
BERICHT UND ANTRAG 

DER REGIERUNG 

AN DEN 

LANDTAG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

BETREFFEND 

DIE BETEILIGUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN AM 

INSTRUMENT FÜR FINANZIELLE HILFE IM BEREICH 

GRENZVERWALTUNG UND VISUMPOLITIK  

(WEITERENTWICKLUNG DES SCHENGEN-BESITZSTANDS) 

 

 

 

Behandlung im Landtag 

 Datum 

Schlussabstimmung  Nr. 86/2023 



 



3 

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

Zusammenfassung .................................................................................................. 5 

Zuständiges Ministerium ......................................................................................... 7 

Betroffene Stellen ................................................................................................... 7 

I. BERICHT DER REGIERUNG ....................................................................... 8 

1. Ausgangslage ................................................................................................. 8 

2. Begründung der Vorlage .............................................................................. 10 

3. Schwerpunkte der Vorlage .......................................................................... 14 
3.1 Rückblick: Liechtensteins Teilnahme am Fonds für die innere 

Sicherheit im Bereich Aussengrenzen und Visa 2014-2020 (ISF-
Grenzen) ............................................................................................. 14 

3.2 Der BMVI-Fonds – Das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik 2021-2027 ................................. 18 

3.3 Die Zusatzvereinbarung zwischen der Europäischen Union und 
dem Fürstentum Liechtenstein .......................................................... 23 

4. Vernehmlassung .......................................................................................... 27 

5. Verfassungsmässigkeit / Rechtliches ........................................................... 27 

6. Auswirkungen auf Verwaltungstätigkeit, Ressourceneinsatz und 
nachhaltige Entwicklung .............................................................................. 27 
6.1 Neue und veränderte Kernaufgaben ................................................. 27 
6.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche 

Auswirkungen ..................................................................................... 27 
6.2.1 Personelle Auswirkungen..................................................... 27 
6.2.2 Finanzielle Auswirkungen .................................................... 28 

6.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf 
deren Umsetzung ............................................................................... 31 

6.4 Evaluation ........................................................................................... 33 

II. ANTRAG DER REGIERUNG ..................................................................... 34 

III. REGIERUNGSVORLAGE .......................................................................... 35 



4 

Beilagen: 

– Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2021 zur Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Be-
reich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds für inte-
grierte Grenzverwaltung  

– Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Liech-
tenstein über zusätzliche Regeln in Bezug auf das Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds 
für integrierte Grenzverwaltung für den Zeitraum 2021 bis 2027 

– Schreiben vom 26. Juni 2023 von Monique Pariat, Generaldirektorin der Ge-
neraldirektion Migration und Inneres der Europäischen Kommission 

 



5 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Fürstentum Liechtenstein ist mit Inkrafttreten der Assoziierungsprotokolle zu 
Schengen und Dublin am 19. Dezember 2011 dem Schengen‐Raum beigetreten. 
Damit hat sich Liechtenstein auch zur Übernahme künftiger Weiterentwicklungen 
des Schengen‐Besitzstands gemäss dem im Assoziierungsprotokoll festgelegten 
Verfahren verpflichtet. Der vorliegende Bericht und Antrag betrifft die Übernahme 
einer solchen Weiterentwicklung: das Finanzinstrument im Bereich Grenzverwal‐
tung und Visumpolitik (Verordnung (EU) 2021/1148 zur Schaffung eines Instru‐
ments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rah‐
men des Fonds für integrierte Grenzverwaltung, kurz Border Management and Vi‐
sum Instrument, BMVI‐Fonds). Dabei handelt es sich um das Nachfolgeinstrument 
des Fonds «ISF‐Grenzen», den Liechtenstein 2015 übernommen hat. Weiter enthält 
der vorliegende Bericht und Antrag eine Zusatzvereinbarung, welche die liechten‐
steinische Teilnahme an diesem Finanzinstrument ermöglichen soll. 

Der gemeinsamen Visumpolitik und dem kohärenten Management der Aussen‐
grenzen kommen im Schengen‐Raum zentrale Bedeutung zu. Dabei soll eine solide 
und wirksame integrierte europäische Grenzverwaltung an den Aussengrenzen 
aufrechterhalten werden, um ein hohes Mass an innerer Sicherheit zu gewährleis‐
ten und damit auch dazu beizutragen, den freien Personenverkehr innerhalb des 
Schengen‐Raums zu gewähren. Der BMVI‐Fonds ist ein Solidaritätsinstrument zur 
Unterstützung der Schengen‐Mitgliedstaaten bei der Erfüllung dieser Aufgaben. 
Der BMVI‐Fonds wurde von der EU mit einer Gesamtsumme von EUR 6.241 Mrd. 
für die Laufzeit von 2021‐2027 ausgestattet, wozu die Beiträge der Schengen‐as‐
soziierten Staaten1 noch hinzukommen. Mit diesen Geldern sollen insbesondere 
jene Mitgliedstaaten unterstützt werden, welche auf Grund ihrer geographischen 
Lage oder von geopolitischen Faktoren besonders hohe Kosten für den Aussen‐
grenzschutz tragen. 

Wie die anderen Schengen‐assoziierten Staaten ist Liechtenstein im Rahmen seiner 
Schengen‐Assoziierung verpflichtet, die BMVI‐Verordnung zu übernehmen und sich 
auch finanziell am BMVI‐Fonds zu beteiligen. Der zu erwartende Beitrag Liechten‐
steins dürfte sich in Abhängigkeit der zukünftigen BIP‐Verhältnisse (LI:EU) für den 

                                                      
1 Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. 
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gesamten Finanzierungszeitraum 2021‐2027 auf rund EUR 2.9 Mio. (inkl. Reserve) 
belaufen. Daneben werden Liechtenstein rund EUR 8 Mio. Fördergelder aus dem 
BMVI‐Fonds zustehen. Diese Mittel können für Massnahmen zur Unterstützung der 
integrierten Grenzverwaltung und der gemeinsamen Visumpolitik verwendet wer‐
den, welche Liechtenstein als Schengen‐Mitgliedstaat selber zu tätigen hat, wie 
z.B. für die Weiterentwicklung der entsprechenden Informationssysteme. 

Die mit der Europäischen Kommission (kurz: EU‐Kommission) verhandelte Zusatz‐
vereinbarung regelt die Details der liechtensteinischen Teilnahme am BMVI‐Fonds. 
Dabei wurde der speziellen Ausgangslage Liechtensteins Rechnung getragen 
(keine Aussengrenzen oder Flughäfen, Delegation der Visumerteilung an die 
Schweiz oder EU‐Staaten). Der BMVI‐Fonds wurde im Vergleich zum Vorgänger‐
fonds bedeutend ausgebaut und in eine neue Struktur integriert, wodurch der ad‐
ministrative Aufwand (welcher bereits unter dem Vorgängerfonds nicht zu überse‐
hen war) bedeutend wachsen würde. Deshalb wurde mit der EU‐Kommission eine 
separate Lösung vereinbart, nach welcher Liechtenstein im Rahmen der direkten 
Mittelverwaltung am BMVI‐Fonds teilnehmen wird. Das bedeutet, dass liechten‐
steinische Projektnehmer ihre Finanzierungsanträge direkt an die EU‐Kommission 
stellen können. Im Gegensatz zu den anderen Schengen‐assoziierten Staaten, wel‐
che von der sog. geteilten Mittelverwaltung Gebrauch machen, muss Liechtenstein 
deshalb etwa keine speziellen nationalen Behörden benennen bzw. einrichten. Die 
Teilnahme in der direkten Mittelverwaltung resultiert in weniger Verwaltungsauf‐
wand, ermöglicht Liechtenstein aber dennoch die volle Erfüllung seiner Pflichten 
unter der Schengen‐Assoziierung. 

Die Regierung ist überzeugt, mit den vorgesehenen Massnahmen, die einerseits 
Liechtenstein selber zugutekommen und andererseits dem Ziel des BMVI‐Fonds, 
der Sicherstellung einer wirksamen integrierten europäischen Grenzverwaltung bei 
gleichzeitiger Wahrung des freien Personenverkehrs innerhalb der Union, das Op‐
timum aus der durch die Schengen‐Assoziierung bedingten verpflichtenden Teil‐
nahme Liechtensteins am Fonds herauszuholen. 
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Vaduz, 29. August 2023 

LNR 2023-1326 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Beteiligung des Fürstentums Liechtenstein am Instrument für 

finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (Weiterentwicklung 

des Schengen-Besitzstands) zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Im Rahmen seiner Assoziierung an Schengen/Dublin beteiligte sich Liechtenstein 

in der Vergangenheit am Aussengrenzenfonds (2007-2013) und an dessen Nach-

folgeinstrument, dem Fonds für die innere Sicherheit im Bereich Aussengrenzen 

und Visa (ISF-Borders). Letzterer wurde für den Zeitraum 2014-2020 geschaffen. 

Im Rahmen dieses Fonds wurden Schengen-Staaten, die aufgrund ihrer ausge-

dehnten Land- oder Seegrenzen sowie bedeutenden internationalen Flughäfen 

hohe Kosten für den Schutz der Schengen-Aussengrenzen tragen, mit projektge-

bundenen Mitteln unterstützt. Der Fonds trug dazu bei, die Effizienz der Kontrol-

len und damit den Schutz der Aussengrenzen zu verbessern sowie die Zahl illegaler 

Einreisen zu verringern. 
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Da der ISF-Borders das Ende seiner Laufzeit erreicht hat (laufende Projekte sind 

noch bis Mitte 2024 förderfähig), wurde im Rahmen des neuen EU-Haushalts 

2021-2027 ein Nachfolgeinstrument – das Instrument für finanzielle Hilfe im Be-

reich Grenzverwaltung und Visumpolitik (Border Management and Visa Instru-

ment; im Folgenden BMVI-Fonds) etabliert. Da auch dieser Fonds eine Weiterent-

wicklung des Schengen-Besitzstandes darstellt, hat sich Liechtenstein im Rahmen 

seiner Assoziierung an Schengen/Dublin an diesem zu beteiligen. Der BMVI-Fonds 

dient der Weiterentwicklung der gemeinsamen Visumpolitik und der Sicherstel-

lung einer integrierten Grenzverwaltung an den Schengen-Aussengrenzen. Der 

Fonds soll ebenfalls dazu beitragen, ein hohes Mass an innerer Sicherheit im 

Schengen-Raum zu gewährleisten und gleichzeitig den freien Personenverkehr in-

nerhalb des Schengen-Raums zu wahren. Gerade vor dem Hintergrund verstärkter 

Migrationsbewegungen kommt dem Fonds als Ausdruck der Solidarität sowie als 

praktisches Instrument zur Unterstützung der Sicherung der Schengen-Aussen-

grenzen eine wichtige Funktion zu. Die Schengen-Staaten werden mit Geldern aus 

dem BMVI-Fonds unterstützt, um ihre Kapazitäten in obengenannten Bereichen 

aufzubauen und zu verbessern und die Zusammenarbeit, insbesondere mit der Eu-

ropäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), zu stärken. Der 

BMVI-Fonds soll der EU ermöglichen, rasch und wirksam auf sicherheitsbezogene 

Krisen, die das Funktionieren des Schengen-Systems in Frage stellen können, zu 

reagieren. 

Zur Erfüllung dieser gemeinsamen Aufgaben hat sich Liechtenstein als Schengen-

assoziierter Staat mit einem finanziellen Beitrag am BMVI-Fonds zu beteiligen. Ob-

wohl die erwähnten Finanzierungsinstrumente als Solidaritätsfonds insbesondere 

für den Schutz der Aussengrenzen ausgestaltet wurden, hat wiederum auch Liech-

tenstein als Binnenstaat ohne Schengen-Aussengrenzen, ohne Flughafen und 

ohne Konsulate (Visumerteilung) Anrecht auf Fördermittel, da jedem Schengen-

Staat ein einmaliger Pauschalbetrag zugeteilt wird. Mit diesen Fördermitteln 
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sollen nach aktueller Planung Projekte der beteiligten Amtsstellen, nämlich der 

Landespolizei, dem Ausländer- und Passamt und dem Amt für Informatik, zur Ge-

währung bzw. Verbesserung der inneren Sicherheit und somit zur Erfüllung der 

Pflichten aus der Schengen-Assoziierung kofinanziert werden. Auch der Verwal-

tungsaufwand der liechtensteinischen Behörden, der durch die Teilnahme am 

BMVI-Fonds entsteht, soll grösstenteils über den Fonds selbst refinanziert werden. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Das Fürstentum Liechtenstein ist mit Inkraftsetzen2 der Assoziierungsprotokolle3 

zu Schengen4 und Dublin5 am 19. Dezember 2011 dem Schengen-Raum beigetre-

ten. Die Protokolle waren am 28. Februar 2008 von beiden Vertragsparteien un-

terzeichnet worden und am 27. Juni 2008 hatte der Landtag seine Zustimmung 

zum Schengen-Beitritt Liechtensteins erteilt.6 Aufgrund von Verzögerungen im EU-

internen Ratifikationsprozess traten die Assoziierungsprotokolle erst am 1. April 

2011 (Dublin) bzw. am 7. April 2011 (Schengen) in Kraft. 

Der Schengen/Dublin-Besitzstand wird regelmässig durch neue Rechtsakte und 

Massnahmen ergänzt, um den wachsenden Herausforderungen im Bereich Sicher-

heit und Asyl begegnen zu können. Mit dem Beitritt zu Schengen hat sich 

                                                      
2  Vgl. LGBl. 2011 Nr. 563. 
3  Liechtenstein hat keinen eigenen Vertrag ausgehandelt, sondern ist über die Protokolle zum Schweizer Ver-

trag beigetreten. Die Kündigungsklausel erlaubt jedoch ein Aufrechterhalten der Assoziierung Liechten-
steins auch bei Kündigung der Abkommen der Schweiz (Art. 11 Abs. 2 Schengen- bzw. Dublin-Assoziierungs-
protokoll). 

4  Protokoll zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Europäischen Union, der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, An-
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands; LGBl. 2011 Nr. 131. 

5  Protokoll zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedsstaat oder in der Schweiz 
gestellten Asylantrags; LGBl. 2011 Nr. 132. 

6   Vgl. Bericht und Antrag Nr. 79/2008. 
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Liechtenstein grundsätzlich zur Übernahme und Umsetzung künftiger Weiterent-

wicklungen des Schengen/Dublin-Besitzstands gemäss dem im Assoziierungspro-

tokoll festgelegten Verfahren verpflichtet7. Die EU notifiziert Liechtenstein jeweils 

die Annahme eines neuen Rechtsakts, woraufhin Liechtenstein gemäss Art. 5 Abs. 

2 Bst. a des Schengen-Assoziierungsprotokolls innert einer Frist von 30 Tagen mit-

zuteilen hat, ob es von der EU angenommene Weiterentwicklungen des Schengen-

Besitzstands (Acquis) akzeptiert und in seine innerstaatliche Rechtsordnung um-

setzen wird. Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Schengen-Assoziierungsprotokolls 

wird im Falle von Rechtsakten, die erst nach Erfüllung von verfassungsrechtlichen 

Voraussetzungen rechtsverbindlich werden können, eine Maximalfrist von 18 Mo-

naten gewährt, um die zur Umsetzung notwendigen nationalen Verfahren abzu-

schliessen und den Abschluss der EU mitzuteilen. 

Die Übernahme erfolgt im Rahmen eines Notenaustausches zwischen der EU und 

Liechtenstein, der ein völkerrechtliches Abkommen darstellt. Für die Genehmi-

gung des Abkommens ist je nach Inhalt des zur Übernahme anstehenden EU-

Rechtsakts die Regierung oder der Landtag zuständig und muss im Falle eines Re-

ferendums vom Volk genehmigt werden. 

Der vorliegende Bericht und Antrag betrifft die Übernahme einer solchen Weiter-

entwicklung, nämlich die Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung eines Instruments für finanzi-

elle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds für 

integrierte Grenzverwaltung (kurz: BMVI-VO bzw. BMVI-Fonds) für den Zeitraum 

2021-2027. Mit dieser Verordnung bzw. dem BMVI-Fonds wird die Nachfolge des 

bisherigen Fonds für die innere Sicherheit (ISF-Grenzen) sichergestellt, welcher 

eine Laufzeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 hatte und sich auf 

                                                      
7  Vgl. Art. 5 des Schengen- bzw. Dublin-Assoziierungsprotokolls. Als Konsequenz einer fehlenden Annahme 

einer Weiterentwicklung binnen den dafür vorgesehenen Fristen wird ein Verfahren ausgelöst, das im äus-
sersten Fall zur Aussetzung oder Beendigung der Zusammenarbeit führen kann. 
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die Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstüt-

zung für Aussengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit 

und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 

20.05.2014, S. 143) sowie die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung allgemeiner Bestim-

mungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für 

die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprä-

vention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements (ABl. L 150 

vom 20.05.2014, S. 112) stützte, welche vom Fürstentum Liechtenstein ebenfalls 

als Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstandes übernommen worden wa-

ren.8 

Die BMVI-VO wurde von der EU am 7. Juli 2021 verabschiedet und Liechtenstein 

am 8. Juli 2021 notifiziert. Die BMVI-VO ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 

unmittelbar. Die Verordnung (EU) 2021/1148 ist ein detailliert ausgestalteter 

Rechtsakt des Europäischen Parlaments und des Rates, der mit keiner Regelung 

des nationalen Rechts in Widerspruch steht. Er bedarf keiner Umsetzung im nati-

onalen Recht. 

Vorliegend ist der Landtag für die Genehmigung des Notenaustausches zuständig. 

Entsprechend hat die Regierung die Übernahme der BMVI-VO am 18. August 2021 

unter Vorbehalt der Erfüllung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen gutge-

heissen und dem Rat der EU den entsprechenden Beschluss notifiziert. Ab 

                                                      
8  Bericht und Antrag Nr. 138/2015 betreffend die Beteiligung des Fürstentums Liechtenstein am Fonds für 

die Innere Sicherheit für Aussengrenzen und Visa im Rahmen der Schengen Mitgliedschaft, mittels welchem 
die Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur 
Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für Aussengrenzen und Visa im Rahmen des 
Fonds für die innere Sicherheit sowie die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, 
der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements, - soweit für die Anwen-
dung der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 relevant -, übernommen wurden. 
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Notifikation verfügt Liechtenstein aufgrund der Anmeldung des Verfassungsvor-

behaltes für die Übernahme und Umsetzung der Weiterentwicklung über eine 

Frist von maximal 18 Monaten. Die Frist begann am 8. Juli 2021 zu laufen und en-

dete am 8. Januar 2023. 

Art. 7 Abs. 6 der BMVI-VO sieht vor, dass sich die Schengen-assoziierten Staaten 

am BMVI-Fonds beteiligen. Der Fonds ist eine Einrichtung der EU, weshalb seine 

Verwaltung den Bestimmungen der EU unterliegt. Da Liechtenstein nicht Mitglied 

der EU ist, müssen die spezifischen Modalitäten der Beteiligung wie beim ISF-

Grenzen in einer Zusatzvereinbarung zwischen Liechtenstein und der EU geregelt 

werden. Die anderen drei Schengen-assoziierten Staaten (Norwegen, Island, 

Schweiz) schliessen ebenfalls eine Zusatzvereinbarung mit der EU ab. In dieser 

Vereinbarung werden insbesondere die Höhe und Verwendung der finanziellen 

Beiträge Liechtensteins und weitere Teilnahmebedingungen festgelegt. Die Über-

nahme der Verordnung und der Zusatzvereinbarung, welche einen integralen Be-

standteil bei der Übernahme der Verordnung bildet, werden dem Landtag gleich-

zeitig als Paket zur Genehmigung unterbreitet. 

Die obengenannte Frist konnte nicht eingehalten werden. Die verspätete Über-

nahme und Umsetzung resultieren aus dem Umstand, dass sich die Verhandlun-

gen zur Zusatzvereinbarung zwischen den Schengen-assoziierten Staaten und der 

EU-Kommission in die Länge zogen und nicht rechtzeitig formalisiert werden konn-

ten. Liechtenstein konnte die Zusatzvereinbarung am 16. Juni 2023 paraphieren. 

Mit dem Ziel der möglichst baldigen Teilnahme Liechtensteins am Förderinstru-

ment wurde mit der EU-Kommission die Möglichkeit der provisorischen Anwen-

dung ab Unterzeichnung vereinbart (Art. 13 Abs. 6, mit Ausnahme von Art. 5 zur 

Vollstreckung und unter Vorbehalt verfassungsrechtlicher Bestimmungen). Damit 

die Teilnahme ab diesem Zeitpunkt der Unterzeichnung erfolgen kann, wurde da-

bei von der EU-Kommission gewünscht, dass die Unterzeichnung erst nach 
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Abschluss des innerstaatlichen Verfahrens in Liechtenstein vorgenommen wird. 

Deshalb liegt diesem Bericht und Antrag der paraphierte Entwurf der Zusatzver-

einbarung bei, ergänzt mit einem Schreiben der zuständigen Generaldirektorin, 

aus welchem hervorgeht, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind und dass 

sich die Zusatzvereinbarung inhaltlich nicht mehr verändern wird. Dieses Vorge-

hen gewährt somit, dass Liechtenstein möglichst bald am BMVI-Fonds teilnehmen 

kann. Es entspricht zudem dem Vorgehen beim Vorgängerfonds ISF-Grenzen. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Im Folgenden wird zunächst auf die Teilnahme Liechtensteins am Vorgängerfonds, 

dem Fonds für die innere Sicherheit im Bereich Aussengrenzen und Visa (ISF-Gren-

zen), zurückgeblickt. Anschliessend werden die Ziele und die Funktionsweise des 

BMVI-Fonds sowie der Zusatzvereinbarung, welche die Teilnahme Liechtensteins 

an diesem Fonds regelt, dargestellt. 

3.1 Rückblick: Liechtensteins Teilnahme am Fonds für die innere Sicherheit 

im Bereich Aussengrenzen und Visa 2014-2020 (ISF-Grenzen) 

Die Finanzausstattung für die Durchführung des ISF-Grenzen in der Periode 2014-

2020 betrug insgesamt EUR 2.76 Milliarden. Liechtenstein beteiligte sich mit 

EUR 1.12 Mio. über die Laufzeit von sieben Jahren. 

Im nationalen Programm Liechtensteins wurde eine Strategie ausgearbeitet, wie 

die zugewiesenen Mittel verwendet werden sollen. Die darin enthaltenen, natio-

nalen Massnahmen mussten im Einklang mit den Zielvorgaben des Fonds stehen. 

Dieses nationale Programm wurde von der EU-Kommission am 25. Juli 2018 ge-

nehmigt. 

Alle Projekte, welche im Rahmen des ISF-Grenzen umgesetzt wurden, mussten 

vorfinanziert und daher in den Budgets der involvierten Amtsstellen berücksichtigt 
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werden. Die Kosten konnten erst im Nachhinein anhand von jährlichen Zahlungs-

anträgen von der EU-Kommission zurückgefordert werden. Die Kofinanzierungs-

quote lag je nach Fördermassnahme zwischen 75 und 100%. 

Die Verwaltung der Mittel erfolgte über die geteilte Mittelverwaltung, d.h. die EU 

vertraut die Verwaltung der Mittel den Mitgliedstaaten an. Den Mitgliedstaaten 

obliegt somit die Verantwortung, die Zuwendungen aus dem Fonds zielgerecht 

einzusetzen sowie Unregelmässigkeiten bei der Mittelverwendung zu verhindern 

und gegebenenfalls zu beheben. Aus diesem Grund hatte auch Liechtenstein ein 

Verwaltungs- und Kontrollsystem zu erstellen, welches eine ordnungsgemässe 

Umsetzung des nationalen Programms und der darin enthaltenen Projekte, ent-

sprechend den rechtlichen Bestimmungen der EU-Kommission, gewährleistet. 

Dieses System besteht aus einer zuständigen Behörde, einer Prüfbehörde und ei-

ner benennenden Behörde sowie den dazu definierten, formalisierten Abläufen 

auch im Verhältnis zu den Projektnehmern (in Liechtenstein Landespolizei, Aus-

länder- und Passamt sowie Amt für Informatik). 

Eine neu geschaffene Stabsstelle innerhalb der Landespolizei übernahm die Auf-

gaben der zuständigen Behörde. Sie war für die ordnungsgemässe Verwaltung und 

Kontrolle des nationalen Programms sowie für die gesamte Kommunikation mit 

der EU-Kommission verantwortlich. 

Die Aufgaben der Prüfbehörde wurden durch die Finanzkontrolle wahrgenom-

men. Sie stellte fest, ob die Rechnungslegung der zuständigen Behörde ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und die darin ausge-

wiesenen Ausgaben recht- und ordnungsmässig sind und ob das bestehende Ver-

waltungs- und Kontrollsystem wirksam funktioniert. Dabei wiederholte sie einige 

von der zuständigen Behörde durchgeführten Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrol-

len. 
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Die benennende Behörde war für die Überwachung der zuständigen Behörde und 

die Überprüfung der Benennung verantwortlich. Diese Rolle obliegt in Liechten-

stein dem Generalsekretariat des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Um-

welt. 

Zudem setzte jeder Mitgliedstaat einen Monitoringausschuss ein, der die Durch-

führung des nationalen Programms in einer beratenden Funktion unterstützte. In 

Liechtenstein setzte sich der Monitoringausschuss aus Vertreterinnen und Vertre-

tern der Landesverwaltung zusammen, die im Bereich Schengen tätig oder von 

dessen Auswirkungen betroffen sind. 

Der EU-Kommission kam eine Aufsichtsfunktion zu, d.h., sie überzeugte sich da-

von, dass die Regelungen, die für das Verwaltungs- und Kontrollsystem gelten, re-

gelkonform sind. Hierzu überprüfte sie, ob das System effektiv funktioniert, und 

hätte gegebenenfalls Finanzkorrekturen vorgenommen. 

Der ISF-Grenzen wurde für den Zeitraum 2014-2020 geschaffen. Ausgaben von 

laufenden Projekten sind jedoch noch bis Mitte 2024 unter diesem Fonds förder-

fähig.  

Nachfolgende Projekte wurden über den ISF- Grenzen kofinanziert: 

- Projekt SIS Recast der Landespolizei 

 Funktionaler Ausbau des Schengener Informationssystems (SIS). Das System 

für die automatisierte Personen- und Sachfahndung in der EU wurde mit 

neuen Kategorien, Abfragen und Zugriffserweiterungen ergänzt. 

- Projekt PAP der Landespolizei 

 Polizeiliche Abfrageplattform (PAP) für biometrische und alphanummeri-

sche Abfragen im SIS Recast und weiteren biometrisch abfragbaren EU-Sys-

temen. 
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- Projekt GWK der Landespolizei9 

 Finanzierung eines Schweizer Grenzschutzexperten zur Erfüllung der Ver-

pflichtung Liechtensteins aus der FRONTEX-Verordnung. 

- Projekt EES des Ausländer- und Passamts 

 Entry-/Exit-System (EES) zur elektronischen Erfassung von Ein- und Ausrei-

sen von Drittstaatsangehörigen, die für einen kurzen Aufenthalt in den 

Schengen-Raum einreisen und der Erfassung von Einreiseverweigerungen. 

- Projekt ETIAS des Ausländer- und Passamts  

 Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem: Visumsbe-

freite Drittstaatsangehörige, die für einen Kurzaufenthalt in den Schengen-

Raum einreisen wollen, werden verpflichtet, vor Antritt ihrer Reise in den 

Schengen-Raum online eine gebührenpflichtige Reisegenehmigung zu bean-

tragen. 

- Projekt «Programmleitung» des Amts für Informatik  

 Amtsübergreifende Steuerung und Koordination aller Projekte im Bereich 

Schengen/Dublin und Prüm. Die Programmleitung stellt sicher, dass Res-

sourcen (Finanzen, Personal, Infrastruktur) wirtschaftlich eingesetzt wer-

den. 

Zudem werden die Kosten der zuständigen Behörde (Stabsstelle ISF bei der Lan-

despolizei) sowie der Prüfbehörde (Aufwand der Finanzkontrolle) zu 100% über 

den ISF- Grenzen finanziert. 

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass Liechtenstein nach Ab-

schluss der Fondsperiode des ISF-Grenzen während der gesamten Laufzeit 

                                                      
9 Mit den Mitteln des ISF-Grenzen finanzierte Liechtenstein von Januar 2018 bis Dezember 2021 einen 

Schweizer Grenzschutzexperten, der für Zwecke des Aussengrenzschutzes eingesetzt wurde. Liechtenstein 
unterstützte so solidarisch die Stärkung des Schweizer Aussengrenzschutzes, womit auch der liechtenstei-
nische Grenzschutz unterstützt wird, zumal das Schweizerische Grenzwachtkorps auf staatsvertraglicher 
Grundlage auch als liechtensteinische Grenzpolizeibehörde fungiert. 
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Kofinanzierungen in der Höhe von ca. EUR 5.5 Mio. aus dem Fonds erhalten wird, 

also annähernd fünfmal so viel wie sich Liechtenstein über die gesamte Laufzeit 

am Fonds beteiligte (EUR 1.12 Mio.). Im Durchschnitt können die angefallenen 

Ausgaben zu ca. 80% kofinanziert werden. 

Zu Beginn war der Aufwand für die zuständige Behörde, Prüfbehörde und Projekt-

nehmer erheblich. Nachdem das Verwaltungs- und Kontrollsystem erfolgreich auf-

gebaut wurde und die Prozesse sich eingespielt haben, hat sich der Aufwand für 

alle Beteiligten merklich reduziert. 

Rückblickend auf die ISF-Fondsperiode kann festgehalten werden, dass die Teil-

nahme für Liechtenstein sehr vorteilhaft war. Verschiedene Massnahmen, die oh-

nehin hätten umgesetzt werden müssen, wie z.B. die Weiterentwicklung der EU-

Informationssysteme, konnten grösstenteils über den Fonds kofinanziert werden. 

Auch die personellen Kosten der zuständigen Behörde (Stabsstelle ISF bei der Lan-

despolizei) sowie der Prüfbehörde (Aufwand der Finanzkontrolle) für die Verwal-

tung und das Monitoring des Fonds konnten vollumfänglich über den ISF-Grenzen 

gedeckt werden. 

Die durch den ISF geförderte, solide und wirksame integrierte europäische Grenz-

verwaltung an den Aussengrenzen trägt dazu bei, ein hohes Mass an innerer Si-

cherheit im Schengen-Raum zu gewährleisten. Davon profitiert auch Liechten-

stein. 

3.2 Der BMVI-Fonds – Das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenz-

verwaltung und Visumpolitik 2021-2027 

Migration und Grenzverwaltung werden auch in Zukunft eine Herausforderung 

bleiben. Die EU hat deshalb entschieden, die Mittel zur Bewältigung unvorherge-

sehener Migrationsströme und zum Schutz der Grenzen im EU-Haushalt für die 

Jahre 2021 bis 2027 erheblich aufzustocken. In diesem Siebenjahreszeitraum 
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werden rund EUR 22.7 Mrd. für Migration und Grenzverwaltung zur Verfügung 

stehen.10 Die Mittel sollen insbesondere über den Asyl- und Migrationsfonds 

(AMIF) und den neuen Fonds für integrierte Grenzverwaltung (IBMF) bereitgestellt 

werden. Der AMIF ist das Nachfolgeinstrument des Asyl-, Migrations- und Integra-

tionsfonds. Die EU hat ihn als nicht Schengen-relevant gekennzeichnet, weshalb 

sich Liechtenstein nicht daran beteiligen wird. Der IBMF setzt sich aus den Teilin-

strumenten Zollkontrollausrüstung (BM-Zoll) und Grenzverwaltung und Visumpo-

litik (BMVI-Fonds) zusammen, wobei Letzterer von der EU als Schengen-relevant 

qualifiziert wurde. Demnach ist Liechtenstein als an Schengen-assoziierter Staat 

verpflichtet, die BMVI-Verordnung (EU) 2021/1148 im Rahmen der Weiterent-

wicklung des Schengen-Besitzstands zu übernehmen und sich damit am BMVI-

Fonds zu beteiligen. 

Der BMVI-Fonds wird gemäss Verordnung mit Finanzmitteln von EUR 6.241 Mrd. 

ausgestattet und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Vorgängerfonds ISF-

Grenzen. Die Finanzbeiträge der an Schengen-assoziierten Staaten (Liechtenstein, 

Schweiz, Norwegen, Island) sind darin nicht enthalten; sie werden die Mittel des 

Fonds entsprechend erhöhen. 

Der für diesen Fonds zu erwartende Beitrag Liechtensteins wird sich in Abhängig-

keit der BIP-Verhältnisse (LI:EU) für den gesamten Finanzierungszeitraum 2021-

2027 auf rund EUR 2.9 Mio. (inkl. Reserve von EUR 400'000) belaufen. Liechten-

stein wird aus dem Fonds Basiszuweisungen von EUR 8 Mio. erhalten. Dabei 

                                                      
10  Am 20. Juni 2023 hat die EU-Kommission im Rahmen der Überprüfung des EU-Haushaltes zur Halbzeit der 

Haushaltsperiode 2021-2027 eine Aufstockung desselben vorgeschlagen, um die dringendsten Herausfor-
derungen bewältigen zu können. Hierbei schlägt die EU-Kommission auch eine Erhöhung der Mittel für 
das Migrationsmanagement und Grenzkontrollen vor. Das könnte auch Auswirkungen auf die nach dem 
Schengen-Schlüssel errechneten Beitragszahlungen der Schengen-assoziierten Staaten inklusive Liechten-
stein haben. Die vorgeschlagenen Änderungen des Haushaltsplans werden dem Europäischen Parlament 
und den EU-Mitgliedstaaten im Rat vorgelegt und von diesen entschieden. Da diese Verhandlungen zwi-
schen den EU-Institutionen noch laufen, gibt es bisher keinen verbindlichen Entscheid dazu. Die konkreten 
Folgen in Bezug auf die Beitragszahlungen Liechtensteins zum BMVI-Fonds können deshalb zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht genau abgeschätzt werden. Deshalb soll im Verpflichtungskredit eine Reserve hierfür 
vorgesehen werden. 
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handelt es sich um einen einmaligen Pauschalbetrag, welcher laut Art. 10 bzw. An-

hang I der BMVI-Verordnung allen Schengen-Mitgliedstaaten zusteht. Die restli-

chen verfügbaren Haushaltsmittel aus dem BMVI-Fonds für Programme der Mit-

gliedstaaten werden proportional zu Landaussengrenzen, Seeaussengrenzen, 

Flughäfen oder Konsularstellen und nach entsprechendem Arbeitsaufkommen ge-

wichtet aufgeteilt, weswegen diese für Liechtenstein nicht anwendbar sind. Hin-

gegen können auch Liechtenstein allenfalls zusätzliche zweckgebundene Mittel 

(über die thematische Fazilität) für spezifische Massnahmen zur Verfügung gestellt 

werden (gemäss Art. 2 Abs. 8 und Art. 8 Abs. 1 Bst. a der BMVI-Verordnung). Da 

der einmalige Pauschalbetrag von EUR 8 Mio. deutlich höher ist, als die voraus-

sichtlich einzuzahlenden rund EUR 2.9 Mio. (inkl. Reserve), kann die Beteiligung 

am BMVI-Fonds für Liechtenstein als klar vorteilhaft erwartet werden. 

Aufgrund der geografischen Lage kann Liechtenstein als Schengen-assoziierter 

Staat von den Auswirkungen des Fonds profitieren. Die unter dem Fonds zu ergrei-

fenden Massnahmen werden dazu beitragen, die Migrationsströme wirksam zu 

steuern, die irreguläre Einwanderung zu verringern und die Sicherheit innerhalb 

des Schengen-Raums zu verbessern. 

Gegenüber der vorherigen Finanzierungsperiode 2014-2020 gibt es in Bezug auf 

die Verwaltung des Fonds bedeutende Änderungen: 

Die drei Fonds im Bereich des Inneren – dazu zählt auch der BMVI-Fonds – sind 

neu unter einem Dach mit allen europäischen Struktur- und Investitionsfonds in-

tegriert worden. Anforderungen an die Überwachung und Kommunikation wer-

den dadurch viel umfangreicher. So muss beispielsweise der gesamte Informati-

onsaustausch zwischen Begünstigten und Programmbehörden sowie die regel-

mässige Rapportierung der Output- und Leistungsindikatoren über ein lokales 

elektronisches Datenaustauschsystem erfolgen. Die Berichterstattung muss nicht 

mehr wie bis anhin ein Mal, sondern zwölf Mal pro Jahr bei der EU-Kommission 
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eingereicht werden. Es war daher angezeigt, eine Anbindung an den Fonds auszu-

handeln, bei der der Verwaltungsaufwand der liechtensteinischen Behörden den 

Verhältnissen und der Grösse Liechtensteins gerecht wird.  

Sonderlösung für Liechtenstein 

Die EU-Kommission hat Liechtenstein eine alternative Teilnahmemöglichkeit mit-

tels direkter Mittelverwaltung anstatt wie bis anhin über die geteilte Mittelverwal-

tung vorgeschlagen. 

Bei der geteilten Mittelverwaltung verwalten die EU-Kommission und die nationa-

len Behörden gemeinsam die Mittel. Die Mitgliedsstaaten sind hier verantwort-

lich, dass die Mittel verordnungskonform eingesetzt werden. Sie müssen Unregel-

mässigkeiten bei der Projektumsetzung verhindern, erkennen und korrigieren. Die 

EU-Kommission hat nur eine Aufsichtsfunktion.  

Bei der direkten Mittelverwaltung hingegen wird das Programm direkt von der EU-

Kommission verwaltet. Die Fördervereinbarungen werden direkt zwischen dem 

Projektbegünstigten und der EU-Kommission abgeschlossen. Die EU-Kommission 

kontrolliert hier den Projektfortschritt und entscheidet über Kostenansprüche und 

Förderfähigkeit. Dadurch müssen keine speziellen Behörden mehr benannt wer-

den (benennende Behörde, zuständige Behörde, Auditbehörde) und es muss kein 

Verwaltungs- und Kontrollsystem mehr eingerichtet werden. 

Beim ISF-Grenzen war die zuständige Behörde für die Erstellung und Verwaltung 

des Nationalen Programms, Unterzeichnung von Fördervereinbarungen, Monito-

ring der Programmimplementierung, Management der Projektauswahl und Pro-

jekt/Mittelvergabe, Projektmonitoring und -controlling, Prüfung der Projektausga-

ben auf ihre Förderfähigkeit, Auszahlungen an die Begünstigten, Erstellung des 

jährlichen Rechnungsabschlusses und des Durchführungsberichts, Durchführung 
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von Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen, Informations- und Kommunikationsak-

tivitäten verantwortlich. 

Ein Grossteil dieser Aufgaben fällt in Zukunft weg. Unter der direkten Mittelver-

waltung werden Projektanträge direkt bei der EU-Kommission eingereicht. Sie ist 

für die Prüfung der Anträge, das Monitoring, Finanzkontrollen und die Auszahlun-

gen verantwortlich. Die jährlichen Beiträge Liechtensteins werden nicht mehr ei-

nem nationalen Programm, sondern der sogenannten thematischen Fazilität zu-

gewiesen und können in Form von Finanzhilfen (Grants) über diese beantragt wer-

den. 

Wie beim ISF-Grenzen ist auch beim BMVI das politische Ziel, eine solide und wirk-

same integrierte europäische Grenzverwaltung an den Aussengrenzen sicherzu-

stellen. Diese soll dazu beitragen, ein hohes Mass an innerer Sicherheit zu gewähr-

leisten und gleichzeitig den freien Personenverkehr innerhalb des Schengen-Rau-

mes zu wahren. Förderfähige Massnahmen, die zum Erreichen dieses Ziels beitra-

gen, sind in Anhang II und III der BMVI-Verordnung aufgeführt. 

Mit den Zuweisungen aus dem Fonds können diverse nationale Massnahmen ge-

fördert werden, die zur Unterstützung der integrierten Grenzverwaltung und einer 

gemeinsamen Visumpolitik beitragen. In Liechtenstein ist u.a. vorgesehen, die 

Weiterentwicklungen von IT-Grosssystemen im Bereich Grenzverwaltung, insbe-

sondere SIS, EES, ETIAS, Interoperabilität (IOP)11, Fingerabdruck-Datenbank 

                                                      
11  Die Europäische Union (EU) hat am 20. Mai 2019 die zwei Verordnungen zu Interoperabilität (IOP) verab-

schiedet. Mit den beiden Interoperabilitäts-Verordnungen wird ein Rahmen für die Sicherstellung der In-
teroperabilität zwischen Entry-Exit-System (EES), Visa-Informationssystem (VIS), Europäische Reiseinfor-
mations- und -genehmigungssystem (ETIAS), Eurodac, Schengener Informationssystem (SIS) und das Eu-
ropäische Strafregisterinformationssystem betreffend Drittstaatsangehörige und Staatenlose (ECRIS-TCN) 
geschaffen. Die Interoperabilität sieht auch den automatisierten Abgleich biometrischer Daten einer Per-
son vor, ermöglicht die Sammlung der biographischen und biometrischen Daten von Drittstaatsangehöri-
gen in einem gemeinsamen Speicher (sBMS) und schafft neue Möglichkeiten, die wahre Identität von 
Personen aufzudecken, die in mehreren Informationssystemen unter falschen Identitäten (CIR) oder 
Mehrfachidentitäten (MID) registriert sind. 
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(Eurodac)12 und Visa-Informationssystem (VIS)13, über den BMVI-Fonds zu 75% zu 

kofinanzieren. Weiters sollen die Infrastruktur für das Hosting der IT-Grosssys-

teme (u.a. Systeme im Datenzentrum in Eschen), Betriebs- und Personalkosten so-

wie Pflegeleistungen und Wartung dieser Systeme über den BMVI ebenfalls zu 

75% kofinanziert werden. Auch Personalaufwendungen der Koordinationsstelle 

für die Abwicklung des Fonds sollen grösstenteils über den Fonds abgerechnet 

werden. 

Mit dem BMVI-Fonds werden also Ausgaben kofinanziert werden können, die für 

die Weiterentwicklungen der EU-Informationssysteme ohnehin getätigt werden 

müssen. 

3.3 Die Zusatzvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Fürs-

tentum Liechtenstein 

Der Fonds ist eine Einrichtung der EU und wird aus deren Finanzhaushalt gespeist. 

Da Liechtenstein kein EU-Mitglied ist, müssen die notwendigen Regeln und Mittel 

für die Beteiligung Liechtensteins wie beim ISF-Grenzen in einer Zusatzvereinba-

rung festgelegt werden. In dieser bilateralen staatsvertraglichen Vereinbarung 

werden u.a. folgende Punkte geregelt: 

- Beiträge, Zahlungsmodalitäten; 

- Übernahme der für die Durchführung des Fonds erforderlichen Bestimmun-

gen, deren eventuelle Anpassungen sowie die Übernahme allfälliger später 

erlassener Rechtsakte; 

                                                      
12  Eurodac (European Dactyloscopy) ist die zentrale Fingerabdruckdatenbank der Europäischen Union in 

Asylangelegenheiten. Sie ist seit dem 15. Januar 2003 in Betrieb und wurde errichtet, um asylsuchende 
Personen registrieren und damit die Dublin Verordnung effektiv anwenden zu können. 

13  Das Visa-Informationssystem (VIS) ist ein System zum Austausch von Daten über Visa (befristete Aufent-
halte) zwischen den Mitgliedstaaten des Schengen-Raums. Es soll vor allem der Durchführung der gemein-
samen Visumpolitik und der konsularischen Zusammenarbeit dienen. Das VIS hat im Oktober 2011 seinen 
Betrieb aufgenommen. 
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- Übernahme weiterer nicht unmittelbar Schengen-relevanter EU-Bestim-

mungen; 

- Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die EU-Kommission sowie die 

Rolle des öffentlichen Beschaffungswesens; 

- Gültigkeit und Beendigung der Zusatzvereinbarung. 

Die Regierung hat mit Regierungsbeschluss vom 19. Oktober 2022 ein entspre-

chendes Verhandlungsmandat verabschiedet. Die Verhandlungen wurden von der 

Mission in Brüssel in Zusammenarbeit mit dem Ausländer- und Passamt (Schen-

gen/Dublin Koordination) und der Landespolizei (Stabsstelle ISF-Borders) geführt. 

Weitere Personen und Institutionen wurden nach Bedarf hinzugezogen. 

Ziel der Verhandlungen war es insbesondere, eine Lösung mit der EU zu verhan-

deln, die den Verwaltungsaufwand für die liechtensteinischen Behörden möglichst 

tief hält. 

Am 24. Februar 2021 begannen die informellen Gespräche zwischen den Schen-

gen-assoziierten Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) mit der EU-

Kommission über die Teilnahme der Schengen-assoziierten Staaten am BMVI-

Fonds und die mögliche Ausgestaltung einer Zusatzvereinbarung. Zu diesem Zeit-

punkt waren die Verhandlungen zur Annahme der EU-Basisrechtsakte zum BMVI-

Fonds und der Horizontalverordnung (Common Provision Regulations – CPR) noch 

im Gange. Es folgten weitere informelle Gespräche zusammen mit allen Schengen-

assoziierten Staaten und der EU-Kommission am 4. März 2021 und 10. Mai 2021. 

Nach einer längeren Unterbrechung der Gespräche aufgrund von internen (recht-

lichen) Abklärungen auf Seiten der EU wurden die informellen Gespräche unter 

Berücksichtigung eines ersten Entwurfs einer Zusatzvereinbarung erst am 8. April 

2022 wieder aufgenommen. Gleichzeitig standen die einzelnen Delegationen auch 

im bilateralen schriftlichen Austausch mit der EU-Kommission. Hierbei konnte 
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Liechtenstein erneut seine spezielle Situation in Bezug auf die Unverhältnismäs-

sigkeit bei einer Anwendung der Horizontalverordnung darlegen, was von Seiten 

der EU-Kommission anerkannt wurde. So konnte man sich informell auf eine alter-

native Teilnahme im Rahmen der oben angesprochenen direkten Mittelverwal-

tung verständigen. Am 6. Oktober 2022 fand eine weitere informelle Verhand-

lungsrunde, auf Grundlage eines leicht aktualisierten Vorschlages der EU-Kommis-

sion zusammen mit allen Schengen-assoziierten Staaten in den Räumlichkeiten 

der EU-Kommission in Brüssel statt. Im Anschluss daran konnte sich die liechten-

steinische Delegation auch noch bilateral mit den Vertretern der EU-Kommission 

zu konkreten Fragestellungen bezüglich der für Liechtenstein angedachten alter-

nativen Teilnahme unterhalten. Nächste Verhandlungsrunden wurden am 24. Ok-

tober 2022 und am 15. Dezember 2022 wieder hybrid abgehalten. 

Bis hierher wurden die informellen Gespräche gemeinsam mit allen Schengen-as-

soziierten Staaten geführt, da diverse Bestimmungen in den jeweiligen Zusatzver-

einbarungen identisch sind. Nach einer grundsätzlichen Einigung über diese Best-

immungen wurden bilaterale, informelle Gespräche zur detaillierten Aushandlung 

der einzelnen Zusatzvereinbarungen mit der EU-Kommission aufgenommen. 

Über die letzten kleineren Änderungen konnten sich die anderen Schengen-asso-

ziierten Staaten im bilateralen Austausch mit der EU-Kommission per E-Mail eini-

gen. Die Schweiz, Norwegen und Island paraphierten ihre Zusatzvereinbarungen 

schliesslich im Februar 2023. 

Für Liechtenstein musste eine spezifische Zusatzvereinbarung mit Bestimmungen 

zur Teilnahme über die thematische Fazilität mittels direkter Mittelverwaltung 

ausgehandelt werden. Dazu fanden am 15. Februar 2023 und am 18. April 2023 

bilaterale, hybride Verhandlungsgespräche mit der EU-Kommission statt. Weitere 

Details wurden im schriftlichen Austausch mit der EU-Kommission geklärt. Die Zu-

satzvereinbarung konnte schliesslich am 16. Juni 2023 paraphiert werden. 
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Die Zusatzvereinbarung besteht aus der Präambel, 17 Artikeln sowie zwei Anhän-

gen. Der Grossteil des Textes der liechtensteinischen Zusatzvereinbarung ent-

spricht jenen der Zusatzvereinbarungen der anderen Schengen-assoziierten Staa-

ten. 

Die Präambel nennt die jeweiligen rechtlichen Grundlagen der Zusatzvereinba-

rung mit Liechtenstein und beschreibt die Absichten und Überlegungen hinter den 

wichtigsten Artikeln. Für Liechtenstein relevant sind insbesondere Erwägungs-

gründe 6 und 7, welche die für Liechtenstein vorgesehene Teilnahme unter der 

direkten Mittelverwaltung zur Reduktion der administrativen Belastung be-

schreibt. 

Im Hauptteil der Zusatzvereinbarung besonders relevant sind folgende Artikel:  

Artikel 2 verweist auf die für Liechtenstein relevanten Bestimmungen der EU im 

Bereich des Finanzmanagements und der Finanzkontrolle und beschreibt die Vor-

gehensweise im Falle einer Abänderung der BMVI-Verordnung oder der EU-Haus-

haltverordnung. Artikel 5 beschreibt die Vollstreckung. Artikel 3 beschreibt die für 

Liechtenstein vorgesehene Teilnahme in der direkten Mittelverwaltung im Detail. 

Artikel 10 legt die finanziellen Beiträge Liechtensteins fest. Artikel 13 beschreibt 

die Beilegung von Streitigkeiten, Artikel 15 die Suspendierung und Artikel 16 die 

Beendigung der Zusatzvereinbarung. Weitere Artikel legen u.a. den Schutz der fi-

nanziellen Interessen der Union vor Betrug, Kontrollen und Audit durch die EU so-

wie Inspektionen vor Ort durch die EU-Kommission, das Europäische Amt für Be-

trugsbekämpfung (OLAF) oder den Europäischen Rechnungshof sowie die Regeln 

zum Inkrafttreten und die Gültigkeit fest. 

Anhang I führt aus, wie die Beiträge Liechtensteins für die Jahre 2026 und 2027 

berechnet werden und definiert die Zahlungsmodalitäten. Anhang II beschreibt, 

wie der liechtensteinische Anteil eines allfälligen Überschusses gemäss ETIAS-Ver-

ordnung berechnet wird. 
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4. VERNEHMLASSUNG 

Angesichts des direkten Zusammenhangs zwischen dem BMVI-Fonds und dem 

Schengen-Assoziierungsabkommen Liechtensteins – der Fonds stellt eine Weiter-

entwicklung des Schengen-Besitzstands dar – erfolgte anstelle einer formellen 

Vernehmlassung eine interne Abstimmung unter den betroffenen Ämtern. 

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Der gegenständlichen Vorlage stehen keine Bestimmungen aus Verfassung und 

Gesetzen entgegen. 

6. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT, RESSOURCENEINSATZ 

UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

6.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Durch die Umsetzung der BMVI-Verordnung werden grundsätzlich weder neue 

Kernaufgaben geschaffen noch bestehende verändert. Das Ausländer- und Pass-

amt, die Landespolizei sowie das Amt für Informatik erhalten die Möglichkeit, die 

Entwicklung von neuen und die Weiterentwicklung von bestehenden EU-Informa-

tionssystemen sowie die Infrastruktur für das Hosting als auch Betriebs- und Per-

sonalkosten gegebenenfalls über den BMVI-Fonds zu refinanzieren. 

6.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

6.2.1 Personelle Auswirkungen 

2017 wurde entschieden, dass beim ISF-Grenzen aufgrund der verwaltungsinter-

nen Strukturen und der Schwerpunkte des nationalen Programms die Landespoli-

zei als „zuständige Behörde“ fungieren soll. Dazu wurde die Stabsstelle ISF 
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eingerichtet, welche vom Koordinator ISF mit einem 80%-Pensum geführt wird. 

Die Stabsstelle ISF ist verantwortlich für Verwaltung und das Monitoring des nati-

onalen Programms und der Projekte des bisherigen ISF-Grenzen. 

Es ist davon auszugehen, dass sich beim BMVI-Fonds, nach Abschluss des ISF-Gren-

zen Ende 2024, die Arbeitslast des Koordinators durch die oben beschriebene al-

ternativen Teilnahme über die direkte Mittelverwaltung trotz bedeutend mehr 

förderfähigen Projekten nicht erhöhen wird. Der Koordinator ist weiterhin für die 

Kommunikation mit der EU-Kommission zuständig. Die Aufgabengebiete werden 

sich jedoch von der Verwaltung und Kontrolle des Fonds hin zu einer vermehrten 

Unterstützung der Projektbegünstigten bei der Projekteinreichung und Berichter-

stattung verschieben. Wie hoch der Aufwand für die Verwaltung des BMV-Fonds 

unter der direkten Mittelverwaltung schlussendlich sein wird, lässt sich aufgrund 

fehlender Erfahrungswerte bei der direkten Mittelverwaltung nicht genau ab-

schätzen. Es wird jedenfalls beabsichtigt, die Stelle des BMVI-Koordinators auch in 

Zukunft grösstenteils über den Fonds zu finanzieren. 

Bei den Amtsstellen Landespolizei, Ausländer- und Passamt sowie dem Amt für 

Informatik wird für die Ausarbeitung der Projektanträge, der Fördervereinbarun-

gen und die Berichterstattungen wie bereits unter dem ISF-Grenzen zusätzlicher 

Arbeitsaufwand entstehen. Diese Aufwände können derzeit mit den verfügbaren 

Ressourcen abgedeckt werden. Für die Projektleitungen könnte der Arbeitsauf-

wand durch die direkte Mittelverwaltung allenfalls noch etwas höher ausfallen. 

Falls dafür weitere Ressourcen benötigt werden sollten, könnten auch diese Kos-

ten über den BMVI-Fonds zu 75% kofinanziert werden. 

6.2.2 Finanzielle Auswirkungen 

Die finanzielle Beteiligung Liechtensteins (wie auch der anderen Schengen-assozi-

ierten Staaten) berechnet sich anhand der im Schengen-Assoziierungsprotokoll für 
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operative Kosten enthaltenen Berechnungsmethode (sog. „Schengen-Schlüssel“) 

wie folgt: 

Für jedes einzelne Jahr von 2016 bis 2020 werden die bei Eurostat veröffentlichten 

Zahlen des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) Liechtensteins (BIP zu jeweili-

gen Preisen) durch die Summe der nominalen BIP-Zahlen aller am BMVI teilneh-

menden Staaten für jedes Jahr geteilt. Der Durchschnitt der für die Jahre 2016 bis 

2020 erhaltenen fünf Prozentsätze (0.04%) wird auf die BMVI-Mittelzuweisung 

von EUR 6‘126‘509‘089.91 angewandt. Dies entspricht einer Beteiligung von 

EUR 2‘463‘388 über die Laufzeit des Fonds; aufgerundet für die provisorische Pro-

grammbeteiligung ohne Reserve auf EUR 2‘500‘000 (siehe die Erläuterungen wei-

ter unten zur zusätzlichen Reserve). Diesen Gesamtbetrag hätte Liechtenstein, wie 

die anderen Schengen-assoziierten Staaten, in fünf Raten zu begleichen. Durch die 

Verzögerungen bei den Verhandlungen der Zusatzvereinbarung ist vorgesehen, 

die ersten drei Raten für die Jahre 2023, 2024 und 2025 von je EUR 492‘678 auf 

die kommenden zwei Jahre (2024, 2025) aufzuteilen. 

Für die Jahre 2024 und 2025 werden für Liechtenstein in Anhang I der Zusatzver-

einbarung Fixbeiträge in Euro wie folgt festgelegt: 

 2024 2025 

Liechtenstein EUR 739‘017 EUR 739‘017 

Die weiteren Beiträge Liechtensteins, die für den gesamten Zeitraum zu zahlen 

sind, werden 2026 nach der in Anhang I der Zusatzvereinbarung festgelegten For-

mel berechnet. Die Berechnung basiert auf dem BIP der Jahre 2020-2024 und dem 

endgültigen BMVI-Haushalt. Von diesem Betrag werden die von Liechtenstein im 

in den Jahren 2024 und 2025 tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen abgezo-

gen, um den Gesamtbetrag seiner Beiträge für die letzten beiden Jahre zu erhal-

ten. Die eine Hälfte dieses Betrags wird 2026 und die andere Hälfte 2027 zu 
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begleichen sein. Sollten die in den Vorjahren geleisteten Beiträge nicht den tat-

sächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten (BIP-Verhältnis) entsprechen, werden 

die Beiträge für 2026 und 2027 gekürzt oder ergänzt. 

Zusätzlich soll im Verpflichtungskredit eine Reserve aufgenommen werden. Der 

Grund hierfür ist, dass die EU-Kommission im Juni 2023 im Rahmen der Halbzeit-

überprüfung des EU-Haushaltes u.a. eine Erhöhung des Budgets des AMIF-14 und 

BMVI-Fonds von zusammengenommen EUR 2 Mrd. vorgeschlagen hat. Dieser Vor-

schlag wird nun vom Rat der EU sowie dem EU-Parlament verhandelt. Momentan 

kann daher weder eingeschätzt werden, ob es überhaupt zu einer Erhöhung 

kommt, noch, in welcher Höhe diese den BMVI-Fonds betrifft. Falls es aber zu ei-

ner solchen kommt, würde sich auch für die Schengen-assoziierten Staaten der zu 

leistende Anteil im Verhältnis des jeweiligen Schengen-Schlüssels erhöhen. Bei ei-

ner Erhöhung des BMVI-Fonds um EUR 1 Mrd. würde das für Liechtenstein unter 

Anwendung des Schlüssels von 0.04% eine Erhöhung des Beitrags um EUR 394‘710 

bedeuten. Deshalb soll eine Reserve EUR 400‘000 in den Verpflichtungskredit auf-

genommen werden. 

Bei der Berechnung des Verpflichtungskredits wird, wie bereits erwähnt, von der 

Annahme ausgegangen, dass sich der sogenannte Schengen-Schlüssel, d.h. Liech-

tensteins BIP im Verhältnis zum Gesamt-BIP aller teilnehmenden Staaten, von der-

zeit rund 0.04% für die verbleibende Laufzeit des Fonds nicht signifikant verändern 

wird. Da die Beiträge für 2026 und 2027 anhand der aktuellsten Zahlen neu be-

rechnet werden sollen, ist diese Prognose nichtsdestotrotz mit einigen Unsicher-

heiten verbunden, weshalb eine Indexierung des Verpflichtungskredits in Anleh-

nung an die BIP-Entwicklung vorgeschlagen wird. Sollten sich der Schengen-

Schlüssel und damit die Beiträge Liechtensteins für 2026 und 2027 aufgrund der 

                                                      
14 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, nicht als Schengen-relevant gekennzeichnet. 
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BIP-Entwicklung ändern, würde durch die vorgeschlagene Indexierung auch die 

Höhe des Verpflichtungskredits automatisch angepasst. 

Der Beitrag, den Liechtenstein im Jahr 2024 erstmals zu zahlen haben wird (EUR 

739‘017), wird im Landesvoranschlag 2024 unter dem Konto Mitgliedsbeiträge 

EWR/Schengen aufscheinen. Dasselbe gilt für die Folgejahre. Der Beitrag für die 

gesamte Laufzeit des Fonds wird über einen Finanzbeschluss betreffend einen Ver-

pflichtungskredit beantragt.  

6.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Am 15. September 2015 verabschiedeten die Mitgliedstaaten der UNO im Rah-

men eines Gipfeltreffens die sogenannte UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung. Diese Agenda umfasst insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele, die so genann-

ten Sustainable Development Goals (SDGs), sowie 169 detailliertere Unterziele. 

Als betroffene Ziele können insbesondere SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) und 

SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) angesehen werden. 

Gemäss Unterziel 10.7 soll eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungs-

volle Migration und Mobilität von Menschen erleichtert werden, unter anderem 

durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik. 

Der BMVI-Fonds ist ein Solidaritätsfonds zur Unterstützung besonders belasteten 

Schengen-Staaten. Dies sind Staaten, die aufgrund ihrer ausgedehnten Land- und 

Seegrenzen oder wegen bedeutender internationaler Flughäfen auf Dauer hohe 

Kosten für den Schutz der Schengen-Aussengrenzen tragen. Die integrierte euro-

päische Grenzverwaltung soll zur Erleichterung legaler Grenzübertritte, zur Ver-

hinderung und Aufdeckung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender 

Kriminalität sowie zur wirksamen Steuerung der Migrationsströme beitragen. Die 
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Aufgabe des BMVI besteht darin, einen wirksamen integrierten europäischen 

Schutz der Aussengrenzen der EU zu gewährleisten, der ein hohes Mass an innerer 

Sicherheit garantiert und gleichzeitig den freien Personenverkehr innerhalb der EU 

aufrechterhält. Der BMVI-Fonds unterstützt damit die Erreichung des Unterziels 

10.7. 

Gemäss Unterziel 16.4 sollen bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich 

verringert, die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte ver-

stärkt und alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpft werden. 

Sichere Schengen-Aussengrenzen können einen Beitrag zur Verringerung von ille-

galen Waffenströmen und der organisierten Kriminalität leisten. Mit den unter 

dem BMVI-Fonds geförderten Massnahmen, wie beispielsweise die Weiterent-

wicklung des Schengener Informationssystems (SIS), tragen zur Sicherheit in Eu-

ropa bei. Das SIS ist ein elektronisches Personen- und Sachfahndungssystem, das 

durch die Schengen-Staaten gemeinsam betrieben wird. Es enthält Informationen 

über polizeilich und justiziell gesuchte, mit einem Einreiseverbot belegte oder ver-

misste oder schutzbedürftige voll- oder minderjährige Personen sowie über ge-

stohlene Gegenstände (z.B. Autos und Waffen). Das SIS ist das erfolgreichste In-

strument zur wirksamen Zusammenarbeit zwischen Polizei-, Migration-, Zoll- und 

Justizbehörden in der EU und den Schengen-assoziierten Staaten und leistet somit 

einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus und 

damit auch zum SDG Unterziel 16.4. 
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6.4 Evaluation 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. b der Horizontalverordnung15 muss bis Ende 2024 ein 

Ex-post-Evaluierungsbericht über die Wirkung der Massnahmen des nationalen 

Programms des ISF-Grenzen bei der EU-Kommission eingereicht werden. 

Unter der direkten Mittelverwaltung beim BMVI-Fonds kann die EU-Kommission 

Zwischen- und Abschlussevaluationen der Auswirkungen der Massnahme, gemes-

sen an den Zielen des EU-Programms, durchführen. 

Die EU-Kommission kann diese Evaluationen direkt (mit ihrem eigenen Personal) 

oder indirekt (mit Hilfe von externen Stellen oder Personen, die sie dazu ermäch-

tigt hat) durchführen. 

  

                                                      
15 Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Fest-

legung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument 
für die finanzielle Unter-stützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Krimina-
litätsbekämpfung und des Krisenmanagements (ABl. L 150 vom 20.05.2014, S. 112) 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle 

- der Übernahme der Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung eines Instruments für 

finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen 

des Fonds für integrierte Grenzverwaltung zustimmen, 

- dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum 

Liechtenstein über zusätzliche Regeln in Bezug auf das Instrument für finan-

zielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des 

Fonds für integrierte Grenzverwaltung für den Zeitraum 2021 bis 2027 seine 

Zustimmung erteilen, 

- und den Finanzbeschluss betreffend einen Verpflichtungskredit für die Teil-

nahme am BMVI-Fonds genehmigen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Finanzbeschluss 

vom … 

über die Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die 

Beteiligung des Fürstentums Liechtenstein am Instrument für 

finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik 

(BMVI-Fonds) der Europäischen Union 

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom … beschlossen: 

Art. 1 

1) Für die Beteiligung des Fürstentums Liechtenstein am Instrument für fi-

nanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (BMVI-Fonds) der Eu-

ropäischen Union in den Jahren 2024-2027 wird auf Basis des liechtensteinischen 

Anteils gemäss durchschnittlichem Schengen-Schlüssel für die Jahre 2016-2020 

von 0.04 % ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 2 900 000 Euro genehmigt. 

2) Ändert sich der liechtensteinische Anteil, wird die Höhe des Verpflich-

tungskredites entsprechend angepasst. 

Art. 2 

Dieser Finanzbeschluss tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 





VERORDNUNG (EU) 2021/1148 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 7. Juli 2021

zur Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik 
im Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2 und 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Ziel der Union, gemäß Artikel 67 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
ein hohes Maß an Sicherheit innerhalb des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu gewährleisten, sollte 
unter anderem durch gemeinsame Maßnahmen bezüglich des Überschreitens von Binnengrenzen durch Personen 
und bezüglich der Grenzkontrolle an den Außengrenzen sowie durch die gemeinsame Visumpolitik erreicht 
werden, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem freien Personenverkehr einerseits und der Sicherheit 
andererseits aufrechterhalten werden sollte.

(2) Nach Artikel 80 AEUV gilt für die Politik der Union im Bereich Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung und ihre 
Umsetzung, auch in finanzieller Hinsicht, der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten.

(3) In der am 25. März 2017 unterzeichneten Erklärung von Rom bekräftigten die führenden Vertreter von 27 
Mitgliedstaaten ihr Bekenntnis zum Einsatz für ein sicheres und geschütztes Europa und für den Aufbau einer 
Union, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen und frei bewegen können, in der die Außengrenzen 
gesichert sind und eine wirksame, verantwortliche und nachhaltige Migrationspolitik, bei der internationale 
Normen geachtet werden, zum Tragen kommt, sowie zu einem Europa, das entschlossen gegen Terrorismus und 
organisierte Kriminalität vorgeht.

(4) Bei allen über das mit dieser Verordnung eingerichtete Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung 
und Visumpolitik (im Folgenden „Instrument“) finanzierten Maßnahmen, einschließlich der in Drittstaaten 
durchgeführten Maßnahmen, sollten die in dem Besitzstand der Union und der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankerten Rechte und Grundsätze uneingeschränkt eingehalten 
werden, und die Maßnahmen sollten mit den internationalen Verpflichtungen der Union und der Mitgliedstaaten 
aus den internationalen Instrumenten, denen sie als Vertragsparteien angehören, in Einklang stehen, indem 
insbesondere die Beachtung des Diskriminierungsverbots und des Grundsatzes der Nichtzurückweisung 
sichergestellt wird.

(5) Das politische Ziel des Instruments besteht darin, eine solide und wirksame integrierte europäische Grenzverwaltung 
an den Außengrenzen sicherzustellen und damit dazu beizutragen, ein hohes Maß an innerer Sicherheit in der Union 
zu gewährleisten und gleichzeitig den freien Personenverkehr innerhalb der Union unter uneingeschränkter 
Einhaltung des einschlägigen Besitzstands der Union und der internationalen Verpflichtungen der Union und der 
Mitgliedstaaten, die sich aus den internationalen Instrumenten ergeben, deren Vertragsparteien sie sind, zu wahren.

(1) ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 184.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in 

erster Lesung vom 14. Juni 2021 (ABl. C 265 vom 5.7.2021, S. 1). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2021 (noch 
nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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(6) Die integrierte europäische Grenzverwaltung, wie es mit der Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (3) durchgeführt wird, liegt in der geteilten Verantwortung der Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache und der für die Grenzverwaltung zuständigen nationalen Behörden — einschließlich 
der Küstenwache, soweit diese Grenzkontrollaufgaben wahrnimmt. Es sollte zur Erleichterung legaler 
Grenzübertritte, zur Verhinderung und Aufdeckung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität 
sowie zur wirksamen Steuerung der Migrationsströme beitragen.

(7) Das legale Reisen zu erleichtern und zugleich irregulärer Migration und Sicherheitsrisiken vorzubeugen war eines der 
Hauptziele für den Ansatz der Union, den die Kommission in ihrer Mitteilung vom 23. September 2020 mit dem 
Titel „Ein neues Migrations- und Asylpaket“ vorgestellt hat.

(8) Eine finanzielle Hilfe aus dem Haushalt der Union ist für die Umsetzung der integrierten europäischen 
Grenzverwaltung unverzichtbar, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, unter uneingeschränkter Wahrung 
der Grundrechte das Überschreiten der Außengrenzen effizient zu steuern und künftige Herausforderungen an 
diesen Grenzen zu bewältigen, was zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität mit grenzüberschreitender 
Dimension beitragen wird.

(9) Die Mitgliedstaaten sollten eine angemessene finanzielle Hilfe seitens der Union erhalten, um die Durchführung der 
integrierten europäischen Grenzverwaltung zu fördern und sicherzustellen, dass die integrierte europäische 
Grenzverwaltung in die Praxis umgesetzt wird. Die integrierte europäische Grenzverwaltung besteht u. a. aus 
folgenden Komponenten, die in der Verordnung (EU) 2019/1896 bestimmt werden: Grenzkontrollen, Such- und 
Rettungseinsätze im Rahmen der Grenzüberwachung, Risikoanalysen, Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, einschließlich der von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache koordinierten 
Unterstützung, behördenübergreifende Zusammenarbeit, einschließlich des regelmäßigen Informationsaustauschs, 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten, technische und operative Maßnahmen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen 
innerhalb des Schengen-Raums zur besseren Bekämpfung der illegalen Einwanderung und zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität, Einsatz modernster Technologien, ein Qualitätssicherungsmechanismus und 
Solidaritätsmechanismen.

(10) Das Instrument sollte in der Lage sein, den Mitgliedstaaten die notwendige Unterstützung für die Umsetzung 
gemeinsamer Mindeststandards für die Überwachung der Außengrenzen im Einklang mit den jeweiligen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, der Europäischen Grenz- und Küstenwache und der Kommission 
bereitzustellen.

(11) Da die Zollbehörden der Mitgliedstaaten eine wachsende Zahl von Aufgaben übernommen haben, die oft auch die 
Sicherheit betreffen und an den Außengrenzen stattfinden, ist es wichtig, die Zusammenarbeit auf Ebene der 
Behörden als Bestandteil der integrierten europäischen Grenzverwaltung gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 
zu fördern. Bei den Grenz- und Zollkontrollen an den Außengrenzen muss für Komplementarität gesorgt werden, 
indem den Mitgliedstaaten angemessene finanzielle Hilfe aus dem Unionshaushalt zur Verfügung gestellt wird. 
Durch die Zusammenarbeit der Behörden wird nicht nur die Zollkontrollen verstärkt, um gegen sämtliche Formen 
des illegalen Handels vorzugehen, sondern auch der rechtmäßige Handel und das legale Reisen erleichtert; zudem 
trägt dies zu einer sicheren und effizienten Zollunion bei.

(12) Daher ist es erforderlich, ein Nachfolgeinstrument des mit den Verordnungen (EU) Nr. 513/2014 (4) und (EU) 
Nr. 515/2014 (5) des Europäischen Parlaments und des Rates für den Zeitraum 2014-2020 eingerichteten Fonds für 
die innere Sicherheit u. a. einen Fonds für integrierte Grenzverwaltung (im Folgenden „Fonds“) zu schaffen.

(13) Aufgrund der rechtlichen Besonderheiten des Titels V AEUV und den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen im 
Zusammenhang mit den Strategien in den Bereichen Außengrenzen und Zollkontrollen ist es nicht möglich, den 
Fonds im Rahmen eines einzigen Instruments aufzulegen.

(3) Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 über die Europäische Grenz- und 
Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).

(4) Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für 
die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des 
Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/125/JI des Rates (ABl. L 
150 vom 20.5.2014, S. 93).

(5) Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für 
die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143).
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(14) Deshalb sollte der Fonds als umfassender Rahmen für die finanzielle Hilfe seitens der Union im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik eingerichtet werden, der das Instrument sowie das mit der Verordnung (EU) 
2021/1077 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingeführte Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 
Zollkontrollausrüstung umfasst. Dieser Rahmen sollte durch die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (7) ergänzt werden, auf die sich die vorliegende Verordnung hinsichtlich der Vorschriften 
über die geteilte Mittelverwaltung stützen sollte.

(15) Das Instrument sollte auf den Ergebnissen und Investitionen seiner Vorgängerinstrumente, d. h. des mit der 
Entscheidung Nr. 574/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (8) eingerichteten Außengrenzenfonds 
für den Zeitraum 2007-2013 und des Instruments für Außengrenzen und Visa im Rahmen des für den Zeitraum 
2014-2020 mit der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 eingerichteten Fonds für die innere Sicherheit, aufbauen und 
sollte unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen ausgeweitet werden.

(16) Um einheitliche und hochwertige Kontrollen an den Außengrenzen zu gewährleisten und den legalen grenzüber
schreitenden Reiseverkehr zu erleichtern, sollte das Instrument zur Entwicklung einer integrierten europäischen 
Grenzverwaltung beitragen, das Maßnahmen bezüglich Politik, Recht, systematischer Zusammenarbeit, 
Lastenteilung, der Beurteilung der jeweiligen Situation und der sich ändernden Umstände in Bezug auf die 
Übertrittstellen der irregulären Migranten, Personal, Ausrüstung und Technologie umfasst, die auf verschiedenen 
Ebenen von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, insbesondere der durch die Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates (9)
errichteten Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), der durch die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (10) errichtete Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und gegebenenfalls Drittstaaten und internationalen Organisationen getroffen werden 
können.

(17) Das Instrument sollte zur Verbesserung der Effizienz bei der Bearbeitung von Visumanträgen im Hinblick auf die 
Erleichterung der Visumverfahren für Bona-fide-Reisende sowie bei der Ermittlung und Beurteilung der 
Sicherheitsrisiken und der Risiken der irregulären Migration beitragen. Das Instrument sollte insbesondere 
finanzielle Hilfe für die weitere Digitalisierung der Bearbeitung von Visumanträgen im Hinblick auf zügige, sichere 
und kundenfreundliche Visumverfahren bieten, die sowohl den Antragstellern als auch den Konsulaten 
zugutekommt. Ferner sollte mit dem Instrument weltweit eine hohe Abdeckung konsularischer Dienste 
gewährleistet werden. Zudem sollte das Instrument die einheitliche Umsetzung und Modernisierung der 
gemeinsamen Visumpolitik und der Maßnahmen, die sich aus der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (11) ergeben, umfassen, wie auch die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erteilung 
von Visa, so auch von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit aus humanitären Gründen, aus Gründen des 
nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen entsprechend dem die Visa betreffenden 
Besitzstand.

(6) Verordnung (EU) 2021/1077 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 
finanzielle Hilfe für Zollkontrollausrüstung im Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (ABl. L 234 vom 2.7.2021, S. 1).

(7) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten 
Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den 
Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Unterstützung des Grenzverwaltung 
und der Visapolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

(8) Entscheidung Nr. 574/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 zur Einrichtung des Außengren
zenfonds für den Zeitraum 2007 bis 2013 innerhalb des Generellen Programms Solidarität und Steuerung der Migrationsströme (ABl. 
L 144 vom 6.6.2007, S. 22).

(9) Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen 
Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99).

(10) Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 
2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

(11) Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) 
und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 60).
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(18) Im Rahmen der Durchführung eines gemeinsamen integrierten Grenzverwaltungssystems, mit dem das Schengen- 
System insgesamt an Funktionsfähigkeit gewinnt, sollten mit dem Instrument zudem Maßnahmen im Hoheitsgebiet 
der Staaten gefördert werden, welche den Schengen-Besitzstand anwenden, die mit Kontrollen an den Außengrenzen 
im Zusammenhang stehen.

(19) Um die Verwaltung der Außengrenzen zu verbessern, legales Reisen zu erleichtern, zur Verhütung und Bekämpfung 
irregulärer Grenzübertritte, zur Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik und zur Gewährleistung eines hohen 
Maßes an Sicherheit im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts der Union beizutragen, sollte mit dem 
Instrument zudem auch die Entwicklung von IT-Großsystemen gemäß dem Unionsrecht auf dem Gebiet der 
Grenzverwaltung gefördert werden. Ferner sollte es die mit den Verordnungen (EU) 2019/817 (12) und (EU) 
2019/818 (13) des Europäischen Parlaments und des Rates geschaffene Umsetzung der Interoperabilität zwischen 
den Informationssystemen der Union, nämlich dem mit der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (14) eingerichteten Einreise-/Ausreisesystem (EES), dem mit der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2008 eingerichteten Visa-Informationssystem (VIS), dem mit der Verordnung (EU) 2018/1240 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (15) eingerichteten Europäischen Reiseinformations- und 
-genehmigungssystem (ETIAS), dem mit der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (16) eingerichteten Eurodac, dem mit den Verordnungen (EU) 2018/1860 (17), (EU) 2018/1861 (18) und (EU) 
2018/1862 (19) des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichteten Schengener Informationssystem (SIS) 
und dem mit der Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates (20) eingerichteten 
zentralisierten System für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen vorliegen (ECRIS-TCN) in den Mitgliedstaaten fördern, damit diese 
Informationssysteme der Union und ihre Daten sich ergänzen. Das Instrument sollte im Anschluss an die 
Umsetzung der Interoperabilitätskomponenten auf zentraler Ebene, d. h. des Europäischen Suchportals (ESP), eines 
gemeinsamen Dienstes für den Abgleich biometrischer Daten (gemeinsamer BMS), eines gemeinsamen Speichers für 
Identitätsdaten (CIR) und eines Detektors für Mehrfachidentitäten (MID) zu den erforderlichen Entwicklungen auf 
nationaler Ebene beitragen.

(12) Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 
Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom 
22.5.2019, S. 27).

(13) Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 
Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85).

(14) Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem 
(EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20).

(15) Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 über die Einrichtung eines 
Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) 
Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).

(16) Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für 
den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den 
Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur 
für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 1).

(17) Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Nutzung des Schengener 
Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 1).

(18) Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb 
und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur 
Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 
312 vom 7.12.2018, S. 14).

(19) Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb 
und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der Kommission 
(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56).

(20) Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Einrichtung eines zentralisierten 
Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und 
Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergänzung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/1726 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 1).
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(20) Um die Kenntnisse und das Fachwissen der dezentralen Agenturen mit Zuständigkeit in den Bereichen 
Grenzverwaltung, Visumpolitik und IT-Großsysteme zu nutzen, sollte die Kommission die betreffenden Agenturen 
rechtzeitig in die Arbeit des mit dieser Verordnung eingesetzten Ausschusses für die Fonds für innere 
Angelegenheiten einbeziehen, und zwar insbesondere zu Beginn und zur Halbzeit des Programmplanungszeitraums. 
Gegebenenfalls sollte die Kommission in der Lage sein, die jeweiligen Einrichtungen und sonstigen Stellen auch in die 
Überwachung und Evaluierung einzubeziehen, insbesondere um zu gewährleisten, dass die aus dem Instrument 
unterstützten Maßnahmen den einschlägigen Besitzstand der Union und die vereinbarten Prioritäten der Union 
einhalten. Das Instrument sollte die Maßnahmen zur Durchführung der integrierten europäischen Grenzverwaltung 
im Einklang mit den Grundsätzen der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, die die zwei Säulen der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache bilden, ergänzen und verstärken. Dies bedeutet insbesondere, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Aufstellung ihrer Programme im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung die analytischen 
Instrumente und die von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache ausgearbeiteten operativen 
und technischen Leitlinien sowie die erstellten Lehrpläne, beispielsweise die gemeinsamen Kernlehrpläne für die 
Schulung des Grenzschutzpersonals, einschließlich der Komponenten dieser Lehrpläne zu Grundrechten und zum 
Zugang zu internationalem Schutz, berücksichtigen sollten. Im Interesse der Komplementarität zwischen den 
Aufgaben der Agentur und den Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten bei der Kontrolle der Außengrenzen sowie 
der Gewährleistung der Kohärenz und der Vermeidung von Kostenineffizienz sollte die Kommission rechtzeitig die 
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache zu den Entwürfen der Programme, die von den 
Mitgliedstaaten vorgelegt werden, konsultieren, sofern diese in die Zuständigkeit dieser Agentur fallen, insbesondere 
zu den im Rahmen der Betriebskostenunterstützung finanzierten Tätigkeiten.

(21) Sofern die betreffenden Mitgliedstaaten dies beantragen, sollte mit dem Instrument die Umsetzung des in der 
Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2015 mit dem Titel „Die Europäische Migrationsagenda“ dargelegten, vom 
Europäischen Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 25. und 26. Juni 2015 gebilligten und in der Verordnung (EU) 
2019/1896 näher bestimmten Brennpunkt-Konzepts gefördert werden. Mit dem Brennpunkt-Konzept werden die 
Mitgliedstaaten, die mit einem unverhältnismäßigen Herausforderungen durch Migration an den Außengrenzen 
konfrontiert sind, operativ unterstützt. Es bietet eine integrierte, umfassende und gezielte Hilfe im Geiste der 
Solidarität und der geteilten Verantwortung.

(22) Wenn insbesondere nach einer Schengen-Evaluierung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des 
Rates (21) Schwachstellen oder Risiken festgestellt werden, sollten die betroffenen Mitgliedstaaten darüber hinaus im 
Geiste der Solidarität und der geteilten Verantwortung für den Schutz der Außengrenzen angemessen auf die Lage 
reagieren, indem sie die Mittel aus ihren Programmen einsetzen, um gemäß der genannten Verordnung 
angenommene Empfehlungen im Anschluss an die von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/1896 durchgeführten Schwachstellenbeurteilungen umzusetzen.

(23) Mit dem Instrument sollte den Mitgliedstaaten, welche die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über die 
Außengrenzen und Visa vollständig anwenden, und den Mitgliedstaaten, die sich auf eine vollständige Schengen- 
Teilnahme vorbereiten, finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, und es sollte von den 
Mitgliedstaaten im Interesse der gemeinsamen Strategie der Union für die Verwaltung der Außengrenzen genutzt 
werden.

(24) Mit diesem Instrument werden zwar Investitionen der Mitgliedstaaten in die Grenzverwaltung unterstützt, es sollte 
jedoch keine Mittel für neue, dauerhafte Infrastrukturen und Gebäude an denjenigen Binnengrenzen bereitstellen, an 
denen die Kontrollen noch nicht aufgehoben wurden. An diesen Grenzen sollten mit diesem Instrument jedoch 
Investitionen in bewegliche Infrastrukturen für Grenzkontrollen und die Instandhaltung, begrenzte Modernisierung 
oder Ersetzung der bestehenden Infrastrukturen, die für die weitere Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/399 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (22) erforderlich sind, unterstützt werden.

(21) Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einführung eines Evaluierungs- und Überwachungsme
chanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung des Beschlusses des Exekutivaus
schusses vom 16. September 1998 bezüglich der Errichtung des Ständigen Ausschusses Schengener Durchführungsübereinkommen 
(ABl. L 295 vom 6.11.2013, S. 27).

(22) Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1).
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(25) Gemäß dem Protokoll Nr. 5 der Beitrittsakte von 2003 über den Transit von Personen auf dem Landweg zwischen 
dem Kaliningrader Gebiet und den übrigen Teilen der Russischen Föderation sollten durch das Instrument alle 
zusätzlichen Kosten getragen werden, die durch die Anwendung der spezifischen Bestimmungen des für diesen 
Transit geltenden Besitzstands der Union entstehen, d. h. der Verordnungen (EG) Nr. 693/2003 (23) und (EG) 
Nr. 694/2003 (24) des Rates. Die weitere finanzielle Hilfe wegen entgangener Gebühren sollte allerdings von der 
geltenden Visa-Regelung der Union mit der Russischen Föderation abhängen.

(26) Um einen Beitrag zur Verwirklichung des politischen Ziels des Instruments zu leisten, sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass ihre Programme Maßnahmen einschließen, die allen spezifischen Zielen des Instruments 
entsprechen, und dass die Mittel so zwischen den spezifischen Zielen aufgeteilt werden, dass diese Ziele erreicht 
werden können.

(27) Entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit sollten Synergien und Kohärenz mit anderen Unionsfonds 
angestrebt werden und Überschneidungen zwischen Maßnahmen vermieden werden.

(28) Die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen, gegen die eine Rückkehrentscheidung eines Mitgliedstaats ergangen ist, 
gehört zu den Komponenten der integrierten europäischen Grenzverwaltung gemäß der Verordnung (EU) 
2019/1896. Aufgrund ihrer Art und ihres Ziels fallen jedoch Maßnahmen im Bereich Rückkehr nicht in den 
Interventionsbereich des Instruments, sondern in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2021/1147 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (25).

(29) Um der wichtigen Rolle der Zollbehörden der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen gerecht zu werden und 
sicherzustellen, dass sie über ausreichende Mittel zur Wahrnehmung ihrer breit gefächerten Aufgaben an diesen 
Grenzen verfügen, sollten diesen nationalen Behörden durch das Instrument für die finanzielle Hilfe im Bereich 
Zollkontrollausrüstung die notwendigen Mittel zur Investition in Ausrüstung für die Durchführung von 
Zollkontrollen sowie für Ausrüstung, die über die Zollkontrolle hinaus auch für andere Zwecke wie 
Grenzkontrollen eingesetzt werden kann, bereitgestellt werden.

(30) Die meisten Zollkontrollausrüstungen und Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
dürften sich gleichermaßen oder teilweise auch für Kontrollen der Einhaltung anderer Rechtsakten der Union, z. B. 
Vorschriften zu Grenzverwaltung, Visa oder polizeilicher Zusammenarbeit, eignen. Daher wurde der Fonds aus 
zwei unterschiedlichen, jedoch sich gegenseitig ergänzenden Instrumenten für die Anschaffung von Ausrüstung 
gebildet. Zum einen wird in dem Instrument die Anschaffung von Ausrüstung und IKT-Systemen finanziell 
unterstützt, die in erster Linie für die integrierte Grenzverwaltung eingesetzt werden, die auch für den ergänzenden 
Bereich der Zollkontrollen verwendet werden können. Zum anderen wird mit dem Instrument für finanzielle Hilfe 
für Zollkontrollausrüstung die Anschaffung von Ausrüstung finanziell unterstützt, die hauptsächlich für 
Zollkontrollen eingesetzt wird und die auch für weitere Zwecke wie Grenzkontrollen und Sicherheit verwendet 
werden kann. Eine solche Aufteilung wird die Zusammenarbeit auf Ebene der Behörden als Komponente der 
integrierten europäischen Grenzverwaltung gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 gefördert und eine 
Zusammenarbeit der Zoll- und Grenzbehörden ermöglicht sowie die Wirkung des Unionshaushalts durch die 
gemeinsame Nutzung und die Interoperabilität der Kontrollausrüstung maximiert.

(31) Die Grenzüberwachung auf See ist eine der Aufgaben der Küstenwache, die im maritimen Bereich der Union 
ausgeführt wird. Nationale Behörden, die Aufgaben der Küstenwache wahrnehmen, sind ebenfalls für ein breites 
Spektrum an Aufgaben zuständig, darunter können unter anderem die Sicherheit des Seeverkehrs, die 
Gefahrenabwehr, die Such- und Rettungseinsätze, die Grenzkontrolle, die Fischereiaufsicht, die Zollkontrolle, die 
allgemeine Strafverfolgung und den Umweltschutz fallen. Durch den weiten Umfang der Aufgaben der Küstenwache 
fallen diese in die Zuständigkeit verschiedener Politikbereiche der Union, zwischen denen im Hinblick auf 
wirksamere und effizientere Ergebnisse Synergieeffekte angestrebt werden sollten.

(23) Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates vom 14. April 2003 zur Einführung eines Dokuments für den erleichterten Transit (FTD) 
und eines Dokuments für den erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr (FRTD) sowie zur Änderung der Gemeinsamen 
Konsularischen Instruktion und des Gemeinsamen Handbuchs (ABl. L 99 vom 17.4.2003, S. 8).

(24) Verordnung (EG) Nr. 694/2003 des Rates vom 14. April 2003 über einheitliche Formate von Dokumenten für den erleichterten 
Transit (FTD) und Dokumenten für den erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr (FRTD) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 
(ABl. L 99 vom 17.4.2003, S. 15).

(25) Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
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(32) Bei der Durchführung von im Rahmen des Instruments finanzierten Maßnahmen, die sich auf die Überwachung der 
Seegrenzen beziehen, sollten die Mitgliedstaaten ihren internationalen Verpflichtungen in Bezug auf Such- und 
Rettungseinsätze auf See besondere Aufmerksamkeit widmen. In diesem Zusammenhang sollten Ausrüstung und 
Systeme, die im Rahmen des Instruments unterstützt werden, auch in Such- und Rettungseinsätzen eingesetzt 
werden können, die möglicherweise bei einem Grenzüberwachungseinsatz auf See auftreten.

(33) Zusätzlich zur Zusammenarbeit in der Union im Bereich der Küstenwache zwischen der Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache, der mit der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (26) eingerichteten Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und der mit der Verordnung (EU) 
2019/473 des Europäischen Parlaments und des Rates (27) eingerichteten Europäischen Fischereiaufsichtsagentur 
sollte auch auf nationaler Ebene ein kohärenteres Vorgehen im maritimen Bereich erreicht werden. Synergien 
zwischen den verschiedenen Akteuren im maritimen Umfeld sollten mit der integrierten europäischen 
Grenzverwaltung und mit den Strategien für maritime Sicherheit im Einklang stehen.

(34) Um die Komplementarität zu verbessern und die Tätigkeiten im maritimen Bereich kohärenter zu gestalten, 
Doppelarbeit zu vermeiden und Haushaltsengpässe in einem kostenintensiven Bereich wie dem maritimen Bereich 
zu verringern, sollte es möglich sein, das Instrument zusätzlich zur Unterstützung von Seeeinsätzen mit Mehrzweck
charakter zu nutzen.

(35) Es sollte möglich sein, aus dem Instrument finanzierte Ausrüstung und IKT-Systeme auch zur Verwirklichung der 
Ziele des durch die Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des Rates (28) eingerichteten 
Fonds für die innere Sicherheit und des durch die Verordnung (EU) 2021/1147 eingerichteten Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds zu verwenden. Diese Ausrüstung und diese IKT-Systeme sollten weiterhin für wirksame und 
sichere Grenzkontrolltätigkeiten verfügbar und einsatzfähig sein, und die Nutzung solcher Ausrüstung und IKT- 
Systeme für die Ziele des Fonds für die innere Sicherheit und der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds sollte 
zeitlich begrenzt sein.

(36) Das Instrument sollte im Einklang mit seinen spezifischen Zielen in erster Linie der internen Politik der Union 
dienen. Gleichzeitig sollten mit dem Instrument gegebenenfalls Maßnahmen im Einklang mit den Prioritäten der 
Union in und mit Bezug zu Drittstaaten unterstützt werden können. Diese Maßnahmen sollten in vollständiger 
Synergie und Kohärenz mit anderen Maßnahmen außerhalb der Union, die durch die Außenfinanzierungsin
strumente der Union unterstützt werden, durchgeführt werden. Insbesondere sollten derartige Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass vollständige Kohärenz zur externen Politik der Union sichergestellt ist, der Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung gewahrt wird und Kohärenz mit den strategischen Programmpla
nungsdokumenten für die betreffende Region oder das betreffende Land besteht. Diese Maßnahmen sollten ferner 
auf nicht entwicklungsorientierte Maßnahmen ausgerichtet werden und den Interessen der internen Politiken der 
Union dienen und mit den Tätigkeiten innerhalb der Union kohärent sein. In ihrer Halbzeitüberprüfung und in 
ihren rückblickenden Evaluierungen sollte die Kommission besonderes Augenmerk auf die Durchführung von 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu Drittstaaten legen.

(37) Die Mittel aus dem Haushalt der Union sollten auf Maßnahmen konzentriert werden, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen Mehrwert bewirkt. Da die Union besser als 
einzelne Mitgliedstaaten in der Lage ist, für einen Rahmen zu sorgen, der die Solidarität der Union bei der 
Grenzverwaltung und bei der gemeinsamen Visumpolitik zum Ausdruck bringt, und eine Plattform für die 
Entwicklung der gemeinsamen IT-Großsysteme zur Unterstützung dieser Politik bereitzustellen, sollte die nach 
dieser Verordnung geleistete finanzielle Hilfe insbesondere zur Stärkung der nationalen Kapazitäten und der 
Kapazitäten der Union in diesen Bereichen beitragen.

(38) Bei der Förderung von Maßnahmen, die durch das Instrument unterstützt werden, sollten die Empfänger von 
Unionsmitteln Informationen in der Sprache oder den Sprachen der Zielgruppe bereitstellen. Damit die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, sollten die Empfänger von Unionsmitteln auf deren Herkunft hinweisen, wenn 
sie über die Maßnahmen informieren. Zu diesem Zweck sollten die Empfänger sicherstellen, dass alle Mitteilungen, 
die sich an die Medien und die Öffentlichkeit richten, das Emblem der Union aufweisen und in ihnen ausdrücklich 
auf die finanzielle Hilfe der Union hingewiesen wird.

(26) Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen 
Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1).

(27) Verordnung (EU) 2019/473 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 über die Europäische Fischereiauf
sichtsagentur (ABl. L 83 vom 25.3.2019, S. 18).

(28) Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 202194
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(39) Die Kommission sollte die Möglichkeit haben, Finanzmittel im Rahmen des Instruments für die Förderung bewährter 
Vorgehensweisen und den Austausch von Informationen in Bezug auf die Durchführung des Instruments zu 
verwenden.

(40) Die Kommission sollte Informationen über die aus der thematischen Fazilität im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung bereitgestellte Unterstützung fristgerecht veröffentlichen und diese Informationen erforderli
chenfalls aktualisieren. Es sollte möglich sein, die Daten nach spezifischem Ziel, Name des Begünstigten, Betrag, für 
den eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde, sowie Art und Zweck der Maßnahme zu sortieren.

(41) Ein Mitgliedstaat kann — auch was die Betriebskostenunterstützung im Rahmen des Instruments anbelangt — als 
nicht konform mit dem einschlägigen Besitzstand der Union eingestuft werden, wenn er seinen Verpflichtungen aus 
den Verträgen im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik, auch in Bezug auf aus den Grundrechten erwachsende 
Verpflichtungen, nicht nachgekommen ist, wenn die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte 
der Union bei der Umsetzung des Besitzstands zu Grenzverwaltung und Visumpolitik durch diesen Mitgliedstaat 
besteht oder wenn in einem Bewertungsbericht im Rahmen des in der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 festgelegten 
Schengener Bewertungs- und Überwachungsmechanismus Mängel im betreffenden Bereich festgestellt werden.

(42) Mit dem Instrument sollte eine gerechte und transparente Mittelverteilung sichergestellt werden, damit die in dieser 
Verordnung dargelegten Ziele erreicht werden können. Um die Transparenzanforderungen zu erfüllen, sollte die 
Kommission Informationen über die jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramme der Thematischen Fazilität 
veröffentlichen. Gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 sollte jeder Mitgliedstaat sicherstellen, dass binnen sechs 
Monaten nach der Genehmigung seines Programms eine Website besteht, auf der Informationen zu seinem 
Programm zu finden sind, welche sich auf die Ziele, Tätigkeiten, verfügbaren Fördermöglichkeiten und 
Errungenschaften des Programms erstrecken.

(43) Diese Verordnung sollte die Zuweisung von Ausgangsbeträgen an die Programme der Mitgliedstaaten regeln, die aus 
den in Anhang I festgelegten Beträgen bestehen und aus einem Betrag, der auf der Grundlage der Kriterien nach dem 
genannten Anhang berechnet wurde und die die Länge und die Risikoeinstufungen der Abschnitte der Land- und 
Seegrenzen, das Arbeitsaufkommen an den Flughäfen und in den Konsulaten sowie die Zahl der Konsulate 
widerspiegeln. Angesichts der besonderen Bedürfnisse derjenigen Mitgliedstaaten, in denen in den Jahren 2018 
und 2019 die meisten Asylanträge pro Kopf gestellt wurden, sollten die Pauschalbeträge für Zypern, Malta und 
Griechenland erhöht werden.

(44) Die Ausgangsbeträge für die Programme der Mitgliedstaaten sollten die Grundlage für langfristige Investitionen der 
Mitgliedstaaten bilden. Um Veränderungen der Ausgangslage wie dem Druck an den Außengrenzen und dem 
Arbeitsaufkommen an den Außengrenzen und in den Konsulaten Rechnung zu tragen, sollte den Mitgliedstaaten 
zur Halbzeit des Programms ein Zusatzbetrag auf der Grundlage statistischer Daten gemäß Anhang I unter 
Berücksichtigung des Stands der Durchführung ihres Programms zugewiesen werden.

(45) Die Kommission sollte eine Halbzeitevaluierung dieser Verordnung durchführen. Diese Halbzeitevaluierung sollte 
dazu dienen, die Wirksamkeit und den europäischen Mehrwert des Instruments zu bewerten und einen 
transparenten Überblick über die Durchführung des Instruments zu bieten.

(46) Da sich die Herausforderungen im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik stetig wandeln, muss die Zuweisung 
der Mittel an Veränderungen bei den Prioritäten für die Visumpolitik und die Grenzverwaltung, auch an 
Veränderungen infolge höheren Drucks an den Grenzen, angepasst werden, und die Finanzierung muss auf die 
Prioritäten mit dem höchsten Mehrwert für die Union ausgerichtet werden. Um auf dringende Bedürfnisse sowie 
Änderungen der Politik und der Unionsprioritäten zu reagieren und die Finanzierung auf Maßnahmen mit einem 
hohen Mehrwert für die Union auszurichten, sollte ein Teil der Mittel bei Bedarf für spezifische Maßnahmen, 
Unionsmaßnahmen und Soforthilfe über eine thematische Fazilität zugewiesen werden. Die thematische Fazilität 
bietet Flexibilität bei der Verwaltung des Instruments und könnte auch über Programme der Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden.
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(47) Die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, einen Teil ihrer Programmzuweisung für Maßnahmen nach 
Anhang IV einzusetzen, indem ihnen ein höherer Unionsbeitrag zugutekommt.

(48) Das Instrument sollte einen Beitrag zu den mit der Grenzverwaltung, der gemeinsamen Visumpolitik und 
IT-Großsystemen verbundenen Betriebskosten leisten, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, die 
Kapazitäten, die für die gesamte Union von zentraler Bedeutung sind, aufrechtzuerhalten. Dieser Beitrag sollte in der 
vollständigen Erstattung spezifischer mit den Zielen des Instruments zusammenhängender Kosten bestehen und 
sollte integraler Bestandteil der Programme der Mitgliedstaaten sein.

(49) Ein Teil der im Rahmen des Instruments verfügbaren Mittel könnte zusätzlich zur ursprünglichen Zuweisung für 
Programme der Mitgliedstaaten zur Durchführung spezifischer Maßnahmen zugeteilt werden. Diese spezifischen 
Maßnahmen sollten auf Unionsebene festgelegt werden, und es sollte sich um Maßnahmen mit europäischem 
Mehrwert handeln, die Kooperationen der Mitgliedstaaten untereinander oder Maßnahmen in den Fällen 
voraussetzen, in denen Entwicklungen in der Union die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten erfordern, wie die Anschaffung von technischer Ausrüstung im Rahmen der Programme der 
Mitgliedstaaten, die für die operativen Maßnahmen der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, die 
Modernisierung der Bearbeitung von Visumanträgen, die Entwicklung von IT-Großsystemen und die Schaffung der 
Interoperabilität zwischen diesen Systemen benötigt werden. Die Kommission sollte diese spezifischen Maßnahmen 
in ihren Arbeitsprogrammen festlegen.

(50) Ergänzend zur Umsetzung des politischen Ziels des Instruments auf nationaler Ebene im Rahmen der Programme 
der Mitgliedstaaten sollte das Instrument auch Maßnahmen auf Unionsebene fördern. Diese Maßnahmen sollten 
allgemeinen strategischen Zwecken innerhalb des Interventionsbereichs des Instruments im Zusammenhang mit 
politischen Analysen und Innovationen, dem grenzübergreifenden gegenseitigen Lernen und länderübergreifenden 
Partnerschaften und der Erprobung neuer Initiativen und Maßnahmen in der gesamten Union dienen.

(51) Um die Fähigkeit der Union zur unmittelbaren Reaktion auf dringenden und spezifischen Bedarf in einer Notlage — 
wie etwa einen großen oder unverhältnismäßigen Zustrom von Drittstaatsangehörigen insbesondere an den 
Grenzabschnitten, an denen gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 ein hohes oder kritisches Risiko festgestellt 
wurde oder in Situationen, in denen unmittelbares Handeln an den Außengrenzen begründet ist — zu stärken, 
sollte gemäß dem in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Rahmen Soforthilfe geleistet werden können.

(52) Mit der vorliegenden Verordnung wird für die gesamte Laufzeit des Instruments eine Finanzausstattung festgesetzt, 
die für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen 
Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 18 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über 
neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf Einführung neuer Eigenmittel (29) bilden soll. Der 
dem Instrument zugewiesene vorrangige Bezugsrahmen wird um einen zusätzlichen Betrag von 1 Mrd. EUR zu 
Preisen von 2018 erhöht wie in Anhang II der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates (30) festgelegt.

(53) Die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates (31) (im Folgenden 
„Haushaltsordnung“) findet auf dieses Instrument Anwendung. Die Haushaltsordnung regelt den Vollzug des 
Unionshaushalts, einschließlich Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern, Auftragsvergabe, indirekter 
Mittelverwaltung, Finanzierungsinstrumenten, Haushaltsgarantien, zum finanziellen Beistand und zur Erstattung 
der Kosten externer Sachverständiger.

(54) Im Hinblick auf die Durchführung von Maßnahmen in geteilter Mittelverwaltung sollte das Instrument Bestandteil 
eines kohärenten Rechtsrahmens sein, der aus dieser Verordnung, der Haushaltsordnung und der Verordnung (EU) 
2021/1060 besteht.

(29) ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 28.
(30) Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die 

Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11).
(31) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des 
Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).
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(55) Mit der Verordnung (EU) 2021/1060 wird der Rahmen für Maßnahmen aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, dem Europäischen Sozialfonds Plus, dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds, dem Fonds für einen gerechten Übergang, dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, dem Fonds 
für die innere Sicherheit und dem Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im 
Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung festgelegt, darunter insbesondere die Vorschriften für die 
Programmierung, Überwachung und Evaluierung sowie Verwaltung und Kontrolle der Unionsfonds in geteilter 
Mittelverwaltung. Darüber hinaus gilt es, die Ziele des Instruments für Grenzverwaltung und Visumpolitik in der 
vorliegenden Verordnung zu präzisieren und spezifische Bestimmungen für Maßnahmen festzulegen, die aus diesem 
Instrument finanziert werden können.

(56) In der Verordnung (EU) 2021/1060 ist ein Vorfinanzierungsmodus für das Instrument festgelegt und in der 
vorliegenden Verordnung ist ein spezifischer Vorfinanzierungssatz festgelegt. Um eine rasche Reaktion auf Notlagen 
zu gewährleisten, ist es ferner angezeigt, einen spezifischen Vorfinanzierungssatz für Soforthilfe festzulegen. Der 
Vorfinanzierungsmodus sollte sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten über die Mittel verfügen, um die Begünstigten 
von Beginn der Durchführung ihrer Programme an zu unterstützen.

(57) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser Verordnung sollten danach 
ausgewählt werden, ob sie zur Verwirklichung der spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur Erzielung von 
Ergebnissen geeignet sind, unter besonderer Berücksichtigung der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands und 
des Risikos der Nichteinhaltung von Vorschriften. Bei der Auswahl sollten die Verwendung von Pauschalbeträgen, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit sowie Finanzierungsformen, die nicht mit den in Artikel 125 
Absatz 1 der Haushaltsordnung genannten Kosten in Verbindung stehen, berücksichtigt werden.

(58) Gemäß Artikel 193 Absatz 2 der Haushaltsordnung kann für eine bereits begonnene Maßnahme eine Finanzhilfe 
gewährt werden, wenn der Antragsteller nachweisen kann, dass die Maßnahme vor der Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung anlaufen musste. Vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Finanzhilfeantrags entstandene 
Kosten kommen jedoch nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen für eine Finanzierung durch die Union in 
Betracht. Um eine Unterbrechung der Unterstützung durch die Union, die den Interessen der Union schaden könnte, 
zu vermeiden, sollte es während eines begrenzten Zeitraums zu Beginn des Mehrjährigen Finanzrahmens 
2021-2027 möglich sein, dass Kosten, die im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung in direkter Mittelverwaltung unterstützt werden und bereits angelaufen sind, ab dem 
1. Januar 2021 als für eine Finanzierung durch die Union in Betracht kommend anzusehen, auch wenn diese Kosten 
vor Einreichung des Finanzhilfeantrags oder des Hilfeersuchens angefallen sind.

(59) Um den größten Nutzen aus dem Prinzip der „Einzigen Prüfung“ zu ziehen, ist es angezeigt, spezifische Vorschriften 
für die Kontrolle und Prüfung von Projekten festzulegen, bei denen die Begünstigten internationale Organisationen 
sind, deren interne Kontrollsysteme von der Kommission positiv bewertet worden sind. Für diese Projekte sollten 
die Verwaltungsbehörden die Möglichkeit haben, ihre Verwaltungsüberprüfungen einzuschränken, sofern der 
Begünstige alle erforderlichen Daten und Informationen über den Fortschritt des Projekts und die Förderfähigkeit 
der zugrunde liegenden Ausgaben fristgerecht bereitstellt. Daneben sollte die Prüfbehörde — wenn ein von einer 
solchen internationalen Organisation durchgeführtes Projekt Teil einer Prüfungsstichprobe ist — ihre Arbeit im 
Einklang mit den Grundsätzen des Internationalen Standards für prüfungsnahe Dienstleistungen (International 
Standard on Related Services — ISRS) 4400 für „Aufträge zur Durchführung vereinbarter Prüfungshandlungen in 
Bezug auf finanzielle Informationen“ durchführen können.

(60) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (32) und den Verordnungen (EG, Euratom) Nr. 2988/95 (33), (Euratom, EG) Nr. 2185/96 (34) und (EU) 
2017/1939 (35) des Rates sind die finanziellen Interessen der Union durch verhältnismäßige Maßnahmen zu 
schützen, unter anderem durch Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht 
widmungsgemäß verwendeter Mittel und gegebenenfalls zur Verhängung verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere ist das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß den Verordnungen (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 und (EU, Euratom) Nr. 883/2013 befugt, administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

(32) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. September 2013 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, 
S. 1).

(33) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1).

(34) Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmä
ßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).

(35) Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung 
der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1).
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Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob Betrug, Korruption oder eine sonstige rechtswidrige 
Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 ist 
die Europäische Staatsanwaltschaft („EUStA“) befugt, Straftaten, zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 
im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates (36) zu untersuchen und zu 
verfolgen. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, dem 
Rechnungshof und — im Falle der an der Verstärkten Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 
teilnehmenden Mitgliedstaaten — der EUStA die erforderlichen Rechte und den erforderlichen Zugang zu gewähren 
und sicherzustellen, dass alle an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligten Dritten gleichwertige Rechte 
gewähren. Die Mitgliedstaaten sollten uneingeschränkt zusammenarbeiten und den Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union beim Schutz der finanziellen Interessen der Union jede erforderliche Unterstützung 
leisten.

(61) Auf diese Verordnung finden die vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß Artikel 322 AEUV erlassenen 
horizontalen Haushaltsvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der Haushaltsordnung festgelegt und 
regeln insbesondere das Verfahren für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure. 
Die auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV erlassenen Vorschriften enthalten auch eine allgemeine Konditionali
tätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union.

(62) Gemäß dem Beschluss 2013/755/EU des Rates (37) können natürliche Personen und Stellen eines überseeischen 
Landes oder Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Instruments und der möglichen Regelungen, die 
für den mit dem Land oder Gebiet verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt werden.

(63) Nach Artikel 349 AEUV und im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2017 mit dem Titel 
„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der EU“, die der Rat in seinen 
Schlussfolgerungen vom 12. April 2018 billigte, sollten die betreffenden Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre 
Programme den aufkommenden Bedrohungen in den Gebieten in äußerster Randlage Rechnung tragen. Mit dem 
Instrument sollten diese Mitgliedstaaten geeignete Mittel erhalten, um die Gebiete in äußerster Randlage angemessen 
zu unterstützen.

(64) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung (38) sollte das Instrument auf der Grundlage von Daten evaluiert werden, die im Einklang mit 
spezifischen Überwachungsanforderungen erhoben werden, wobei gleichzeitig aber Verwaltungsaufwand, 
insbesondere für die Mitgliedstaaten, und Überregulierung zu vermeiden sind. Diese Anforderungen sollten, soweit 
erforderlich, messbare Indikatoren als Grundlage für die Evaluierung der Auswirkungen des Instruments in der 
Praxis enthalten. Um den Erfolg des Instruments zu messen, sollten Indikatoren und damit einhergehende Ziele in 
Bezug auf die einzelnen spezifischen Ziele des Instruments festgelegt werden. Sie sollten qualitative und quantitative 
Indikatoren umfassen.

(65) Angesichts der großen Bedeutung, die der Bewältigung des Klimawandels entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
geschlossene Klimaschutzübereinkommen von Paris (39) umzusetzen und der Verpflichtung, die Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, sollten die Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung 
dazu beitragen, dass das Gesamtziel erreicht wird, 30 % der Ausgaben im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 
2021-2027für die systematische Einbeziehung der Klimaschutzziele zu verwenden sowie im Jahr 2024 7,5 % und in 
den Jahren 2026 und 2027 10 % des Haushalts für Ausgaben im Bereich Biodiversität bereitzustellen, wobei den 
bestehenden Überschneidungen zwischen dem Klimaschutzziel und dem Biodiversitätsziel Rechnung zu tragen ist. 
Aus dem Instrument sollten Tätigkeiten unterstützt werden, die den klima- und umweltpolitischen Standards und 
Prioritäten der Union gerecht werden und die keine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des 
Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates (40) bewirken würden.

(36) Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von 
gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

(37) Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der 
Europäischen Union („Übersee-Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1).

(38) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
(39) ABl. L 282 von 19.10.2016, S. 4.
(40) Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur 

Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 von 22.6.2020, S. 13).

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 251/58                                                                                                                                         15.7.2021  



(66) Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (41) und jeglicher für den 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 geltende Rechtsakt sollten auch weiterhin für Programme und Projekte 
gelten, die im Programmplanungszeitraum 2014-2020 aus dem Instrument unterstützt werden. Da sich der 
Durchführungszeitraum der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 mit dem durch die vorliegende Verordnung geregelten 
Programmplanungszeitraum überschneidet, und um eine kontinuierliche Durchführung bestimmter, im Rahmen 
der genannten Verordnung genehmigter Projekte sicherzustellen, sollten Bestimmungen über eine stufenweise 
Durchführung von Projekten festgelegt werden. Jede einzelne Phase des Projekts sollte gemäß den Regeln des 
Programmplanungszeitraums durchgeführt werden, in dem das Projekt Mittel erhält.

(67) Anhand der Indikatoren und der Rechnungslegungsstandards sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
Durchführung des Instruments gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/1060 und der 
vorliegenden Verordnung überwachen. Ab 2023 sollten die Mitgliedstaaten der Kommission eine jährliche 
Leistungsbilanz über das jeweils letzte Geschäftsjahr vorlegen. In diesen Bilanzen sollten Informationen über die bei 
der Durchführung der Programme der Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte enthalten sein. Die Mitgliedstaaten 
sollten der Kommission auch Zusammenfassungen dieser Bilanzen vorlegen. Die Kommission sollte die 
Zusammenfassungen in alle Amtssprachen der Union übersetzen und sie auf ihrer Website öffentlich zugänglich 
machen, zusammen mit Links zu den Websites der Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060.

(68) Um nicht-wesentliche Elemente der vorliegenden Verordnung zu ergänzen und zu ändern, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte in Bezug auf die Liste der Maßnahmen in 
Anhang III, die Liste der für eine höhere Kofinanzierung in Betracht kommenden Maßnahmen in Anhang IV, die 
Betriebskostenunterstützung in Anhang VII und Rechtsakte zur Weiterentwicklung des Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen — auch auf der Ebene von Sachverständigen — durchführt, die 
mit den Grundsätzen der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung in 
Einklang stehen. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte 
zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

(69) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (42) ausgeübt werden. Für den Erlass von Durchführungs
rechtsakten, in denen die gemeinsamen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, insbesondere Verpflichtungen zur 
Unterrichtung der Kommission, festgelegt sind, sollte das Prüfverfahren angewendet werden; für den Erlass von 
Durchführungsrechtsakten zur näheren Regelungen der Unterrichtung der Kommission im Rahmen der 
Programmplanung und Berichterstattung sollte — angesichts ihrer rein technischen Natur — das Beratungsverfahren 
angewendet werden. Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte für den Erlass von Beschlüssen 
zur Gewährung einer Soforthilfe gemäß der vorliegenden Verordnung in Fällen erlassen, wenn dies wenn dies in 
hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit der Art und dem Zweck einer solchen Hilfe aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich ist.

(70) Die Beteiligung eines Mitgliedstaats an dem Instrument sollte sich nicht mit seiner Beteiligung an einem befristeten 
Finanzierungsinstrument der Union überschneiden, das den Empfängermitgliedstaaten dabei hilft, unter anderem 
Maßnahmen an den neuen Außengrenzen der Union zur Umsetzung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf 
Grenzen und Visa und Kontrolle der Außengrenzen zu finanzieren.

(71) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(41) Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung allgemeiner 
Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der 
polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements (ABl. L 150 vom 
20.5.2014, S. 112).

(42) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(72) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen- 
Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island 
und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (43) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben A und B des 
Beschlusses 1999/437/EG des Rates (44) genannten Bereich gehören.

(73) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (45) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben A und B des Beschlusses 
1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates (46) genannten Bereich gehören.

(74) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (47) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben A und B des Beschlusses 
1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates (48) genannten Bereich gehören.

(75) Zur Festlegung der Art und Weise der Beteiligung der Länder, die bei der Umsetzung, Anwendung und Weiterent
wicklung des Schengen-Besitzstands assoziiert sind, am Instrument sollten entsprechend den einschlägigen 
Bestimmungen der jeweiligen Assoziierungsabkommen weitere Vereinbarungen zwischen der Union und diesen 
Ländern geschlossen werden. Derartige Vereinbarungen sollten internationale Übereinkünfte im Sinne des 
Artikels 218 AEUV darstellen. Damit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Instrument für das betreffende Land 
verbindlich wird, und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarungen so wenig Zeit wie möglich vergeht, 
sollten die Verhandlungen über diese Vereinbarungen möglichst rasch aufgenommen werden, nachdem das 
betreffende Land dem Rat und der Kommission seinen Beschluss notifiziert hat, den Inhalt des Instruments zu 
akzeptieren und in seine innerstaatliche Rechtsordnung umzusetzen. Solche Vereinbarungen sollten erst 
geschlossen werden, nachdem das betreffende Land schriftlich mitgeteilt hat, dass alle seine internen Anforderungen 
erfüllt sind.

(76) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks 
beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch sie gebunden noch zu ihrer 
Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß 
Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung beschlossen 
hat, ob es sie in einzelstaatliches Recht umsetzt.

(43) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.
(44) Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen 

zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser 
beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

(45) ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.
(46) Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 

Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
(ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1).

(47) ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21.
(48) Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Protokolls 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 
Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19).
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(77) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich 
Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates (49) nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher nicht an der 
Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet.

(78) Es ist sachgerecht, die Geltungsdauer dieser Verordnung an die Geltungsdauer der Verordnung (EU, Euratom) 
2020/2093 des Rates anzupassen.

(79) Um die Kontinuität der Unterstützung in dem betreffenden Politikbereich zu gewährleisten und die Durchführung ab 
Beginn des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 zu ermöglichen, sollte diese Verordnung umgehend in Kraft 
treten und rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird im Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (im Folgenden „Fonds“) ein Instrument 
für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (im Folgenden „Instrument“) für den Zeitraum vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 eingerichtet.

Mit dieser Verordnung wird der Fonds zusammen mit der Verordnung (EU) 2021/1077 für den Zeitraum vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2027 eingerichtet.

In dieser Verordnung sind die politischen Ziele des Instruments, die spezifischen Ziele des Instruments und die Maßnahmen 
zu deren Verwirklichung, die Mittelausstattung für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027, die 
Formen der Unionsfinanzierung und die Finanzierungsbestimmungen festgelegt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Grenzübergangsstelle“ eine Grenzübergangsstelle im Sinne des Artikels 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2016/399;

2. „integrierte europäische Grenzverwaltung“ eine integrierte europäische Grenzverwaltung nach Artikel 3 der 
Verordnung (EU) 2019/1896;

3. „Außengrenzen“ die Außengrenzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/399 und die 
Binnengrenzen, an denen die Kontrollen noch nicht aufgehoben wurden;

4. „Außengrenzabschnitt“ einen Außengrenzabschnitt im Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
2019/1896;

5. „Brennpunkt“ einen Brennpunkt (hotspot area) im Sinne des Artikels 2 Nummer 23 der Verordnung (EU) 2019/1896;

6. „Binnengrenzen, an denen die Kontrollen noch nicht aufgehoben wurden,“

a) die gemeinsame Grenze zwischen einem Mitgliedstaat, der den Schengen-Besitzstand vollständig anwendet, und 
einem Mitgliedstaat, der gemäß seiner Beitrittsakte zur uneingeschränkten Anwendung dieses Besitzstands 
verpflichtet ist, für den der entsprechende Ratsbeschluss aber noch nicht in Kraft getreten ist;

(49) Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen- 
Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20).
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b) die gemeinsame Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten, die gemäß ihren jeweiligen Beitrittsakten zur 
uneingeschränkten Anwendung des Schengen-Besitzstands verpflichtet sind, für die der entsprechende 
Ratsbeschluss aber noch nicht in Kraft getreten ist;

7. „Notlage“ eine aufgrund außergewöhnlichen, akuten Drucks entstandene Situation, in der eine große oder unverhält
nismäßige Anzahl von Drittstaatsangehörigen die Außengrenzen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten überschritten 
hat, überschreitet oder voraussichtlich überschreiten wird oder in der sich Vorfälle im Zusammenhang mit illegaler 
Einwanderung oder grenzüberschreitender Kriminalität an den Außengrenzen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
mit entscheidenden Auswirkungen auf die Grenzsicherheit in einem Ausmaß ereignen, dass durch diese Vorfälle das 
Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet werden könnte, oder eine andere Situation, für welche die 
Notwendigkeit eines sofortigen Handelns an den Außengrenzen im Rahmen der Ziele des Instruments hinreichend 
begründet wurde;

8. „Spezifische Maßnahmen“ transnationale oder nationale Projekte mit europäischem Mehrwert im Einklang mit den 
Zielen des Instruments, für die ein, mehrere oder alle Mitgliedstaaten zusätzliche Mittel für ihre Programme erhalten 
können;

9. „Betriebskostenunterstützung“ einen Teil der Mittelzuweisung für einen Mitgliedstaat, der als Unterstützung für die 
Behörden eingesetzt werden kann, welche die Aufgaben ausführen und die Leistungen erbringen, die eine öffentliche 
Dienstleistung für die Union darstellen;

10. „Unionsmaßnahmen“ transnationale Projekte oder Projekte von besonderem Interesse für die Union, die gemäß den 
Zielen des Instruments durchgeführt werden.

Artikel 3

Ziele des Instruments

(1) Das politische Ziel des Instruments als Teil des Fonds besteht darin, eine solide und wirksame integrierte europäische 
Grenzverwaltung an den Außengrenzen sicherzustellen und damit dazu beizutragen, ein hohes Maß an innerer Sicherheit 
in der Union zu gewährleisten und gleichzeitig den freien Personenverkehr innerhalb der Union unter uneingeschränkter 
Einhaltung des einschlägigen Besitzstands der Union und der internationalen Verpflichtungen der Union und der 
Mitgliedstaaten, die sich aus internationalen Instrumenten, deren Vertragspartei sie sind, ergeben, zu wahren.

(2) Im Rahmen des in Absatz 1 genannten politischen Ziels leistet das Instrument einen Beitrag zu folgenden 
spezifischen Zielen:

a) Unterstützung einer wirksamen europäischen integrierten Grenzverwaltung durch die Europäische Grenz- und 
Küstenwache in geteilter Verantwortung zwischen der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und den 
für die Grenzverwaltung zuständigen nationalen Behörden, um legale Grenzübertritte zu erleichtern, illegale 
Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität zu verhindern und aufzudecken und die Migrationsströme 
wirksam zu steuern:

b) Unterstützung der gemeinsamen Visumpolitik für die Sicherstellung eines harmonisierten Vorgehens im Hinblick auf 
die Ausstellung von Visa und um den legalen Reiseverkehr zu erleichtern und dabei zur Vorbeugung von Migrations- 
und Sicherheitsrisiken beizutragen.

(3) Das Instrument wird — im Rahmen der in Absatz 2 genannten spezifischen Ziele — im Wege der in Anhang II 
aufgeführten Durchführungsmaßnahmen durchgeführt.

Artikel 4

Nichtdiskriminierung und Achtung der Grundrechte

Bei den über das Instrument finanzierten Maßnahmen müssen die in dem Besitzstand der Union und der Charta 
verankerten Rechte und Grundsätze sowie die internationalen Verpflichtungen der Union in Bezug auf die Grundrechte 
uneingeschränkt eingehalten werden, indem insbesondere sichergestellt wird, dass das Diskriminierungsverbot und der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung beachtet werden.
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Artikel 5

Gegenstand der Unterstützung

(1) Aus dem Instrument werden im Rahmen seiner Ziele gemäß den Durchführungsmaßnahmen in Anhang II 
insbesondere die in Anhang III aufgeführten Maßnahmen unterstützt.

Um auf unvorhergesehene oder neue Gegebenheiten reagieren zu können, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 31 delegierte Rechtsakte zur Änderung der in Anhang III enthaltenen Liste der Maßnahmen im Hinblick auf 
die Hinzufügung neuer Maßnahmen zu erlassen.

(2) Zur Verwirklichung seiner Ziele können aus dem Instrument im Einklang mit den Prioritäten der Union gemäß 
Artikel 20 gegebenenfalls Maßnahmen nach Anhang III in Drittstaaten und mit Bezug zu Drittstaaten unterstützt werden.

(3) Bei Maßnahmen in Drittstaaten und mit Bezug zu Drittstaaten sorgen die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam 
mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten für die Koordinierung mit den 
einschlägigen Politiken, Strategien und Instrumenten der Union. Sie sorgen insbesondere dafür, dass Maßnahmen in Drittstaaten 
und mit Bezug zu Drittstaaten

a) in Synergie und Kohärenz mit anderen Maßnahmen außerhalb der Union durchgeführt werden, die durch andere 
Unionsinstrumente unterstützt werden;

b) im Einklang mit der Außenpolitik der Union stehen, den Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
wahren und mit den strategischen Programmplanungsdokumenten für die betreffende Region oder das betreffende 
Land vereinbar sind;

c) sich auf nicht entwicklungspolitisch ausgerichtete Maßnahmen konzentrieren und

d) den Interessen der internen Politiken der Union dienen und mit den Tätigkeiten innerhalb der Union vereinbar sind.

(4) Folgende Maßnahmen sind nicht förderfähig:

a) die in Anhang III Nummer 1 Buchstabe a genannten Maßnahmen an Binnengrenzen, an denen die Kontrollen noch 
nicht aufgehoben wurden;

b) Maßnahmen im Zusammenhang mit der vorübergehenden Wiedereinführung von Grenzkontrollen an Binnengrenzen 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/399;

c) Maßnahmen, deren Hauptzweck Zollkontrollen sind.

Abweichend von Unterabsatz 1 können die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen in einer Notlage als förderfähig 
betrachtet werden.

KAPITEL II

FINANZ- UND DURCHFÜHRUNGSRAHMEN

ABSCHNITT 1

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 6

Allgemeine Grundsätze

(1) Die im Rahmen des Instruments geleistete Unterstützung ergänzt Regelungen auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene und ist darauf ausgerichtet, einen Mehrwert für die Union in Bezug auf die Erreichung der Ziele des Instruments zu 
bewirken.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die auf der Grundlage des Instruments und von den 
Mitgliedstaaten geleistete Unterstützung mit den entsprechenden Maßnahmen, Politiken und Prioritäten der Union im Einklang 
steht und die aus anderen Instrumenten der Union geleistete Unterstützung ergänzt.

(3) Das Instrument wird in direkter, geteilter oder indirekter Mittelverwaltung gemäß Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b oder c der Haushaltsordnung durchgeführt.
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Artikel 7

Mittelausstattung

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Instruments im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027 beträgt 5 241 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen.

(2) Infolge der programmspezifischen Anpassung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 wird der 
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Betrag wie in Anhang II jener Verordnung vorgesehen um eine zusätzliche 
Mittelzuweisung von 1 000 000 000 EUR zu konstanten Preisen von 2018 aufgestockt.

(3) Die Finanzausstattung wird wie folgt eingesetzt:

a) 3 668 000 000 EUR werden den Programmen der Mitgliedstaaten zugewiesen, davon werden 200 568 000 EUR den 
Transit-Sonderregelung gemäß Artikel 17 zugewiesen.

b) 1 573 000 000 EUR werden der in Artikel 8 genanntem thematischen Fazilität zugewiesen.

(4) Die in Absatz 2 genannte zusätzliche Mittelzuweisung wird der in Artikel 8 genannten thematischen Fazilität 
zugewiesen.

(5) Auf Initiative der Kommission werden bis zu 0,52 % der Finanzausstattung der technischen Hilfe gemäß Artikel 35 
der Verordnung (EU) 2021/1060 für die Durchführung des Instruments zugewiesen.

(6) Entsprechend den einschlägigen Bestimmungen der jeweiligen Assoziierungsabkommen werden Vereinbarungen 
getroffen, um Art und Weise der Beteiligung von Ländern an dem Instrument zu bestimmen, die bei der Umsetzung, 
Anwendung und Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands assoziiert sind. Nachdem das betreffende Land gemäß dem 
einschlägigen Assoziierungsabkommen seinen Beschluss notifiziert hat, den Inhalt des Instruments zu akzeptieren und in 
seine innerstaatliche Rechtsordnung umzusetzen, legt die Kommission dem Rat so bald wie möglich eine Empfehlung für 
die Aufnahme der Verhandlungen über die betreffenden Regelungen gemäß Artikel 218 Absatz 3 AEUV vor. Nach Eingang 
der Empfehlung handelt der Rat unverzüglich und beschließt, die Aufnahme dieser Verhandlungen zu genehmigen. Die 
Finanzbeiträge dieser Länder werden zu den Gesamtmitteln addiert, die gemäß Absatz 1 aus der Finanzausstattung 
bereitgestellt werden.

(7) Gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 2021/1060 können bis zu 5 % der ursprünglichen Mittelzuweisung an einen 
Mitgliedstaat aus einem der Fonds nach der genannten Verordnung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung auf Antrag 
eines Mitgliedstaats auf das Instrument im Wege der direkten oder indirekten Mittelverwaltung übertragen werden. Die 
Kommission setzt diese Mittel direkt im Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung bzw. indirekt im Einklang mit Buchstabe c des genannten Unterabsatzes ein. Diese Mittel werden 
zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats verwendet.

Artikel 8

Allgemeine Bestimmungen zur Durchführung der thematischen Fazilität

(1) Der Betrag gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b wird über eine thematische Fazilität im Wege der geteilten, 
direkten oder indirekten Mittelverwaltung, wie in den Arbeitsprogrammen vorgesehen, flexibel zugewiesen. In Anbetracht 
des internen Charakters des Instruments dient die thematische Fazilität in erster Linie der internen Politik der Union gemäß 
den spezifischen Zielen in Artikel 3 Absatz 2.

Aus der thematischen Fazilität werden die folgenden Komponenten finanziert:

a) spezifische Maßnahmen,

b) Unionsmaßnahmen und

c) Soforthilfe gemäß Artikel 25.

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2021/1060 wird ebenfalls aus dem 
in Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung genannten Betrag unterstützt.
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(2) Aus der thematischen Fazilität werden entsprechend den vereinbarten Unionsprioritäten nach Anhang II Prioritäten 
mit einem hohen Mehrwert für die Union oder dringender Bedarf finanziert, auch die Notwendigkeit zum Schutz der 
Außengrenzen und zur Vermeidung und Aufdeckung grenzübergreifender Kriminalität an den Außengrenzen — 
insbesondere Schleusung von Migranten und Menschenhandel und irreguläre Einwanderung — sowie zur wirksamen 
Steuerung der Migrationsströme und zur Unterstützung der gemeinsamen Visumpolitik.

Durch die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Finanzierung, mit Ausnahme der für die Soforthilfe gemäß Artikel 25 
verwendeten Mittel, dürfen nur die in Anhang III aufgeführten Maßnahmen unterstützt werden.

(3) Die Kommission nimmt den Dialog mit Organisationen der Zivilgesellschaft und einschlägigen Netzen auf, 
insbesondere zur Vorbereitung und Bewertung der Arbeitsprogramme für die über das Instrument finanzierten 
Unionsmaßnahmen.

(4) Werden die Mittel aus der thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, so stellt die Kommission sicher, dass keine Projekte ausgewählt werden, die Gegenstand einer 
mit Gründen versehenen Stellungnahme der Kommission in Bezug auf ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 
AEUV sind, das die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die Leistung der Projekte in Zweifel zieht.

(5) Werden die Mittel aus der thematischen Fazilität im Wege der geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, so sorgt der 
betreffende Mitgliedstaat dafür, dass für die Zwecke des Artikels 23 und des Artikels 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2021/1060 die geplanten Maßnahmen nicht Gegenstand einer mit Gründen versehenen Stellungnahme der Kommission 
in Bezug auf das Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 AEUV sind, das die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die Leistung der Maßnahmen in Zweifel zieht, und die Kommission nimmt eine 
entsprechende Bewertung vor.

(6) Die Kommission legt den Gesamtbetrag fest, der für die thematische Fazilität aus den jährlichen Mitteln des 
Unionshaushalts zur Verfügung gestellt wird.

(7) Die Kommission nimmt im Wege von Durchführungsrechtsakten Finanzierungsbeschlüsse nach Artikel 110 der 
Haushaltsordnung für die thematische Fazilität an, in denen die zu unterstützenden Ziele und Maßnahmen bestimmt und 
die Beträge für die einzelnen Komponenten nach Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels festgelegt werden. Die 
Finanzierungsbeschlüsse können für ein oder mehrere Jahre gelten und eine oder mehrere Komponenten der in Absatz 1 
Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannten thematischen Fazilität abdecken Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 32 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen.

(8) Die Kommission gewährleistet die gerechte und transparente Verteilung der Mittel auf die spezifischen Ziele nach 
Artikel 3 Absatz 2. Die Kommission berichtet über die Inanspruchnahme der thematischen Fazilität und die Aufteilung 
zwischen den Komponenten nach Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels, auch über die Unterstützung von 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu Drittstaaten im Rahmen der Unionsmaßnahmen gemäß Artikel 21.

(9) Nach Annahme eines Finanzierungsbeschlusses gemäß Absatz 7 kann die Kommission die Programme der 
Mitgliedstaaten entsprechend ändern.

ABSCHNITT 2

Unterstützung und Durchführung in geteilter Mittelverwaltung

Artikel 9

Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für den in Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a genannten Betrag und für die zusätzlichen Mittel, die 
nach Maßgabe des Finanzierungsbeschlusses über die thematische Fazilität gemäß Artikel 8 in geteilter Mittelverwaltung 
eingesetzt werden.

(2) Die Unterstützung nach Maßgabe dieses Abschnitts erfolgt in geteilter Mittelverwaltung gemäß Artikel 63 der 
Haushaltsordnung und der Verordnung (EU) 2021/1060.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 15.7.2021                                                                                                                                         L 251/65  



Artikel 10

Haushaltsmittel

(1) Der in Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a genannte Betrag wird den Programmen der Mitgliedstaaten als Anhaltswert 
wie folgt zugewiesen:

a) 3 057 000 000 EUR gemäß Anhang I;

b) 611 000 000 EUR zur Anpassung der Mittelzuweisungen für die Programme der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14 
Absatz 1.

(2) Wird der in Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte Betrag nicht vollständig zugewiesen, so kann 
der verbleibende Betrag zu dem in Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b genannten Betrag addiert werden.

Artikel 11

Vorfinanzierung

(1) Gemäß Artikel 90 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 wird die Vorfinanzierung für das Instrument 
vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel in Jahrestranchen vor dem 1. Juli eines jeden Jahres entrichtet, und zwar wie folgt:

a) 2021: 4 %;

b) 2022: 3 %;

c) 2023: 5 %;

d) 2024: 5 %;

e) 2025: 5 %;

f) 2026: 5 %;

(2) Wird ein Programm eines Mitgliedstaats nach dem 1. Juli 2021 angenommen, so werden die vorangehenden 
Tranchen im Jahr seiner Annahme gezahlt.

Artikel 12

Kofinanzierungssätze

(1) Der Beitrag aus dem Unionshaushalt beläuft sich auf höchstens 75 % der förderfähigen Gesamtausgaben eines 
Projekts.

(2) Für Projekte, die im Rahmen spezifischer Maßnahmen durchgeführt werden, kann der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt auf 90 % der förderfähigen Gesamtausgaben angehoben werden.

(3) Für die in Anhang IV aufgeführten Maßnahmen kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 90 % der förderfähigen 
Gesamtausgaben angehoben werden.

(4) Für die Betriebskostenunterstützung einschließlich der in Artikel 17 genannten Transit-Sonderregelung kann der 
Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 100 % der förderfähigen Gesamtausgaben angehoben werden.

(5) Der Beitrag aus dem Unionshaushalt kann für Projekte nach Artikel 85 Absatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) 
2018/1240 auf 100 % der förderfähigen Gesamtausgaben angehoben werden.

(6) Für Soforthilfe gemäß Artikel 25 kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 100 % der förderfähigen 
Gesamtausgaben angehoben werden.

(7) Für technische Hilfe auf Initiative der Mitgliedstaaten kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt innerhalb der 
Grenzen gemäß Artikel 36 Absatz 5 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) 2021/1060 auf 100 % der förderfähigen 
Gesamtausgaben angehoben werden.

(8) In dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung eines Programms eines Mitgliedstaats werden der Kofinanzie
rungssatz und der Höchstbetrag für die Unterstützung aus dem Instrument für die in den Absätzen 1 bis 7 genannten von 
dem Beitrag abgedeckten Maßnahmenarten festgelegt.
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(9) In dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung eines Programms eines Mitgliedstaats wird für jede Maßnahmenart 
festgelegt, ob der Kofinanzierungssatz auf einen der folgenden Beiträge anzuwenden ist:

a) auf den Gesamtbeitrag, einschließlich des öffentlichen und privaten Beitrags, oder

b) nur auf den öffentlichen Beitrag.

Artikel 13

Programme der Mitgliedstaaten

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die in seinem Programm berücksichtigten Prioritäten mit den Prioritäten und 
Herausforderungen der Union im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Einklang stehen, ihnen Rechnung tragen 
und voll und ganz dem Besitzstand der Union in diesem Bereich und den internationalen Verpflichtungen der Union und 
der Mitgliedstaaten entsprechen, die sich aus deren Beitritt zu internationalen Rechtsinstrumenten ergeben. Die 
Mitgliedstaaten tragen bei der Festlegung der Prioritäten ihrer Programme dafür Sorge, dass die in Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen in ihren Programmen angemessen berücksichtigt werden.

Angesichts des internen Charakters des Instruments dienen die Programme der Mitgliedstaaten in erster Linie der internen 
Politik der Union im Einklang mit den spezifischen Zielen nach Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung.

Die Kommission bewertet die Programme der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2021/1060.

(2) Im Rahmen der in Artikel 10 Absatz 1 zugewiesenen Mittel und unbeschadet des Absatzes 3 des vorliegenden 
Artikels weist jeder Mitgliedstaat in seinem Programm mindestens 10 % dem in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
spezifischen Ziel zu.

(3) Ein Mitgliedstaat kann nur dann weniger als den Mindestprozentsatz gemäß Absatz 2 zuweisen, wenn er in seinem 
Programm eingehend darlegt, weshalb unter dieser Schwelle liegende Mittelzuweisungen die Verwirklichung des 
betreffenden Ziels nicht gefährdet.

(4) Die Kommission stellt sicher, dass die Kenntnisse und das Fachwissen der einschlägigen dezentralen Agenturen, 
insbesondere der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, der eu-LISA und der mit der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates (50) errichteten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, in ihren Zuständigkeitsbereichen 
frühzeitig und rechtzeitig bei der Ausarbeitung der Programme der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.

(5) Die Kommission konsultiert die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache zu den im Rahmen der 
Betriebskostenunterstützung finanzierten Maßnahmen, um die Kohärenz und die Komplementarität der Maßnahmen der 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache und der Mitgliedstaaten im Bereich der Grenzverwaltung zu gewährleisten, eine 
Doppelfinanzierung zu vermeiden und Kosteneffizienz zu erreichen. Die Kommission konsultiert eu-LISA erforderli
chenfalls zu den Maßnahmen im Rahmen der operativen Unterstützung, für die eu-LISA im Einklang mit ihrem Mandat 
über besonderes Fachwissen verfügt.

(6) Die Kommission kann gegebenenfalls die einschlägigen dezentralen Agenturen — einschließlich derjenigen, die in 
Absatz 4 aufgeführt sind — in die Überwachungs- und Evaluierungsaufgaben nach Abschnitt 5 einbeziehen, um 
insbesondere sicherzustellen, dass die mit Unterstützung aus dem Instrument durchgeführten Maßnahmen mit dem 
einschlägigen Besitzstand der Union und den vereinbarten Unionsprioritäten im Einklang stehen.

(7) Im Anschluss an die Annahme von Empfehlungen nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 und der Empfehlungen, die im Rahmen von Schwachstellenbeurteilungen nach der 
Verordnung (EU) 2019/1896 erteilt werden, prüft der betreffende Mitgliedstaat gemeinsam mit der Kommission, wie am 
zweckmäßigsten vorzugehen ist, um diese Empfehlungen mit Unterstützung aus dem Instrument umzusetzen.

(8) Die Kommission bezieht die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache gegebenenfalls in die Prüfung der 
zweckmäßigsten Vorgehensweise zur Umsetzung der Empfehlungen gemäß Absatz 7 mit Unterstützung aus dem 
Instrument ein. In diesem Zusammenhang kann die Kommission gegebenenfalls auf das Fachwissen anderer Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu spezifischen Fragen zurückgreifen, die in deren Zuständigkeitsbereich 
fallen.

(50) Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte (ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1).
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(9) Im Zuge der Durchführung des Absatzes 7 macht der betreffende Mitgliedstaat die Umsetzung der Maßnahmen zur 
Behebung festgestellter Mängel, insbesondere Maßnahmen zur Behebung gravierender Mängel und der Nichteinhaltung 
von Vorschriften, zu einer Priorität seines Programms.

(10) Erforderlichenfalls wird das betreffende Programm des Mitgliedstaats gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) 
2021/1060 geändert, um den Empfehlungen nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels Rechnung zu tragen.

(11) In Zusammenarbeit und Absprache mit der Kommission und der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, soweit dies im Zuständigkeitsbereich dieser Agentur liegt, kann der betreffende Mitgliedstaat Mittel im 
Rahmen seines Programms, einschließlich der für die Betriebskostenunterstützung vorgesehenen Mittel, neu zuweisen, um 
den Empfehlungen nach Absatz 7, soweit diese Empfehlungen finanzielle Auswirkungen haben, nachzukommen.

(12) Beschließt ein Mitgliedstaat, ein Projekt mit oder in einem Drittstaat mit Unterstützung aus dem Instrument 
durchzuführen, so konsultiert der betreffende Mitgliedstaat vor Billigung des Projekts die Kommission.

(13) Beschließt ein Mitgliedstaat, eine Maßnahme mit, in oder mit Bezug zu einem Drittstaat mit Unterstützung aus dem 
Instrument im Zusammenhang mit der Beobachtung, dem Aufspüren, der Identifizierung, Verfolgung und Verhinderung 
unerlaubter Grenzübertritte sowie Abfang- beziehungsweise Aufgriffsmaßnahmen zur Aufdeckung, Prävention und 
Bekämpfung von irregulärer Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität oder als Beitrag zum Schutz und zur 
Rettung des Lebens von Migranten durchzuführen, so trägt der betreffende Mitgliedstaat dafür Sorge, dass er der 
Kommission jede bilaterale oder multilaterale Übereinkunft über Zusammenarbeit mit dem betreffenden Drittstaat gemäß 
Artikel 76 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1896 übermittelt hat.

(14) Für Ausrüstung, einschließlich Transportmitteln, und IKT-Systeme, die für wirksame und sichere 
Grenzkontrollen — auch für Such- und Rettungseinsätze — benötigt werden und die mit Unterstützung aus dem 
Instrument angeschafft werden, gilt Folgendes:

a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß den Artikeln 16 und 64 der Verordnung (EU) 2019/1896 festgelegten 
Normen bei der Einleitung der Anschaffungsverfahren für die mit Unterstützung des Instruments zu entwickelnden 
Ausrüstungen und IKT-Systeme eingehalten werden.

b) Alle großen Betriebsausrüstungen für die Grenzverwaltung wie die von den Mitgliedstaaten angeschafften Luft- und 
Seetransportmittel und Ausrüstungen für die Luft- und Seeüberwachung werden im Pool für technische Ausrüstung 
der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache zum Zwecke der Bereitstellung dieser Ausrüstungsge
genstände nach Artikel 64 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2019/1896 registriert.

c) Sie können zusätzlich in folgenden ergänzenden Bereichen verwendet werden: Zollkontrollen, Seeeinsätze mit 
Mehrzweckcharakter und zur Verwirklichung der Ziele des Fonds für die innere Sicherheit und des Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds.

d) Zur Unterstützung einer kohärenten Planung der Fähigkeitenentwicklung für die Europäische Grenz- und Küstenwache 
und im Hinblick auf eine etwaige gemeinsame Auftragsvergabe übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission im 
Rahmen der Meldepflicht gemäß Artikel 29 die verfügbare mehrjährige Planung für die Ausrüstung, die auf der 
Grundlage des Instruments angeschafft werden soll und die Kommission übermittelt diese Informationen der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache.

Ausrüstungen und IKT-Systeme gemäß Unterabsatz 1 kommen nur für eine Finanzhilfe aus dem Instrument in Betracht, 
sofern die Anforderungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a erfüllt sind.

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c müssen Ausrüstungen und IKT Systeme für wirksame und sichere 
Grenzkontrolltätigkeiten verfügbar und einsatzfähig bleiben. Die Nutzung der Ausrüstung in den erwähnten ergänzenden 
Bereichen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c darf 30 % der Gesamtnutzungsdauer dieser Ausrüstung nicht überschreiten. 
Die für die Zwecke der in Unterabsatz 1 Buchstabe c entwickelten IKT-Systeme stellen den Grenzverwaltungssystemen auf 
nationaler Ebene oder auf Unionsebene Daten und Dienste bereit. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission in der 
jährlichen Leistungsbilanz über eine mehrfache Nutzung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c sowie über den Standort der 
Mehrzweckausrüstung und der IKT-Systeme.
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(15) Bei der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Instruments achten die Mitgliedstaaten besonders auf ihre 
internationalen Verpflichtungen in Bezug auf Such- und Rettungseinsätze auf See. Die in Absatz 14 Unterabsatz 1 unter 
Buchstaben a bis d genannten Ausrüstungen und IKT-Systeme können verwendet werden, um Such- und Rettungseinsätze 
in Situationen zu bewältigen, die bei Grenzüberwachungseinsätzen auf See auftreten können.

(16) Schulungen auf dem Gebiet der Grenzverwaltung, die mit Unterstützung aus dem Instrument durchgeführt 
werden, müssen auf den entsprechenden vereinheitlichten und qualitätsgesicherten europäischen Bildungsstandards und 
gemeinsamen Schulungsstandards für Grenz- und Küstenwachepersonal, insbesondere auf den in Artikel 62 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) 2019/1896 aufgeführten gemeinsamen zentralen Lehrplänen basieren.

(17) Die Mitgliedstaaten legen in ihren Programmen den Schwerpunkt auf die in Anhang IV aufgeführten Maßnahmen. 
Um auf unvorhergesehene oder neue Gegebenheiten reagieren zu können und die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Liste der Maßnahmen für eine höhere Kofinanzierung gemäß Anhang IV zu erlassen.

(18) Die Programmplanung nach Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/1060 stützt sich auf die Vorhaben in 
Tabelle 1 des Anhangs VI der vorliegenden Verordnung und schließt eine indikative Aufschlüsselung der geplanten 
Ressourcen nach Art der Vorhaben im Rahmen jedes spezifischen Ziels gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung ein.

Artikel 14

Halbzeitüberprüfung

(1) Im Jahr 2024 weist die Kommission den Zusatzbetrag nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b anhand der in Anhang I 
Nummer 1 Buchstabe c und Nummern 2 bis 10 genannten Kriterien den Programmen der betreffenden Mitgliedstaaten zu. 
Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage der neuesten verfügbaren statistischen Daten in Bezug auf die in Anhang I 
Nummer 1 Buchstabe c und Nummern 2 bis 10 genannten Kriterien. Die Zuweisung gilt ab dem 1. Januar 2025.

(2) Sollten für mindestens 10 % der ursprünglichen Mittelzuweisung für ein Programm gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a der vorliegenden Verordnung keine Anträge auf Zahlung im Einklang mit Artikel 91 der Verordnung (EU) 
2021/1060 eingegangen sein, so hat der betreffende Mitgliedstaat für sein Programm keinen Anspruch auf zusätzliche 
Mittel nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung.

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus der thematischen Fazilität gemäß Artikel 8 der vorliegenden Verordnung ab dem 
1. Januar 2025 berücksichtigt die Kommission die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der Ziele des 
Leistungsrahmens nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2021/1060 und festgestellte Mängel bei der Durchführung.

Artikel 15

Spezifische Maßnahmen

(1) Ein Mitgliedstaat kann Mittel für spezifische Maßnahmen, zusätzlich zu seiner Mittelzuweisung nach Artikel 10 
Absatz 1 erhalten, sofern diese Mittel in seinem Programm entsprechend ausgewiesen sind und zur Umsetzung der Ziele 
des Instruments beitragen.

(2) Mittel für spezifische Maßnahmen dürfen nicht für andere Maßnahmen des Programms des Mitgliedstaats verwendet 
werden, außer in hinreichend begründeten Fällen, die von der Kommission durch eine Änderung des Programms des 
Mitgliedstaats genehmigt werden.

Artikel 16

Betriebskostenunterstützung

(1) Ein Mitgliedstaat kann bis zu 33 % des aus dem Instrument für sein Programm bereitgestellten Betrags verwenden, 
um die Betriebskostenunterstützung der Behörden zu finanzieren, die für die Ausführung der Aufgaben und die 
Bereitstellung der Leistungen, die eine öffentliche Dienstleistung für die Union darstellen, zuständig sind.
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(2) Ein Mitgliedstaat verwendet die Betriebskostenunterstützung gemäß dem einschlägigen Besitzstand der Union.

(3) Ein Mitgliedstaat erklärt in seinem Programm und in den jährlichen Leistungsbilanzen nach Artikel 29, wie die 
Betriebskostenunterstützung zur Verwirklichung der Ziele des Instruments beiträgt. Vor Genehmigung des Programms des 
Mitgliedstaats bewertet die Kommission nach Konsultation der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und 
gegebenenfalls eu-LISA im Hinblick auf deren Zuständigkeiten gemäß Artikel 13 Absatz 4 die Ausgangslage in den 
Mitgliedstaaten, die ihre Absicht bekundet haben, Betriebskostenunterstützung in Anspruch zu nehmen; dabei 
berücksichtigt sie die von den betreffenden Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen und gegebenenfalls die 
Informationen aus Schengen-Evaluierungen und Schwachstellenbeurteilungen einschließlich der sich daran anschließenden 
Empfehlungen.

(4) Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 4 Buchstabe c konzentriert sich die Betriebskostenunterstützung auf die 
Maßnahmen, die unter die in Anhang VII festgelegten Ausgaben fallen.

(5) Um auf unvorhergesehene oder neue Gegebenheiten reagieren zu können oder um die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs VII in Bezug auf die Ausgaben, die als Betriebskostenunterstützung förderfähig sind, zu erlassen.

Artikel 17

Betriebskostenunterstützung für die Transit-Sonderregelung

(1) Das Instrument stellt eine finanzielle Unterstützung zur Deckung der entgangenen Gebühren für Transitvisa und 
zusätzlichen Kosten infolge der Durchführung der Regelung für den erleichterten Transit gemäß der Verordnungen (EG) 
Nr. 693/2003 und (EG) Nr. 694/2003 bereit.

(2) Die Litauen für die Transit-Sonderregelung gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a zugewiesenen Mittel werden 
Litauen als zusätzliche Betriebskostenunterstützung — auch für Infrastrukturinvestitionen — nach den in Anhang VII 
genannten für eine Betriebskostenunterstützung in Betracht kommenden Ausgaben im Rahmen des Programms 
bereitgestellt.

(3) Abweichend von Artikel 16 Absatz 1 kann Litauen den nach Maßgabe von Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a 
zugewiesenen Betrag zusätzlich zu dem in Artikel 16 Absatz 1 genannten Betrag verwenden, um die Betriebskostenunter
stützung zu finanzieren.

(4) Die Kommission und Litauen überprüfen die Anwendung dieses Artikels im Fall von Änderungen, die sich auf die 
Existenz oder das Funktionieren der Transit-Sonderregelung auswirken.

(5) Auf einen begründeten Antrags Litauens werden die ihm für die Transit-Sonderregelung gemäß Artikel 7 Absatz 3 
Buchstabe a zugewiesenen Mittel überprüft und erforderlichenfalls anhand der thematischen Fazilität gemäß Artikel 8 im 
Rahmen der in Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b angegebenen Haushaltsmittel angepasst, bevor das letzte Arbeitsprogramm 
für die thematische Fazilität angenommen wird.

Artikel 18

Verwaltungsüberprüfungen und Prüfungen der von internationalen Organisationen durchgeführten Projekte

(1) Dieser Artikel gilt für internationale Organisationen oder deren Agenturen im Sinne des Artikels 62 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Haushaltsordnung, deren Systeme, Vorschriften und Verfahren von der Kommission 
gemäß Artikel 154 Absätze 4 und 7 jener Verordnung im Hinblick auf die indirekte Durchführung von aus dem 
Unionshaushalt finanzierten Finanzhilfen positiv bewertet wurden (im Folgenden „internationale Organisationen“).

(2) Unbeschadet des Artikels 83 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2021/1060 und des Artikel 129 der 
Haushaltsordnung ist die Verwaltungsbehörde, wenn es sich bei der internationalen Organisation um einen Begünstigten 
gemäß Artikel 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2021/1060 handelt, nicht verpflichtet, die Verwaltungsüberprüfungen 
gemäß Artikel 74 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2021/1060 durchzuführen, sofern die 
internationale Organisation der Verwaltungsbehörde die Unterlagen nach Artikel 155 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c der Haushaltsordnung vorlegt.
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(3) Unbeschadet des Artikels 155 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Haushaltsordnung muss in der durch die 
internationale Organisation vorzulegende Verwaltungserklärung bestätigt werden, dass das Projekt den geltenden 
Rechtsvorschriften und den Bedingungen für die Unterstützung des Projekts entspricht.

(4) Darüber hinaus muss in der durch die internationale Organisation vorzulegenden Verwaltungserklärung für den Fall, 
dass Kosten gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2021/1060 zu erstatten sind, bestätigt werden, 
dass

a) Rechnungen und Nachweise der Zahlungen durch den Begünstigten überprüft wurden;

b) die vom Begünstigten geführten Buchführungsunterlagen oder Buchungscodes für Vorgänge im Zusammenhang mit 
den bei der Verwaltungsbehörde geltend gemachten Ausgaben überprüft wurden.

(5) Sind Kosten gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d der Verordnung (EU) 2021/1060 zu erstatten, so 
muss in der durch die internationale Organisation vorzulegende Verwaltungserklärung bestätigt werden, dass die 
Bedingungen für die Erstattung der Ausgaben erfüllt sind.

(6) Die in Artikel 155 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und c der Haushaltsordnung genannten Unterlagen sind der 
Verwaltungsbehörde zusammen mit jedem Zahlungsantrag des Begünstigten vorzulegen.

(7) Der Begünstigte legt die Rechnungslegung der Verwaltungsbehörde jedes Jahr bis zum 15. Oktober vor. Die 
Rechnungslegung wird zusammen mit einem Bestätigungsvermerk einer unabhängigen Prüfstelle vorgelegt, die nach 
international anerkannten Prüfstandards erstellt wurde. In diesem Bestätigungsvermerk wird festgestellt, ob die 
bestehenden Kontrollsysteme ordnungsgemäß funktionieren und kosteneffizient sind und ob die zugrunde liegenden 
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsmäßig sind. In dem Bestätigungsvermerk wird auch angegeben, ob bei der 
Prüfungstätigkeit Zweifel an den in der durch die internationale Organisation vorzulegenden Verwaltungserklärung 
enthaltenen Feststellungen aufgekommen sind; dies gilt auch für Informationen über Betrugsverdacht. Der 
Bestätigungsvermerk muss Gewähr bieten, dass die Ausgaben, die in den Zahlungsanträgen enthalten sind, die die 
internationale Organisation bei der Verwaltungsbehörde eingereicht hat, rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

(8) Unbeschadet der bestehenden Möglichkeiten zur Durchführung weiterer Prüfungen gemäß Artikel 127 der 
Haushaltsordnung erstellt die Verwaltungsbehörde die Verwaltungserklärung gemäß Artikel 74 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe f der Verordnung (EU) 2021/1060. Die Verwaltungsbehörde erstellt diese auf der Grundlage der durch die 
internationale Organisation vorgelegten Unterlagen gemäß den Absätzen 2 bis 5 und 7 des vorliegenden Artikels, anstatt 
sich auf die Verwaltungsprüfungen gemäß Artikel 74 Absatz 1 der genannten Verordnung zu stützen.

(9) Das Dokument mit den Bedingungen für die Unterstützung gemäß Artikel 73 Absatz 3 Verordnung (EU) 2021/1060 
muss die in dem vorliegenden Artikel festgelegten Anforderungen enthalten.

(10) Absatz 2 gilt nicht und folglich ist eine Verwaltungsbehörde verpflichtet eine Verwaltungsprüfung durchzuführen, 
wenn

a) diese Verwaltungsbehörde ein spezifisches Risiko einer Unregelmäßigkeit oder einen Hinweis auf Betrug im 
Zusammenhang mit einem von der internationalen Organisation eingeleiteten oder durchgeführten Projekt feststellt;

b) die internationale Organisation dieser Verwaltungsbehörde die in den Absätzen 2 bis 5 und 7 genannten Unterlagen 
nicht vorlegt oder

c) die in den Absätzen 2 bis 5 und 7 genannten, von der internationalen Organisation vorgelegten Unterlagen 
unvollständig sind.

(11) Ist ein Projekt, bei dem eine internationale Organisation die Begünstigte gemäß Artikel 2 Nummer 9 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 ist, Teil einer Stichprobe gemäß Artikel 79 der genannten Verordnung, so kann die 
Prüfbehörde ihre Arbeit auf der Grundlage einer Teilstichprobe von Vorgängen in Verbindung mit diesem Projekt 
durchführen. Werden Fehler in der Teilstichprobe festgestellt, so kann die Prüfbehörde gegebenenfalls den Prüfer der 
internationalen Organisation auffordern, den gesamten Umfang und den Gesamtbetrag der Fehler dieses Projekts zu 
bewerten.
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ABSCHNITT 3

Unterstützung und Durchführung im Wege der direkten oder indirekten Mittelverwaltung

Artikel 19

Anwendungsbereich

Die Kommission führt die Unterstützung im Rahmen dieses Abschnitts entweder direkt gemäß Artikel 62 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung oder indirekt gemäß Buchstabe c des genannten Unterabsatzes aus.

Artikel 20

Förderfähige Stellen

(1) Förderfähig für die Finanzierung durch die Union sind:

a) Rechtsträger mit Sitz in:

i) einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen überseeischen Land oder Gebiet;

ii) einem im Arbeitsprogramm aufgeführten Drittstaat unter den in Absatz 3 genannten Bedingungen.

b) nach dem Unionsrecht gegründete Rechtsträger oder für die Zwecke des Instruments relevante internationale 
Organisationen.

(2) Natürliche Personen sind nicht für die Finanzierung durch die Union förderfähig.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii aufgeführten Rechtsträger müssen als Teil von Konsortien mit mindestens zwei 
unabhängigen Stellen beteiligt sein, von denen mindestens eine ihren Sitz in einem Mitgliedstaat hat.

Rechtsträger, die als Teil eines Konsortiums gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes teilnehmen, stellen sicher, dass die 
Maßnahmen, an denen sie teilnehmen, mit den in der Charta verankerten Grundsätzen vereinbar sind und zur 
Verwirklichung der Ziele des Instruments beitragen.

Artikel 21

Unionsmaßnahmen

(1) Auf Initiative der Kommission kann das Instrument verwendet werden, um gemäß Anhang III Unionsmaßnahmen 
zu finanzieren, die die Ziele des Instruments betreffen.

(2) Im Rahmen von Unionsmaßnahmen können Mittel in allen in der Haushaltsordnung vorgesehenen Formen zur 
Verfügung gestellt werden, insbesondere als Finanzhilfen, Preisgelder und Auftragsvergabe.

(3) In direkter Mittelverwaltung geleistete Finanzhilfen werden nach Maßgabe des Titels VIII der Haushaltsordnung 
gewährt und verwaltet.

(4) Mitglieder des Evaluierungsausschusses, die die Vorschläge gemäß Artikel 150 der Haushaltsordnung bewerten, 
können externe Sachverständige sein.

(5) Beiträge zu einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsmechanismus können das Risiko abdecken, das mit 
der Einziehung der von Empfängern geschuldeten Mittel verbunden ist, und gelten als ausreichende Sicherheitsleistung im 
Sinne der Haushaltsordnung. Es gilt Artikel 37 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (51).

(51) Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 über das Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation „Horizont Europa“ sowie über die Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1).
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Artikel 22

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission

Gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2021/1060 können aus dem Instrument Maßnahmen der technischen Hilfe auf 
Initiative oder im Auftrag der Kommission gefördert und zu 100 % finanziert werden.

Artikel 23

Prüfungen

Die Ergebnisse der Prüfungen der Verwendung des Unionsbeitrags, die von Personen oder Stellen — einschließlich nicht 
von Organen, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union beauftragter Personen oder Stellen — durchgeführt werden, 
bilden die Grundlage für die Feststellung der allgemeinen Zuverlässigkeit gemäß Artikel 127 der Haushaltsordnung.

Artikel 24

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln machen durch kohärente, wirksame, sinnvolle und adressatengerechte 
Unterrichtung verschiedener Zielgruppen, darunter die Medien und die Öffentlichkeit, die Herkunft dieser Mittel bekannt 
und stellen sicher, dass die Unionsförderung, insbesondere im Rahmen von Informationskampagnen zu den Maßnahmen 
und deren Ergebnissen, Sichtbarkeit erhält. Die Sichtbarkeit der Unionsförderung ist zu gewährleisten und solche 
Informationen sind bereitzustellen, außer in hinreichend begründeten Fällen, in denen die öffentliche Bekanntgabe nicht 
möglich oder nicht angemessen ist oder die Veröffentlichung solcher Informationen aus Gründen der Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung, strafrechtlicher Ermittlungen oder des Schutzes personenbezogener Daten rechtlich beschränkt ist. 
Damit die Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, weisen die Empfänger von Unionsmitteln auf die Herkunft der Förderung 
hin, wenn sie öffentlich über die Maßnahmen unterrichten, und zeigen das Emblem der Union.

(2) Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, führt die Kommission Maßnahmen zur Information und 
Kommunikation über das Instrument, die gemäß dem Instrument ergriffenen Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse 
durch.

Mit den dem Instrument zugewiesenen Mitteln wird auch die institutionelle Kommunikation über die politischen 
Prioritäten der Union gefördert, insofern diese Prioritäten die Ziele dieses Instruments betreffen.

(3) Die Kommission veröffentlicht die Arbeitsprogramme der in Artikel 8 genannten thematischen Fazilität. Bei einer 
Unterstützung im Rahmen der direkten oder der indirekten Mittelverwaltung veröffentlicht die Kommission die 
Informationen gemäß Artikel 38 Absatz 2 der Haushaltsordnung auf einer öffentlich zugänglichen Website und 
aktualisiert diese regelmäßig. Diese Informationen werden in einem offenen, maschinenlesbaren Format veröffentlicht, in 
dem die Daten sortiert, abgefragt, extrahiert und verglichen werden können.

ABSCHNITT 4

Unterstützung und Durchführung im Wege der geteilten, direkten oder indirekten Mittelverwaltung

Artikel 25

Soforthilfe

(1) Aus dem Fonds wird finanzielle Unterstützung gewährt, um in hinreichend begründeten Notlagen dringenden 
spezifischen Erfordernissen gerecht werden zu können.

Als Reaktion auf solche hinreichend begründeten Notlagen kann die Kommission Soforthilfe im Rahmen der verfügbaren 
Mittel leisten.

(2) Die Soforthilfe kann in Form von Finanzhilfen geleistet werden, die den dezentralen Agenturen direkt gewährt 
werden.
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(3) Zusätzlich zu der Mittelzuweisung nach Artikel 10 Absatz 1 kann für die Programme der Mitgliedstaaten Soforthilfe 
bereitgestellt werden, sofern diese in der Folge in dem Programm des Mitgliedstaats als solche ausgewiesen wird. Außer in 
hinreichend begründeten Fällen, die von der Kommission durch eine Änderung des Programms des Mitgliedstaats genehmigt 
werden, dürfen diese Mittel nicht für andere Maßnahmen des Programms des Mitgliedstaats verwendet werden. Die 
Vorfinanzierung für Soforthilfe kann sich vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln auf 95 % des Beitrags der Union belaufen.

(4) In direkter Mittelverwaltung geleistete Finanzhilfen werden nach Maßgabe des Titels VIII der Haushaltsordnung 
gewährt und verwaltet.

(5) Sofern dies für die Durchführung einer Maßnahme erforderlich ist, können mit der Soforthilfe Ausgaben finanziert 
werden, die bereits vor dem Tag der Einreichung des Finanzhilfeantrags oder des Hilfeersuchens für diese Maßnahme 
getätigt wurden, sofern diese Ausgaben nicht vor dem 1. Januar 2021 getätigt wurden.

(6) Die Bereitstellung der Soforthilfe erfolgt unter uneingeschränkter Wahrung sowohl des einschlägigen Besitzstandes 
der Union als auch der internationalen Verpflichtungen der Union und der Mitgliedstaaten, die sich aus internationalen 
Instrumenten ergeben, deren Vertragsparteien sie sind.

(7) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit und um sicherzustellen, dass die Mittel für Soforthilfe 
rechtzeitig zur Verfügung stehen, kann die Kommission gesondert einen Finanzierungsbeschluss für Soforthilfe gemäß 
Artikel 110 der Haushaltsordnung im Wege eines sofort geltenden Durchführungsrechtsakts nach dem in Artikel 32 
Absatz 4 genannten Verfahren erlassen. Ein solcher Rechtsakt bleibt für einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten in Kraft.

Artikel 26

Kumulierte und alternative Finanzierung

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus dem Instrument erhalten haben, können auch Beiträge aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Für den entsprechenden Beitrag zu der Maßnahme gelten die Bestimmungen des jeweiligen 
Unionsprogramms. Die kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme nicht übersteigen. 
Die Unterstützung aus den verschiedenen Unionsprogrammen kann entsprechend den Dokumenten, in denen die 
Bedingungen für die Unterstützung festgelegt sind, anteilig berechnet werden.

(2) Gemäß Artikel 73 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 kann der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
oder der Europäische Sozialfonds Plus Maßnahmen unterstützen, die mit dem Exzellenzsiegel gemäß Artikel 2 Nummer 45 der 
genannten Verordnung ausgezeichnet wurden. Um mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichnet zu werden, müssen die Maßnahmen 
die folgenden kumulativen Bedingungen erfüllen:

a) Sie wurden im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auf der Grundlage des Instruments 
bewertet,

b) sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und

c) sie können aufgrund von Haushaltszwängen nicht im Rahmen jener Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
unterstützt werden.

ABSCHNITT 5

Überwachung, Berichterstattung und Evaluierung

Unterabschni t t  1

Gemeinsame Best immungen

Artikel 27

Überwachung und Berichterstattung

(1) Gemäß den Berichterstattungspflichten nach Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der 
Haushaltsordnung legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Informationen über die zentralen 
Leistungsindikatoren gemäß Anhang V dieser Verordnung vor.
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 delegierte Rechtsakte zur Änderung von Anhang V 
zu erlassen, um die notwendigen Anpassungen der im genannten Anhang aufgeführten zentralen Leistungsindikatoren 
vorzunehmen.

(3) Die Indikatoren, anhand deren über die Fortschritte des Instruments zur Erreichung der spezifischen Ziele gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 Bericht zu erstatten ist, sind in Anhang VIII festgelegt. Für die Outputindikatoren werden die 
Ausgangswerte auf Null gesetzt. Die für 2024 festgelegten Etappenziele und die für 2029 festgelegten Zielwerte sind 
kumulativ.

(4) Die Kommission erstattet ferner Bericht über die Nutzung der thematischen Fazilität gemäß Artikel 8 für die 
Unterstützung von Maßnahmen in oder mit Bezug zu Drittstaaten sowie dem Anteil der thematischen Fazilität an der 
Unterstützung dieser Maßnahmen.

(5) Das System der Leistungsberichterstattung stellt sicher, dass die Daten für die Überwachung der Durchführung und 
der Ergebnisse des Programms effizient, wirksam und rechtzeitig erfasst werden. Zu diesem Zweck werden für Empfänger 
von Unionsmitteln und gegebenenfalls für Mitgliedstaaten verhältnismäßige Berichterstattungsanforderungen festgelegt.

(6) Um die wirksame Bewertung der Fortschritte des Instruments zur Erreichung von dessen Zielen sicherzustellen, wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs VIII zu 
erlassen, um die Indikatoren zu überarbeiten oder zu ergänzen, wenn dies als notwendig erachtet wird, und um diese 
Verordnung durch Bestimmungen über die Einrichtung eines Überwachungs- und Evaluierungsrahmens, auch für die von 
den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Informationen, zu ergänzen. Änderungen des Anhangs VIII gelten nur für Projekte, 
die nach Inkrafttreten dieser Änderung ausgewählt werden.

Artikel 28

Evaluierung

(1) Die Kommission nimmt bis zum 31. Dezember 2024 eine Halbzeitevaluierung dieser Verordnung vor. Über das in 
Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 Bestimmte hinaus wird bei der Halbzeitevaluierung Folgendes 
bewertet:

a) die Wirksamkeit des Instruments, einschließlich der Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung seiner Ziele unter 
Berücksichtigung sämtlicher bereits verfügbarer relevanter Informationen, insbesondere der in Artikel 29 aufgeführten 
jährlichen Leistungsbilanzen und der Output- und Ergebnisindikatoren gemäß Anhang VIII dieser Verordnung;

b) die Effizienz der Verwendung der dem Instrument zugewiesenen Mittel und die Effizienz der zu seiner Durchführung 
getroffenen Verwaltungs- und Kontrollmaßnahmen;

c) die fortdauernde Relevanz und Angemessenheit der in Anhang II aufgeführten Durchführungsmaßnahmen;

d) die Koordinierung, Kohärenz und Komplementarität zwischen den aus dem Instrument geförderten Maßnahmen und 
der Unterstützung durch andere Fonds der Union;

e) der Mehrwert für die Union der im Rahmen des Instruments durchgeführten Maßnahmen.

Bei dieser Halbzeitevaluierung werden die Ergebnisse der rückblickenden Evaluierung der Auswirkungen des Instruments 
zur finanziellen Unterstützung für Außengrenzen und Visa als Teil des Fonds für die innere Sicherheit, für den Zeitraum 
2014-2020 berücksichtigt.

(2) Über das in Artikel 45 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/1060 Festgelegte hinaus werden bei der rückblickenden 
Evaluierung auch die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels aufgeführten Komponenten berücksichtigt. Darüber hinaus 
werden die Auswirkungen des Instruments bewertet.

(3) Die Halbzeitevaluierung und die rückblickende Evaluierung werden rechtzeitig durchgeführt, um zu der 
Entscheidungsfindung und gegebenenfalls zu einer Überarbeitung der vorliegenden Verordnung beitragen zu können.

(4) Die Kommission stellt sicher, dass die in den Halbzeitevaluierungen und den rückblickenden Evaluierungen 
enthaltenen Informationen öffentlich zugänglich sind, außer in hinreichend begründeten Fällen, in denen die 
Veröffentlichung dieser Informationen gesetzlich beschränkt ist, insbesondere aus Gründen des Funktionierens oder der 
Sicherheit der Außengrenzen als Teil der integrierten europäischen Grenzverwaltung, der Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung, strafrechtlicher Ermittlungen oder des Schutzes personenbezogener Daten.
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(5) In ihrer Halbzeitevaluierung und in ihren rückblickenden Evaluierungen legt die Kommission besonderes 
Augenmerk auf die Überwachung von Maßnahmen, die mit, in oder mit Bezug zu Drittstaaten gemäß Artikel 5 und 
Artikel 13 Absätze 12 und 13 durchgeführt werden.

Untera bschni t t  2

Vo rschr if te n übe r  die  getei l te  Mittelver waltung

Artikel 29

Jährliche Leistungsbilanzen

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis zum 15. Februar jedes Folgejahres bis einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission eine jährliche Leistungsbilanz gemäß Artikel 41 Absatz 7 der Verordnung (EU) 
2021/1060.

Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf das letzte Geschäftsjahr im Sinne des Artikels 2 Nummer 29 der Verordnung (EU) 
2021/1060, das dem Jahr vorausgeht, in dem die Bilanz vorgelegt wird. Die bis 15. Februar 2023 übermittelte Bilanz 
erstreckt sich auf den Zeitraum ab dem 1. Januar 2021.

(2) Die jährlichen Leistungsbilanzen enthalten insbesondere Informationen über

a) den Fortschritt bei der Durchführung des Programms des Mitgliedstaats und beim Erreichen der darin festgelegten 
Etappenziele und Zielwerte unter Berücksichtigung der neuesten Daten gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 
2021/1060;

b) alle Aspekte, die die Leistung des Programms des Mitgliedstaats beeinflussen, und alle Maßnahmen, die in dieser 
Hinsicht ergriffen werden, einschließlich Informationen über etwaige mit Gründen versehene Stellungnahmen der 
Kommission im Zusammenhang mit einem Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 AEUV im Zusammenhang 
mit der Durchführung des Instruments;

c) die Komplementarität zwischen den aus dem Instrument geförderten Maßnahmen und der Unterstützung im Rahmen 
anderer Fonds der Union, insbesondere der Maßnahmen in oder mit Bezug zu Drittstaaten;

d) den Beitrag des Programms des Mitgliedstaats zur Durchführung der einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Aktionspläne der Union;

e) die Durchführung von Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaßnahmen;

f) die Erfüllung der anwendbaren grundlegenden Voraussetzungen und deren Anwendung während des gesamten 
Programmplanungszeitraums, insbesondere die Einhaltung der Grundrechte;

g) die Höhe der Ausgaben gemäß Artikel 85 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2018/1240, die gemäß Artikel 98 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 in die Rechnungslegung eingegangen sind;

h) die Durchführung von Projekten in oder mit Bezug zu einem Drittstaat.

Die jährlichen Leistungsbilanzen müssen eine Zusammenfassung enthalten, die alle in Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes genannten Aspekte abdeckt. Die Kommission stellt sicher, dass die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Zusammenfassungen in alle Amtssprachen der Union übersetzt und öffentlich zugänglich gemacht werden.

(3) Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach dem Tag des Eingangs der jährlichen Leistungsbilanzen 
Anmerkungen dazu vorbringen. Äußert sich die Kommission innerhalb dieser Frist nicht, so gilt die Bilanz als 
angenommen.

(4) Auf ihrer Website stellt die Kommission die Links zu den in Artikel 49 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 
aufgeführten Websites der Mitgliedstaaten bereit.

(5) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieses Artikels zu gewährleisten, erlässt die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt mit dem Muster für die jährliche Leistungsbilanz. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß 
dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.
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Artikel 30

Überwachung und Berichterstattung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung

(1) Die Überwachung und die Berichterstattung nach Maßgabe des Titels IV der Verordnung (EU) 2021/1060 nutzen 
gegebenenfalls die Codes für die Vorhaben in Anhang VI der vorliegenden Verordnung. Um auf unvorhergesehene oder 
neue Gegebenheiten reagieren zu können und die wirksame Durchführung der Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs VI zu erlassen.

(2) Die Indikatoren in Anhang VIII der vorliegenden Verordnung werden gemäß Artikel 16 Absatz 1und den 
Artikeln 22 und 42 der Verordnung (EU) 2021/1060 verwendet.

KAPITEL III

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 31

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 13 Absatz 17, 
Artikel 16 Absatz 5, Artikel 27 Absatz 2 und 6 und Artikel 30 Absatz 1 wird der Kommission bis zum 31. Dezember 
2027 übertragen.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 13 Absatz 17, Artikel 16 Absatz 5, 
Artikel 27 Absatz 2 und 6 und Artikel 30 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 13 Absatz 17, Artikel 16 Absatz 5, 
Artikel 27 Absatz 2 und 6 oder Artikel 30 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und an den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

Artikel 32

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden „Ausschusses für die Fonds für innere Angelegenheiten“) 
unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
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Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 
Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit 
Artikel 5.

Artikel 33

Übergangsbestimmungen

(1) Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der Maßnahmen, die im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. 515/2014 eingeleitet wurden, unberührt; die genannte Verordnung gilt für diese Maßnahmen bis zu 
deren Abschluss.

(2) Die Finanzausstattung des Instruments kann auch zur Deckung der Ausgaben für technische und administrative 
Hilfe verwendet werden, die für den Übergang zwischen dem Instrument und den Maßnahmen erforderlich sind, die 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 eingeführt wurden.

(3) Gemäß Artikel 193 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Haushaltsordnung können unter Berücksichtigung des 
verzögerten Inkrafttretens dieser Verordnung und zur Gewährleistung der Kontinuität für einen begrenzten Zeitraum 
Kosten, die im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der vorliegenden Verordnung im Rahmen der 
direkten Mittelverwaltung unterstützt werden und bereits angelaufen sind, ab dem 1. Januar 2021 als finanzierungsfähig 
betrachtet werden, selbst wenn diese Kosten vor Stellung des Finanzhilfeantrags oder des Hilfeersuchens angefallen sind.

(4) Die Mitgliedstaaten können nach dem 1. Januar 2021 weiterhin gemäß der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 ein 
Projekt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 ausgewählt und eingeleitet wurde, unterstützen, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Das Projekt umfasst zwei aus finanzieller Sicht identifizierbare Phasen mit separaten Prüfpfaden;

b) die Gesamtkosten des Projekts übersteigen 2 500 000 EUR;

c) die von der verantwortlichen Behörde an die Begünstigten geleisteten Zahlungen für die erste Phase des Projekts sind in 
den Zahlungsanträgen an die Kommission gemäß der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 enthalten und die Ausgaben für 
die zweite Phase des Projekts sind in den Zahlungsanträgen gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 enthalten;

d) bei der zweiten Phase des Projekts wird das anwendbare Recht eingehalten und sie kommt für eine Unterstützung aus 
dem Instrument gemäß der vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EU) 2021/1060 in Frage;

e) der Mitgliedstaat verpflichtet sich, das Projekt fertigzustellen, es zur Durchführungsreife zu bringen und in der bis zum 
15. Februar 2024 vorzulegenden jährlichen Leistungsbilanz darüber Bericht zu erstatten.

Für die zweite Phase eines Projekts nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gelten die Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EU) 2021/1060.

Dieser Absatz gilt nur für Projekte, die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 514/2014 ausgewählt wurden.

Artikel 34

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar 
in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Straßburg am 7. Juli 2021.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

D. M. SASSOLI

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. LOGAR
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ANHANG I 

Kriterien für die zuweisung von mitteln für die programme der mitgliedstaaten

1. Die gemäß Artikel 10 verfügbaren Haushaltsmittel werden den Mitgliedstaaten wie folgt zugewiesen:

a) Jeder Mitgliedstaat erhält zu Beginn des Programmplanungszeitraums aus dem Fonds einen einmaligen 
Pauschalbetrag in Höhe von 8 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen, mit Ausnahme von Zypern, Malta und 
Griechenland, die jeweils einen Pauschalbetrag in Höhe von 28 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen erhalten;

b) ein einmaliger Betrag von 200 568 000 EUR wird Litauen zu Beginn des Programmplanungszeitraums für die 
Transit-Sonderregelung gemäß Artikel 17 zugewiesen und

c) die restlichen verfügbaren Haushaltsmittel gemäß Artikel 10 werden wie folgt aufgeteilt:

i) 30 % für die Landaußengrenzen,

ii) 35 % für die Seeaußengrenzen,

iii) 20 % für die Flughäfen,

iv) 15 % für die Konsularstellen.

2. Die gemäß Nummer 1 Buchstabe c Ziffern i und ii für die Landaußengrenzen und die Seeaußengrenzen verfügbaren 
Haushaltsmittel werden den Mitgliedstaaten wie folgt zugewiesen:

a) 70 % für die gewichtete Länge ihrer Landaußen- und Seeaußengrenzen; und

b) 30 % für das Arbeitsaufkommen an ihren Landaußen- und Seeaußengrenzen, das nach Nummer 6 Buchstabe a 
bestimmt wird.

Die gewichtete Länge gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des Unterabsatzes 1 der vorliegenden Nummer wird durch 
Anwendung der Gewichtungsfaktoren gemäß Nummer 10 für jeden spezifischen Abschnitt ermittelt.

3. Die gemäß Nummer 1 Buchstabe c Ziffer iii für die Flughäfen verfügbaren Haushaltsmittel werden entsprechend dem 
Arbeitsaufkommen an den Flughäfen, das nach Nummer 6 Buchstabe b bestimmt wird, auf die Mitgliedstaaten 
aufgeteilt.

4. Die gemäß Nummer 1 Buchstabe c Ziffer iv für die Konsularstellen verfügbaren Haushaltsmittel werden den 
Mitgliedstaaten wie folgt zugewiesen:

a) 50 % für die Zahl der Konsularstellen, ausgenommen Honorarkonsulate, der Mitgliedstaaten in den in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) aufgelisteten Ländern und

b) 50 % für das Arbeitsaufkommen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Visumpolitik in den Konsularstellen 
der Mitgliedstaaten in den in Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1806 aufgelisteten Ländern, das nach 
Nummer 6 Buchstabe c dieses Anhangs bestimmt wird.

5. Zum Zwecke der Mittelverteilung nach Nummer 1 Buchstabe c Ziffer ii des vorliegenden Anhangs bezeichnet der 
Begriff „Seeaußengrenzen“ die seewärtige Grenze des Küstenmeers der Mitgliedstaaten gemäß der Definition im 
Einklang mit den Artikeln 4 bis 16 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen. Die Begriffsbestimmung 
„Seeaußengrenzen“ trägt jedoch Fällen Rechnung, in denen regelmäßig weitreichende Einsätze außerhalb der 
Außengrenze der Territorialgewässer der Mitgliedstaaten in Gebieten, in denen eine hohe Gefährdung gegeben ist, 
durchgeführt werden, um irreguläre Einwanderung oder illegale Einreise zu verhindern. Die „Seeaußengrenzen“ 
werden in diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung der von den betreffenden Mitgliedstaaten bereitgestellten 
und von der Europäischen Grenz- und Küstenwache für die Zwecke des unter Nummer 9 des vorliegenden Anhangs 
genannten Berichts bewerteten operativen Daten der vorangegangenen zwei Jahre bestimmt. Diese Begriffsbe
stimmung wird ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung verwendet.

(1) Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39).
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6. Für die ursprüngliche Mittelzuweisung erfolgt die Beurteilung des Arbeitsaufkommens auf der Grundlage der 
aktuellsten Durchschnittszahlen der Jahre 2017, 2018 und 2019. Für die Halbzeitüberprüfung erfolgt die Beurteilung 
des Arbeitsaufkommens auf der Grundlage der aktuellsten Durchschnittszahlen der Jahre 2021, 2022 und 2023. Bei 
der Beurteilung des Arbeitsaufkommens werden folgende Faktoren zugrunde gelegt:

a) an den Landaußen- und Seeaußengrenzen:

i) 70 % für die Zahl der Übertritte der Außengrenzen an Grenzübergangsstellen;

ii) 30 % für die Zahl der Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise an den Außengrenzen verweigert wurde;

b) an den Flughäfen:

i) 70 % für die Zahl der Übertritte der Außengrenzen an Grenzübergangsstellen;

ii) 30 % für die Zahl der Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise an den Außengrenzen verweigert wurde;

c) in den Konsularstellen:

i) Zahl der Anträge auf Erteilung eines Visums für den kurzfristigen Aufenthalt oder den Flughafentransit.

7. Die Bezugszahlen für die Zahl der Konsularstellen gemäß Nummer 4 Buchstabe a werden anhand der Informationen 
berechnet, von denen die Kommission gemäß Artikel 40 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (2) in Kenntnis gesetzt wurde.

Haben Mitgliedstaaten die betreffenden Statistiken nicht bereitgestellt, so werden für diese Mitgliedstaaten die 
aktuellsten verfügbaren Daten zugrunde gelegt. Liegen für einen Mitgliedstaat keine Daten vor, so ist die Bezugszahl 
null.

8. Als Bezugszahlen für das Arbeitsaufkommen gelten:

a) hinsichtlich Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i und Nummer 6 Buchstabe b Ziffer i die aktuellsten von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Unionsrechts bereitgestellten Statistiken;

b) hinsichtlich Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii und Nummer 6 Buchstabe b Ziffer ii die aktuellsten Statistiken, die die 
Kommission (Eurostat) auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Unionsrechts 
bereitgestellten Daten erstellt;

c) hinsichtlich Nummer 6 Buchstabe c die aktuellsten Visastatistiken gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009;

Haben Mitgliedstaaten die betreffenden Statistiken nicht bereitgestellt, so werden für diese Mitgliedstaaten die 
aktuellsten verfügbaren Daten zugrunde gelegt. Liegen für einen Mitgliedstaat keine Daten vor, so ist die Bezugszahl 
null.

9. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache legt der Kommission einen Bericht über die Mittel, aufgeteilt 
nach Landaußengrenzen, Seeaußengrenzen und Flughäfen gemäß Nummer 1 Buchstabe c vor. Teile dieses Berichts 
können gegebenenfalls gemäß Artikel 92 der Verordnung (EU) 2019/1896 eingestuft werden. Nach Konsultation der 
Kommission macht die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache eine nicht als Verschlusssache 
eingestufte Fassung des Berichts öffentlich zugänglich.

10. Für die ursprüngliche Mittelzuweisung wird in dem Bericht nach Nummer 9 des vorliegenden Anhangs für jeden 
Grenzabschnitt die durchschnittliche Risikoeinstufung auf der Grundlage der aktuellsten Durchschnittszahlen der 
Jahre 2017, 2018 und 2019 angegeben. Für die Halbzeitüberprüfung wird in dem Bericht nach Nummer 9 des 
vorliegenden Anhangs für jeden Grenzabschnitt die durchschnittliche Risikoeinstufung auf der Grundlage der 
aktuellsten Durchschnittszahlen der Jahre 2021, 2022 und 2023 angegeben. Entsprechend den nach Maßgabe des 
Artikels 34 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/1896 vorgenommenen Einstufungen wird für jeden Abschnitt 
angegeben, welcher der folgenden spezifischen Gewichtungsfaktoren Anwendung findet:

a) Faktor 1 für ein geringes Risiko,

b) Faktor 3 für ein mittleres Risiko,

c) Faktor 5 für ein hohes und kritisches Risiko.

(2) Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1).
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ANHANG II 

Durchführungsmassnahmen

1. Das Instrument trägt zur Verwirklichung des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten spezifischen Ziels bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende Durchführungsmaßnahmen gefördert werden:

a) Verbesserung der Grenzkontrollen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1896 durch

i) Stärkung der Kapazitäten für Kontrollen an den Außengrenzen und die Überwachung der Außengrenzen, 
einschließlich Maßnahmen, mit denen legale Grenzüberschreitungen erleichtert werden, und gegebenenfalls 
Maßnahmen

— zur Verhinderung und Aufdeckung grenzüberschreitender Kriminalität an den Außengrenzen, insbesondere 
Schleusung von Migranten, Menschenhandel und Terrorismus,

— zur Steuerung eines kontinuierlich hohen Migrationsniveaus an den Außengrenzen, auch durch technische 
und operative Verstärkung sowie Mechanismen und Verfahren zur Erkennung schutzbedürftiger Personen 
und unbegleiteter Minderjähriger und zur Erkennung von Personen, die internationalen Schutz benötigen 
oder beantragen wollen, die Bereitstellung von Informationen für diese Personen sowie die Überführung 
dieser Personen;

ii) technische und operative Maßnahmen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, 
unter Wahrung der Freizügigkeit in diesem;

iii) Durchführung von Risikoanalysen in Bezug auf die innere Sicherheit und Analysen der Bedrohungen, die das 
Funktionieren oder die Sicherheit der Außengrenzen beeinträchtigen könnten;

b) Aufbau der Europäischen Grenz- und Küstenwache durch die Unterstützung der für die Grenzverwaltung 
zuständigen nationalen Behörden bei der Durchführung von Maßnahmen zur Entwicklung von Kapazitäten und 
zum Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, für gemeinsame Auftragsvergabe, zur Festlegung gemeinsamer Standards 
und für sonstige Maßnahmen zur Vereinfachung der Zusammenarbeit und der Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache;

c) Verbesserung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit auf nationaler Ebene zwischen den für Grenzkontrollen 
oder andere Aufgaben an den Grenzen zuständigen nationalen Behörden und Verbesserung der Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten auf Unionsebene oder zwischen den Mitgliedstaaten einerseits und den einschlägigen Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union oder Drittstaaten andererseits;

d) Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung des Besitzstands der Union im Bereich Außengrenzen, unter 
anderem durch Umsetzung der Empfehlungen aufgrund von Qualitätskontrollmechanismen wie dem Schengen- 
Evaluierungsmechanismus gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013, Schwachstellenbeurteilungen gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/1896 und nationalen Qualitätskontrollmechanismen;

e) Einrichtung, Betrieb und Wartung der IT-Großsysteme nach Maßgabe des Unionsrechts im Bereich 
Grenzverwaltung, insbesondere des SIS, des ETIAS, des EES und von Eurodac für die Zwecke der Grenzverwaltung, 
einschließlich der Interoperabilität dieser IT-Großsysteme und ihrer Kommunikationsinfrastruktur sowie von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität und der Bereitstellung von Informationen;

f) Ausbau von Kapazitäten, um Personen in Seenot Hilfe zu leisten, und Unterstützung von Such- und 
Rettungseinsätzen in Situationen, die bei einem Grenzüberwachungseinsatz auf See möglicherweise eintreten;

g) Unterstützung von Such- und Rettungseinsätzen im Rahmen der Grenzüberwachung auf See.

2. Das Instrument trägt zur Verwirklichung des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten spezifischen Ziels bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende Durchführungsmaßnahmen gefördert werden:

a) Bereitstellung effizienter und kundenfreundlicher Dienstleistungen für Visumantragsteller unter Wahrung der 
Sicherheit und ordnungsgemäßen Abwicklung der Visumverfahren und unter uneingeschränkter Achtung der 
Menschenwürde und Integrität der Antragsteller oder Visuminhaber gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2008;

b) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erteilung von Visa, einschließlich Visa mit räumlich beschränkter 
Gültigkeit gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, die aus humanitären Gründen, aus Gründen des 
nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen ausgestellt wurden;
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c) Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung des Besitzstands der Union zu Visa, einschließlich der Weiterent
wicklung und Modernisierung der gemeinsamen Visumpolitik;

d) Entwicklung verschiedener Formen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von 
Visumanträgen;

e) Einrichtung, Betrieb und Wartung der IT-Großsysteme gemäß dem Unionsrecht im Bereich der gemeinsamen Politik 
in Bezug auf Visa, insbesondere des VIS, einschließlich der Interoperabilität dieser IT-Großsysteme und ihrer 
Kommunikationsinfrastruktur, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität und der Bereitstellung von 
Informationen.
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ANHANG III 

Gegenstand der unterstützung

1. Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a angegebenen spezifischen Ziels wird aus dem Instrument 
insbesondere Folgendes unterstützt:

a) Infrastruktur, Gebäude, Systeme und Dienstleistungen, die an Grenzübergangsstellen und für die Grenzüberwachung 
zwischen Grenzübergangsstellen benötigt werden;

b) Betriebsausrüstung, einschließlich Transportmitteln und IKT-Systemen, die für wirksame und sichere 
Grenzkontrollen an Grenzübergangsstellen und für die Grenzüberwachung entsprechend den von der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache entwickelten Standards benötigt werden, sofern solche Standards 
vorhanden sind;

c) Schulungen, die die integrierte europäische Grenzverwaltung betreffen oder zu seiner Entwicklung beitragen, unter 
Berücksichtigung der operativen Erfordernisse und Risikoanalysen — einschließlich der Probleme, die in den in 
Artikel 13 Absatz 7 aufgeführten Empfehlungen genannt sind — und unter uneingeschränkter Wahrung der 
Grundrechte;

d) gemeinsame Entsendung von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen in Drittstaaten nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) 2019/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) und Entsendung von 
Grenzschutzbeamten und anderen Sachverständigen in Mitgliedstaaten oder aus einem Mitgliedstaat in einen 
Drittstaat, Verstärkung der Zusammenarbeit und der operativen Kapazität der Netze von Sachverständigen oder 
Verbindungsbeamten sowie Austausch bewährter Verfahren und Stärkung der Fähigkeit europäischer Netze, die 
Strategien der Union zu bewerten, zu fördern, zu unterstützen und weiterzuentwickeln;

e) Austausch von bewährten Verfahren und von Fachwissen, Studien, Pilotprojekten und sonstige einschlägige 
Maßnahmen zur Umsetzung oder Entwicklung einer integrierten europäischen Grenzverwaltung, darunter 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Europäischen Grenz- und Küstenwache wie Aufbau gemeinsamer 
Kapazitäten, gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung gemeinsamer Normen und sonstige Maßnahmen zur 
Vereinfachung der Zusammenarbeit und der Koordinierung zwischen der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache und den Mitgliedstaaten sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Überführung von 
schutzbedürftigen Personen, die Hilfe benötigen, und von Personen, die internationalen Schutz benötigen oder 
beantragen wollen;

f) Maßnahmen zur Entwicklung innovativer Methoden oder zum Einsatz neuer Technologien, die sich möglicherweise 
auf andere Mitgliedstaaten übertragen lassen, insbesondere Maßnahmen zur Anwendung der Ergebnisse von 
Projekten im Bereich der Sicherheitsforschung, sofern diese nach Einschätzung der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache im Einklang mit Artikel 66 der Verordnung (EU) 2019/1896 zum Ausbau der operativen 
Kapazitäten der Europäischen Grenz- und Küstenwache beitragen;

g) Vorbereitung, Überwachung sowie administrative und technische Maßnahmen, die für die Umsetzung der Strategien 
im Bereich Außengrenzen erforderlich sind, unter anderem zur Stärkung der Steuerung des Schengen-Raums durch 
Entwicklung und Durchführung des Evaluierungsmechanismus aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 für 
die Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstands und der Verordnung (EU) 2016/399, einschließlich 
Reisekosten für Sachverständige der Kommission und der Mitgliedstaaten, die an Ortsbesichtigungen teilnehmen, 
sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen im Anschluss an Schwachstellenbeurteilungen, die von der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/1896 
durchgeführt wurden;

h) Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität der in IKT-Systemen gespeicherten Daten und verbesserte 
Inanspruchnahme des Rechts betroffener Personen auf Informationen über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten und auf Zugang zu ihnen sowie auf die Berichtigung und Löschung dieser Daten und die 
Einschränkung ihrer Verarbeitung;

i) Identifizierung, Abnahme von Fingerabdrücken, Registrierung, Sicherheitskontrollen, Befragung, Bereitstellung von 
Informationen, medizinische Untersuchung, Überprüfung der Schutzbedürftigkeit und erforderlichenfalls 
medizinische Versorgung und Überführung von Drittstaatsangehörigen in das entsprechende Verfahren an den 
Außengrenzen;

j) Maßnahmen zur besseren Sensibilisierung der Interessenträger und der breiten Öffentlichkeit für die Strategien im 
Bereich Außengrenzen, einschließlich institutioneller Kommunikation der politischen Prioritäten der Union;

k) Entwicklung von statistischen Instrumenten, Methoden und Indikatoren, die den Grundsatz der Nichtdiskri
minierung einhalten;

l) Betriebskostenunterstützung für die Umsetzung der integrierten europäischen Grenzverwaltung.

(1) Verordnung (EU) 2019/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Schaffung eines europäischen Netzes 
von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 88).
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2. Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b angegebenen spezifischen Ziels wird aus dem Instrument 
insbesondere Folgendes unterstützt:

a) Infrastruktur und Gebäude, die für die Bearbeitung von Visumanträgen und die konsularische Zusammenarbeit 
benötigt werden, einschließlich Sicherheitsmaßnahmen, und sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
der Dienstleistungen für Visumantragsteller;

b) Betriebsausrüstung und IKT-Systeme, die für die Bearbeitung von Visumanträgen und die konsularische 
Zusammenarbeit benötigt werden;

c) Schulung des konsularischen und sonstigen Personals, das an der gemeinsamen Visumpolitik und der 
konsularischen Zusammenarbeit beteiligt ist;

d) Austausch von bewährten Verfahren und Austausch von Sachverständigen, einschließlich der Entsendung von 
Sachverständigen, sowie Stärkung der Fähigkeit europäischer Netze, die Strategien und Ziele der Union zu 
bewerten, zu fördern, zu unterstützen und weiterzuentwickeln;

e) Studien, Pilotprojekte und sonstige einschlägige Maßnahmen, beispielsweise Maßnahmen die auf die Verbesserung 
des Wissensstands durch Analysen, Überwachung und Evaluierung abzielen;

f) Maßnahmen zur Entwicklung innovativer Methoden oder zum Einsatz neuer Technologien, die sich möglicherweise 
auf andere Mitgliedstaaten übertragen lassen, insbesondere Projekte zur Erprobung und Validierung der Ergebnisse 
von der Union finanzierter Forschungsprojekte;

g) Vorbereitung, Überwachung sowie administrative und technische Maßnahmen, unter anderem zur Stärkung der 
Steuerung des Schengen-Raums durch Entwicklung und Durchführung des mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1053/2013 eingeführten Evaluierungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen- 
Besitzstands, einschließlich Reisekosten für Sachverständige der Kommission und der Mitgliedstaaten, die an 
Ortsbesichtigungen teilnehmen;

h) Sensibilisierung der Interessenträger und der breiten Öffentlichkeit für die Visumpolitik, einschließlich 
institutioneller Kommunikation der politischen Prioritäten der Union;

i) Entwicklung von statistischen Instrumenten, Methoden und Indikatoren unter Beachtung des Grundsatzes des 
Diskriminierungsverbots;

j) Betriebskostenunterstützung für die Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik;

k) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erteilung von Visa, einschließlich Visa mit räumlich beschränkter 
Gültigkeit gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 die aus humanitären Gründen, aus Gründen des 
nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen ausgestellt wurden.

3. Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 1 angegebenen politischen Ziels wird aus dem Instrument insbesondere Folgendes 
unterstützt:

a) Infrastruktur und Gebäude, die für das Hosting von IT-Großsystemen und Komponenten der zugehörigen 
Kommunikationsinfrastruktur benötigt werden;

b) Ausstattung und Kommunikationssysteme, die für das reibungslose Funktionieren von IT-Großsystemen erforderlich 
sind;

c) Schulungs- und Kommunikationsmaßnahmen in Bezug auf IT-Großsysteme;

d) Entwicklung und Modernisierung von IT-Großsystemen;

e) Studien, Konzeptnachweise, Pilotprojekte und sonstige einschlägige Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Implementierung von IT-Großsystemen, einschließlich ihrer Interoperabilität;

f) Maßnahmen zur Entwicklung innovativer Methoden oder zum Einsatz neuer Technologien, die sich möglicherweise 
auf andere Mitgliedstaaten übertragen lassen, insbesondere Projekte zur Erprobung und Validierung der Ergebnisse 
von der Union finanzierter Forschungsprojekte;

g) Entwicklung von statistischen Instrumenten, Methoden und Indikatoren für IT-Großsysteme im Bereich 
Visumspolitik und Grenzen unter Beachtung des Grundsatzes des Diskriminierungsverbots;

h) Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität der in IKT-Systemen gespeicherten Daten und verbesserte 
Inanspruchnahme der Rechte betroffener Personen auf Informationen über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten, Zugang zu ihnen, die Berichtigung und Löschung dieser Daten und die Einschränkung 
ihrer Verarbeitung;

i) Betriebskostenunterstützung für die Implementierung von IT-Großsystemen.
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ANHANG IV 

Maßnahmen, die für höhere kofinanzierungssätze gemäß artikel 12 absatz 3 und artikel 13 absatz 17 
in betracht kommen

1. Durch Regelungen für eine gemeinsam mit der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durchgeführte 
Auftragsvergabe Erwerb von Betriebsausrüstung, die der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache für 
ihre operativen Tätigkeiten gemäß Artikel 64 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2019/1896 zur Verfügung zu stellen ist.

2. Maßnahmen zur Unterstützung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen einem Mitgliedstaat und 
einem benachbarten Drittstaat, mit dem die Union eine gemeinsame Land- oder Seegrenze hat.

3. Aufbau der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durch die Unterstützung der für die 
Grenzverwaltung zuständigen nationalen Behörden bei der Durchführung von Maßnahmen zum Aufbau 
gemeinsamer Kapazitäten, für gemeinsame Auftragsvergabe, zur Festlegung gemeinsamer Standards und für sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der Zusammenarbeit und der Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, wie in Anhang II Nummer 1 Buchstabe b dargelegt.

4. Gemeinsame Entsendung von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen gemäß Anhang III.

5. Maßnahmen im Rahmen der Grenzkontrollen zur Verbesserung der Erkennung und unmittelbaren Unterstützung von 
Opfern des Menschenhandels sowie Entwicklung und Unterstützung von angemessen Überführungsmechanismen für 
die betreffenden Zielgruppen und Maßnahmen im Rahmen der Grenzkontrollen zur Verbesserung der grenzüber
schreitenden Zusammenarbeit im Hinblick auf das Aufspüren von Menschenhändlern.

6. Entwicklung integrierter Kinderschutzsysteme an den Außengrenzen, unter anderem durch eine ausreichende 
Schulung des Personals und den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und mit der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache.

7. Maßnahmen zur Nutzung, Übertragung, Erprobung und Validierung neuer Methoden oder Technologien — 
einschließlich Pilotprojekten und Folgemaßnahmen zu mit Unionsmitteln finanzierten Forschungsprojekten, wie in 
Anhang III dargelegt — und Maßnahmen, mit denen die Qualität der in IKT-Systemen im Bereich Visa und Grenzen 
gespeicherten Daten verbessert und betroffenen Personen dazu verholfen wird, ihrer Rechte auf Informationen über 
ihre personenbezogenen Daten, Zugang zu ihnen, die Berichtigung und Löschung dieser Daten und die 
Einschränkung ihrer Verarbeitung im Rahmen der in den Anwendungsbereich dieses Instruments fallenden 
Maßnahmen besser wahrzunehmen.

8. Maßnahmen im Hinblick auf die Erkennung von schutzbedürftigen Personen und deren Weiterleitung an Schutzein
richtungen und die unmittelbare Unterstützung solcher Personen.

9. Maßnahmen zur Einrichtung und Leitung von Brennpunkten in Mitgliedstaaten, die einem bestehenden oder 
potenziellen außergewöhnlichen und unverhältnismäßigen Migrationsdruck ausgesetzt sind.

10. Weiterentwicklung der verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung 
von Visumanträgen gemäß Anhang II Nummer 2 Buchstabe d.

11. Verstärkung der konsularischen Präsenz oder Vertretung von Mitgliedstaaten in Drittländern, deren Staatsangehörige 
in Besitz eines Visums beim Überschreiten der Außengrenzen im Sinne der Verordnung (EU) 2018/1806 sein müssen, 
insbesondere in Drittländern, in denen derzeit kein Mitgliedstaat präsent ist.

12. Maßnahmen zur Verbesserung der Interoperabilität von IKT-Systemen.
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ANHANG V 

ZENTRALE LEISTUNGSINDIKATOREN IM SINNE DES ARTIKELS 27 ABSATZ 1

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a

1. Zahl der im Pool für technische Ausrüstung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache registrierten 
Ausrüstungsgegenstände.

2. Zahl der der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenstände.

3. Zahl der eingeführten/verbesserten Formen der Zusammenarbeit der nationalen Behörden mit dem nationalen 
EUROSUR-Koordinierungszentrum.

4. Zahl der Grenzübertritte durch automatisierte Grenzkontrollsysteme und e-Gates.

5. Zahl der im Rahmen von Schengen-Evaluierungen und Schwachstellenbeurteilungen abgegebenen Empfehlungen im 
Bereich Grenzverwaltung, die umgesetzt wurden.

6. Zahl der Teilnehmer, die drei Monate nach einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme mitgeteilt haben, dass sie die 
während der Aus- und Fortbildung erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden.

7. Zahl der Personen, die an Grenzübergangsstellen internationalen Schutz beantragt haben.

8. Zahl der Personen, denen die Einreise von Grenzbehörden verweigert wurde.

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b

1. Zahl der neuen/aufgerüsteten Konsulate außerhalb des Schengen-Raums:

1.1. davon Zahl der Konsulate, die zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit für Visumantragsteller aufgerüstet 
wurden.

2. Zahl der im Rahmen von Schengen-Evaluierungen abgegebenen Empfehlungen im Bereich der gemeinsamen 
Visumpolitik, die umgesetzt wurden.

3. Zahl der auf digitalem Wege gestellten Visumanträge.

4. Zahl der eingeführten/verbesserten Formen der Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von 
Visumanträgen.

5. Zahl der Teilnehmer, die drei Monate nach einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme mitgeteilt haben, dass sie die 
während der Aus- und Fortbildung erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden.
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ANHANG VI 

VORHABEN

TABELLE 1: CODES FÜR DIE VERSCHIEDENEN INTERVENTIONSBEREICHE

I. Integrierte europäische Grenzverwaltung

001 Grenzübertrittskontrollen

002 Grenzüberwachung — Ausrüstungsgegenstände Luft

003 Grenzüberwachung — Ausrüstungsgegenstände Land

004 Grenzüberwachung — Ausrüstungsgegenstände See

005 Grenzüberwachung — automatisierte Grenzüberwachungssysteme

006 Grenzüberwachung — sonstige Maßnahmen

007 Technische und operative Maßnahmen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums

008 Lagebild und Informationsaustausch

009 Risikoanalyse

010 Daten- und Informationsverarbeitung

011 Brennpunkt-Gebiete

012 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erkennung und Überführung schutzbedürftiger Personen

013 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erkennung und Überführung von Personen, die internationalen Schutz 
benötigen oder beantragen wollen

014 Ausbau der Europäischen Grenz- und Küstenwache

015 Behördenübergreifende Zusammenarbeit — auf nationaler Ebene

016 Behördenübergreifende Zusammenarbeit — auf Unionsebene

017 Behördenübergreifende Zusammenarbeit — mit Drittstaaten

018 Gemeinsame Entsendung von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen

019 IT-Großsysteme — Eurodac für Grenzverwaltungszwecke

020 IT-Großsysteme — Einreise-/Ausreisesystem (EES)

021 IT-Großsysteme — Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) — andere

022 IT-Großsysteme — Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) — Artikel 85 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2018/1240

023 IT-Großsysteme — Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) — Artikel 85 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2018/1240

024 IT-Großsysteme — Schengener Informationssystem (SIS)

025 IT-Großsysteme — Interoperabilität

026 Betriebskostenunterstützung — Integrierte Grenzverwaltung
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027 Betriebskostenunterstützung — IT-Großsysteme für Grenzverwaltungszwecke

028 Betriebskostenunterstützung — Transit-Sonderregelung

029 Datenqualität und das Recht betroffener Personen auf Informationen über ihre personenbezogenen Daten, Zugang zu 
ihnen, die Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten und die Einschränkung ihrer Verarbeitung

II. Gemeinsame Visumpolitik

001 Verbesserung der Bearbeitung von Visumanträgen

002 Verbesserung der Effizienz, Kundenfreundlichkeit und Sicherheit in Konsulaten

003 Dokumentensicherheit/Dokumentenberater

004 Konsularische Zusammenarbeit

005 Konsularische Präsenz

006 IT-Großsysteme — Visa-Informationssystem (VIS)

007 Sonstige IKT-Systeme für die Bearbeitung von Visumanträgen

008 Betriebskostenunterstützung — Gemeinsame Visumpolitik

009 Betriebskostenunterstützung — IT-Großsysteme für die Bearbeitung von Visumanträgen

010 Betriebskostenunterstützung — Transit-Sonderregelung

011 Erteilung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit

012 Datenqualität und das Recht betroffener Personen auf Informationen über ihre personenbezogenen Daten, Zugang zu 
ihnen, die Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten und die Einschränkung ihrer Verarbeitung

III. Technische Hilfe

001 Information und Kommunikation

002 Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Kontrolle

003 Evaluierung und Studien, Datenerhebung

004 Aufbau von Kapazitäten

TABELLE 2: CODES FÜR DIE VERSCHIEDENEN MASSNAHMENARTEN

001 Infrastrukturen und Gebäude

002 Transportmittel

003 Sonstige Betriebsausrüstung

004 Kommunikationssysteme

005 IT-Systeme

006 Schulungen

007 Austausch bewährter Verfahren — zwischen den Mitgliedstaaten

008 Austausch bewährter Verfahren — mit Drittstaaten
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009 Entsendung von Sachverständigen

010 Studien, Konzeptnachweise, Pilotprojekte und ähnliche Maßnahmen

011 Kommunikationsmaßnahmen

012 Entwicklung von statistischen Instrumenten, Methoden und Indikatoren

013 Umsetzung von Forschungsprojekten oder sonstige Folgemaßnahmen

TABELLE 3: CODES FÜR DIE DURCHFÜHRUNG

001 Maßnahmen, die unter Artikel 12 Absatz 1 fallen

002 Spezifische Maßnahmen

003 In Anhang IV aufgeführte Maßnahmen

004 Betriebskostenunterstützung

005 Maßnahmen, die unter Artikel 12 Absatz 5 fallen

006 Soforthilfe

TABELLE 4: CODES FÜR DIE DIMENSION BESONDERER THEMEN

001 Zusammenarbeit mit Drittstaaten

002 Maßnahmen in oder mit Bezug zu Drittländern

003 Umsetzung der Empfehlungen aufgrund von Schengen-Evaluierungen

004 Umsetzung der Empfehlungen aufgrund von Schwachstellenbeurteilungen

005 Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung und des Betriebs von EUROSUR

006 Keines der oben genannten

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 251/90                                                                                                                                         15.7.2021  



ANHANG VII 

AUSGABEN, DIE FÜR DIE BETRIEBSKOSTENUNTERSTÜTZUNG IN BETRACHT KOMMEN
a) Die Betriebskostenunterstützung für das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannte spezifische Ziel deckt die 

nachstehenden Kosten ab, soweit sie nicht bereits von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache im 
Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten abgedeckt werden:

1. Personalkosten, einschließlich Kosten für Aus- und Fortbildung;

2. Wartung oder Instandsetzung von Ausrüstung und Infrastruktur;

3. Kosten für Dienstleistungen innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Verordnung;

4. laufende Kosten von Einsätzen;

5. Kosten im Zusammenhang mit Immobilien, einschließlich Kosten für Miete und Abschreibung.

Ein Einsatzmitgliedstaat im Sinne des Artikels 2 Nummer 20 der Verordnung (EU) 2019/1896 kann die Betriebskosten
unterstützung zur Deckung der eigenen laufenden Kosten für seine Beteiligung an den unter dieser Nummer genannten 
operativen Maßnahmen, die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung fallen, oder für seine nationalen 
Grenzkontrollen verwenden.

b) Die Betriebskostenunterstützung für das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannte spezifische Ziel deckt Folgendes ab:

1. Personalkosten, einschließlich Kosten für Aus- und Fortbildung;

2. Kosten für Dienstleistungen;

3. Wartung oder Instandsetzung von Ausrüstung und Infrastruktur;

4. Kosten im Zusammenhang mit Immobilien, einschließlich Kosten für Miete und Abschreibung.

c) Die Betriebskostenunterstützung für IT-Großsysteme im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 1 genannten politischen Ziels 
deckt Folgendes ab:

1. Personalkosten, einschließlich Kosten für Aus- und Fortbildung;

2. Betriebsmanagement und Wartung von IT-Großsystemen und ihrer Kommunikationsinfrastruktur, einschließlich der 
Interoperabilität dieser Systeme und der Anmietung sicherer Gebäude.

d) Zusätzlich zu den unter Buchstaben a, b und c des vorliegenden Anhangs aufgeführten Kosten wird aus dem Programm 
Litauens im Einklang mit Artikel 17 Absatz 1 Betriebskostenunterstützung gewährt.
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ANHANG VIII 

OUTPUT- UND ERGEBNISINDIKATOREN GEMÄß ARTIKEL 27 ABSATZ 3

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a

Output-Indikatoren

1. Zahl der erworbenen Ausrüstungsgegenstände für Grenzübergangsstellen:

1.1. davon automatisierte Grenzkontrollsysteme/Self-Service-Systeme/e-Gates.

2. Zahl der gewarteten/reparierten Infrastrukturobjekte.

3. Zahl der unterstützten Brennpunkte.

4. Zahl der gebauten/modernisierten Einrichtungen für Grenzübergangsstellen.

5. Zahl der erworbenen Luftfahrzeuge:

5.1. davon unbemannte Luftfahrzeuge.

6. Zahl der erworbenen Seetransportmittel.

7. Zahl der erworbenen Landtransportmittel.

8. Zahl der unterstützten Teilnehmer:

8.1. davon Zahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen.

9. Zahl der in Drittstaaten entsandten Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen.

10. Zahl der entwickelten/gepflegten/aktualisierten IT-Funktionen.

11. Zahl der entwickelten/gewarteten/aktualisierten IT-Großsysteme:

11.1. davon Zahl der entwickelten IT-Großsysteme.

12. Zahl der Kooperationsprojekte mit Drittstaaten.

13. Zahl der Personen, die an Grenzübergangsstellen internationalen Schutz beantragt haben.

Ergebnisindikatoren

14. Zahl der im Pool für technische Ausrüstung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache registrierten 
Ausrüstungsgegenstände.

15. Zahl der der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache zur Verfügung gestellten Ausrüstungsge
genstände.

16. Zahl der eingeführten/verbesserten Formen der Zusammenarbeit der nationalen Behörden mit dem nationalen 
EUROSUR-Koordinierungszentrum.

17. Zahl der Grenzübertritte durch automatisierte Grenzkontrollsysteme und e-Gates.

18. Zahl der im Rahmen von Schengen-Evaluierungen und Schwachstellenbeurteilungen abgegebenen Empfehlungen im 
Bereich Grenzverwaltung, die umgesetzt wurden.

19. Zahl der Teilnehmer, die drei Monate nach einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme mitgeteilt haben, dass sie die 
während der Aus- und Fortbildung erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden.

20. Zahl der Personen, denen die Einreise von Grenzbehörden verweigert wurde.

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b

Output-Indikatoren

1. Zahl der Projekte für die weitere Digitalisierung der Bearbeitung von Visumanträgen.
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2. Zahl der unterstützten Teilnehmer:

2.1. davon Zahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen.

3. Zahl der in Konsulate in Drittstaaten entsandten Mitarbeiter:

3.1. davon für die Bearbeitung von Visumanträgen eingesetzte Mitarbeiter.

4. Zahl der entwickelten/gepflegten/aktualisierten IT-Funktionen.

5. Zahl der entwickelten/gewarteten/aktualisierten IT-Großsysteme:

5.1. davon Zahl der entwickelten IT-Großsysteme.

6. Zahl der gewarteten/reparierten Infrastrukturobjekte.

7. Zahl der vermieteten/abgeschriebenen Grundstücke.

Ergebnisindikatoren

8. Zahl der neuen/aufgerüsteten Konsulate außerhalb des Schengen-Raums:

8.1. davon Zahl der Konsulate, die zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit für Visumantragsteller aufgerüstet 
wurden.

9. Zahl der im Rahmen von Schengen-Evaluierungen abgegebenen Empfehlungen im Bereich der gemeinsamen 
Visumpolitik, die umgesetzt wurden.

10. Zahl der auf digitalem Wege gestellten Visumanträge.

11. Zahl der eingeführten/verbesserten Formen der Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von 
Visumanträgen.

12. Zahl der Teilnehmer, die drei Monate nach einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme mitgeteilt haben, dass sie die 
während der Aus- und Fortbildung erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden.
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DRAFT

Agreement

between the European Union and the Principality of Liechtenstein on supplementary 
rules in relation to the instrument for financial support for border management and visa 
policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027

THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as 'the Union'

and

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN, hereinafter referred to as 'Liechtenstein',

Hereinafter referred to jointly as 'the Parties'

HAVING REGARD to the Protocol between the European Union, the European Community, 
the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the 
Principality of Liechtenstein1 to the Agreement between the European Union, the European 
Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the 
implementation, application and development of the Schengen acquis (the ‘Association 
Protocol’),

WHEREAS:

( 1 ) The Union established the instrument for financial support for border management and
visa policy ('the BMVľ), by means of Regulation (EU) 2021/1148 of the European 
Parliament and of the Council2 ('the BMV1 Regulation'), as part of the Integrated 
Border Management Fund.

(2) The BMVI Regulation constitutes a development of the Schengen acquis within the 
meaning of the Association Protocol with Liechtenstein.

(3) The instrument for financial support for border management and visa policy, as part 
of the Integrated Border Management Fund, constitutes a specific instrument in the 
context of the Schengen acquis designed to ensure strong and effective European 
integrated border management at the external borders, while safeguarding the free 
movement of persons, in full compliance with the Member States’ and associated 
countries’ commitments on fundamental rights, and to support a uniform 
implementation and modernisation of the common visa policy, thereby contributing to 
guaranteeing a high level of security in Member States and associated countries.

(4) Article 7(6) of the BMVI Regulation provides that arrangements shall be made to 
specify the nature and modalities of the participation in the BMVI by countries 
associated with the implementation, application and development of the Schengen 
acquis.

(5) The BMVI offers the opportunity for implementation of actions in shared 
management, direct and indirect management modes, and this Agreement should make 
it possible that the implementation in direct and indirect management mode can be

1 OJL 160, 18.6.2011,p. 21.
2 Regulation (EU) 2021/1148 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 establishing, as part 
of the Integrated Border Management Fund, the Instrument for Financial Support for Border Management and 
Visa Policy (OJ H251, 15.7.2021, p. 48).



realised in Liechtenstein in accordance with the principles and rules of the EU on 
financial management and control.

(6) In light of the administrative burden, which the requirements of Regulation (EU) 
2021/1060 of the European Parliament and of the Council  (‘Common Provisions 
Regulation’) would impose on Liechtenstein to implement its limited allocation in 
shared management, the support provided to Liechtenstein under the BMVI 
Regulation resulting from the right to obtain an allocation for a programme should be 
implemented primarily in direct management in accordance with Part One, Title VIII 
of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the 
Council  (‘the Financial Regulation’) entitled ‘Grants’.

3

4

(7) In light of the sui generis nature of the Schengen acquis and the importance of its 
uniform application for the integrity of the Schengen area, all rules applicable for 
direct management should apply to entities in Liechtenstein in the same way as any 
other entity eligible for Union financing.

(8) To facilitate the calculation and use of the annual contributions due by Liechtenstein 
to the BMVI, its contributions for the period 2021-2027 should be paid in four annual 
instalments from 2024 to 2027. From 2024 to 2025 the annual contributions are set in 
fixed amounts while the contribution due for the years 2026 and 2027 should be 
determined in 2026 on the basis of the nominal gross domestic product of all States 
participating in the BMVI taking into account the payments effectively made.

(9) In line with the principle of equal treatment, Liechtenstein should benefit from any 
surplus revenue as defined in Article 86 of Regulation (EU) 2018/1240 of the 
European Parliament and of the Council (‘ETIAS Regulation’) . Within the 
framework of the BMVI, the financial contributions due by Liechtenstein to the BMVI 
are proportionally reduced.

5

(10) The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679 (‘General 
Data Protection Regulation’), is covered by the EEA Agreement and has been 
incorporated into Annex XI thereto. Liechtenstein therefore applies that Regulation.

(11) Liechtenstein is not bound by the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, though is a party to and thus observes the rights and principles recognised by 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms and its Protocols and in the Universal Declaration of Human Rights. 
References contained in the BMVI and this Agreement to the EU Charter on 
Fundamental Rights should accordingly be understood as references to the European 

3 Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down common 
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, 
the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for 
those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for 
Financial Support for Border Management and Visa Policy (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).

4 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the 
financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 
No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 
223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 231, 30.6.2021, p. 159).

5 Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a 
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) Nol 077/2011, 
(EÜ) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226 (OJ L 236, 19.9.2018, p. 1).



Convention on Human Rights and to the Protocols ratified by Liechtenstein and 
Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights.

(12) Liechtenstein, not being bound by the references to the Union environmental acquis, 
should implement the BMVI and this Agreement in line with the Paris Agreement and 
UN Sustainable Development Goals.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Scope

This Agreement sets out the supplementary rules necessary for the participation of 
Liechtenstein in the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy 
(the ‘BMVI’) as part of the Integrated Border Management Fund for the programming period 
2021 to 2027 in accordance with Article 7(6) of Regulation (EU) 2021/1148 (‘the BMVI 
Regulation’).

Article 2

Financial management and control

1. In implementing the BMVI Regulation, Liechtenstein shall take the necessary measures to 
ensure compliance with the provisions relevant for the financial management and control, 
which are laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union ('TFEU') and 
in Union law that derives its legal basis from the TFEU.

The provisions referred to in the first subparagraph are the following:

(a) Articles 33, 36, 61, 97-105, 106, 115-116, 125-129, 135-144, 150-153, 154 and 155 (1), 
(2), (4), (6) and (7), 180-205, 254-257 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 (‘the 
Financial Regulation’) ;6

(b) Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 ;7

(c) Regulation (EC, Euratom) 2988/95  and Regulation (EU, Euratom) 883/2013 of the 
European Parliament and of the Council ;

8
9

2. In case of any amendment, repeal, replacement or recast of the Financial Regulation 
relevant to the BMVI:

6 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the 
financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 
No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) 
No 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
7 Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the 
Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities 
(OJL292, 15.11.1996, p. 2).
8 Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European 
Communities financial interests (OJ L 312, 23.12.1995, p. 1).
9 Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 
concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) 
No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 
(OJL248, 18.9.2013, p. 1).



(a) The European Commission shall inform Liechtenstein thereof at the earliest occasion, 
and, at the request of Liechtenstein, provide explanations on the amendment, repeal, 
replacement or recast.

(b) Notwithstanding Article 13(4) of this Agreement, the European Commission (on behalf 
of the Union) and Liechtenstein may determine by common agreement any amendment 
of point (a) of the second subparagraph of paragraph 1 of this Article necessary to take 
into account such amendment, repeal, replacement or recast of the Financial 
Regulation.

3. If the content of such an act amending, repealing, replacing or recasting the Financial 
Regulation can become binding on Liechtenstein only after the fulfilment of constitutional 
requirements, Liechtenstein shall notify the European Commission thereof no later than 30 
days after the information by the Commission referred to in point a) of paragraph 2 of this 
Article. Where a referendum is not required, notification shall, at the latest, take place thirty 
days after the referendum deadline expires. If a referendum is required, Liechtenstein shall 
promptly inform the European Commission in writing upon fulfilment of all constitutional 
requirements, and Liechtenstein shall have eighteen months from the date of the notification 
within which to agree on the necessary amendments of point (a) of the second subparagraph 
of paragraph 1 of this Article as referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article.

4. From the date laid down for the entry into force of the act for Liechtenstein and until it has 
given notification that the constitutional requirements have been met and an agreement 
found to amend point (a) of the second subparagraph of paragraph 1 of this Article, 
Liechtenstein shall, where possible, implement the act or measure in question on a 
provisional basis.

5. Legal entities established in Liechtenstein may participate in activities financed from the 
instrument under conditions equivalent to those applicable to legal entities established in 
the Union.

Article 3

Scope of participation

1. The Union allocation to Liechtenstein calculated pursuant to Article 7 paragraph 3, 
point (a) of the BMVI Regulation shall be made available to Liechtenstein as Union 
actions under the Thematic Facility of the Instrument [in accordance with Article 8 
paragraph 1 of the BMVI Regulation],

2. Resources under the specific actions referred to in Article 2(8) and Article 8(1), point 
(a) of the BMVI Regulation shall be available to Liechtenstein on the same basis as 
other Schengen Associated Countries. Liechtenstein’s selected specific actions shall 
be implemented in direct management. The access to funding concerns specific actions

(a) available to all countries participating in Schengen and the BMVI 
Regulation to ensure compliance with the acquis (“top-ups”) and

(b) resulting from selection under calls for expression of interest to all countries 
participating in Schengen and the BMVI.

3. At the latest 30 days after the entry into force of this Agreement and from 2025, 
Liechtenstein shall inform the Commission by 15 February of each year, of the actions 
it intends to implement to ensure compliance with the Schengen acquis and fulfilment 
of the BMVI objectives, and the related budget.



4. Implementation of projects by Liechtenstein under the BMVI Regulation shall be 
carried out under the rules of direct management in accordance with Part One, Title 
VIII of the Financial Regulation.

Article 4

Specific application ofprovisions of the BMVI Regulation

1. Deadlines referring to the entry into force of the BMVI Regulation are to be understood 
as the date as of which this Agreement enters into force.

2. References to the EU Charter on Fundamental Rights shall be understood as references 
to the European Convention on Human Rights and the Protocols as ratified by 
Liechtenstein and Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights.

3. Liechtenstein, not being bound by references to the Union environmental acquis, 
acknowledges to implement the BMVI in line with Paris Agreement and UN Sustainable 
Development Goals.

Article 5

Enforcement

1. Decisions taken by the Commission which impose a pecuniary obligation on persons other 
than States shall be enforceable in the territory of Liechtenstein.

Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in Liechtenstein. The 
order for its enforcement shall be appended to the decision by the national authority without 
any formality other than the verification of the authenticity of the decision.

The government of Liechtenstein shall designate a national authority for this purpose and 
shall make known to the Commission such designation, which shall in turn inform the Court 
of Justice of the European Union.

Once these formalities have been completed on application by the Commission, the 
Commission may proceed to enforcement in accordance with Liechtenstein’s law, by 
bringing the matter directly before the competent authority.

Enforcement may be suspended only by a decision of the Court of Justice of the European 
Union. However, the courts of Liechtenstein shall have jurisdiction over complaints that 
enforcement is being carried out in an irregular manner.

2. Judgments of the Court of Justice of the European Union delivered in application of an 
arbitration clause contained in a contract or grant agreement within the scope of this 
Agreement shall be enforceable in Liechtenstein in the same manner as European 
Commission decisions referred to in paragraph 1.



Artide 6

Protection of the financial interests of the Union

1. Liechtensteinshall:

(a) counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of 
the Union through measures which shall act as a deterrent and be such as to 
afford effective protection in Liechtenstein;

(b) take the same measures to counter fraud and any other illegal activities affecting 
the financial interests of the Union as it takes to protect its own financial 
interests; and

(c) coordinate its action aimed at protecting the financial interests of the Union with 
the Member States and the European Commission.

2. The competent Liechtenstein authorities shall inform the European Commission or the 
European Anti-Fraud Office (‘OLAF’) without delay of any fact or suspicion which has 
come to their notice relating to an irregularity, fraud or other illegal activity affecting 
the financial interests of the Union. They shall also inform the European Public 
Prosecutor’s Office (‘EPPO’) when those facts or suspicions concern a case that may 
fall within the competence of EPPO.

Liechtenstein and the Union shall ensure effective mutual assistance in cases where 
there are investigations or judicial proceedings by the competent authorities of the 
Union or Liechtenstein, in accordance with the applicable legal framework, concerning 
the protection of each other’s financial interests within the scope of this Agreement.

3. Liechtenstein shall adopt equivalent measures to those adopted by the Union in 
accordance with Article 325(4) of the TFEU that are in force at the date of signature of 
this Agreement.

4. The exchange of information between the European Commission, OLAF, the EPPO, the 
Court of Auditors and the Liechtenstein competent authorities shall take place having 
due regard to the confidentiality requirements. Personal data included in the exchange 
of information shall be protected in accordance with applicable rules.

Article 7

Reviews and audits by the Union

1. The Union shall have the right to conduct technical, financial or other types of reviews 
and audits on the premises of any natural person residing in or any legal entity established 
in Liechtenstein and receiving Union funding from the BMVI, as well as any third party 
involved in the implementation of Union funding from the BMVI residing or established 
in Liechtenstein. Such review and audits may be carried out by the European 
Commission, OLAF and the Court of Auditors.

2. The authorities of Liechtenstein shall facilitate the reviews and audits which may, if those 
authorities so wish, be carried out jointly with them.

3. The reviews and audits may be carried out, also after the suspension of the rights of legal 
entities established in Liechtenstein derived from the application of this Agreement, or 
the termination of this Agreement, on any legal commitment implementing the Union 
budget entered before the date on which the suspension or termination takes effect.



Artide 8

On-the spot checks and inspections

OLAF shall be authorised to carry out on-the spot checks and inspections in the territory of 
Liechtenstein as regards the BMVI in accordance with the terms and conditions laid down in 
Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 as supplemented by Regulation (EU) No 883/2013.

The authorities of Liechtenstein shall facilitate on-the-spot checks and inspections which may, 
if those authorities so wish, be carried out jointly with them.

Article 9

Court of Auditors

The competence of the Court of Auditors set out in Article 287(1) and (2) of the TFEU shall 
extend to the revenue and expenditure related to the implementation of the BMVI Regulation 
by Liechtenstein, including in the territory of Liechtenstein.

In accordance with the requirements laid down in Article 287(3) of the TFEU and Part One, 
Title XIV, Chapter 1 of the Financial Regulation, the Court of Auditors shall have the 
possibility to perform audits on the premises of any body which manages revenue or 
expenditure on behalf of the Union in the territory of Liechtenstein as regards the BMVI, 
including on the premises of any natural or legal person in receipt of payments from the budget.

In Liechtenstein, audits by the Court of Auditors shall be carried out in liaison with national 
audit bodies or, if these do not have the necessary powers, with the competent national 
departments. The Court of Auditors and the national audit bodies of Liechtenstein shall 
cooperate in a spirit of trust while maintaining their independence. These bodies or departments 
shall inform the Court of Auditors whether they intend to take part in the audit.

Article 10

Financial contributions

1. Liechtenstein shall make annual payments to the budget of the BMVI in accordance 
with the formula described in Annex I.

2. Each year, the Commission may use up to 0.75% of the payments made by 
Liechtenstein to finance the administrative expenditure for staff or external staff 
necessary for supporting the implementation by Liechtenstein of the BMVI Regulation 
and this Agreement.

3. After deduction of the administrative expenditure referred to in paragraph 2, the 
remaining amount of the annual payments shall be assigned as follows:

(a) 70% to the implementation of programmes of the Member States and 
Associated Countries;

(b) 30% to the thematic facility referred to in Article 8 of the BMVI Regulation.

4. An amount equivalent to the Liechtenstein’s annual payments shall be used to 
contribute to a strong and effective European integrated border management at the 
external borders.



5. The Union shall provide Liechtenstein with information in relation to its financial 
participation as included in the budgetary, accounting, performance and evaluation 
related information provided to the Union budgetary and discharge authorities 
concerning the Instrument.

Article 11

ETIAS

1. The share of the ETIAS revenues potentially remaining after covering the costs of the 
operation and maintenance of ETIAS, as referred to in Article 86 of the ETIAS 
Regulation (the “surplus”), shall be deducted from the final financial contribution of 
Liechtenstein to the BMVI, in accordance with the formula described in Annex II.

2. Liechtenstein shall submit an annual report to the Commission on the costs referred to 
in Articles 85(2) and (3) of the ETIAS Regulation of the accounting year by 15 
February of the following year. For this report, Liechtenstein shall adhere to all 
reporting obligations stemming from the Regulation governing ETIAS and delegated 
acts adopted thereunder.

Article 12

Confidentiality

Information communicated or acquired in any form whatsoever pursuant to this Agreement 
shall be covered by professional secrecy and protected in the same way as similar information 
is protected by the provisions applicable to the Union institutions and by the laws of 
Liechtenstein. Such information shall not be communicated to persons other than those within 
the Union institutions, in the Member States or in Liechtenstein whose functions require them 
to know it, nor may it be used for purposes other than to ensure effective protection of the 
financial interests of the Parties.

Article 13

Entry into force and duration

1. The Parties shall approve this Agreement in accordance with their own procedures. 
They shall notify each other of the completion of those procedures.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the first month following the 
day of the last notification referred to in paragraph 1.

3. To ensure continuity in providing support in the relevant policy area and to allow 
implementation to start from the beginning of the 2021-2027 multiannual financial 
framework, the measures covered by the BMVI Regulation can start before entry into 
force of the Agreement and at the earliest as of 1 January 2021, provided the actions 
are not completed at the time the support is awarded in accordance with the Financial 
Regulation.

4. This Agreement may only be amended in writing by common consent of the Parties. 
The entry into force of the amendments will follow the same procedure as that 
applicable for the entry into force of this Agreement.



5. Notwithstanding paragraph 4 of this Article, the Mixed Committee established under 
Article 3 of the Association Agreement10 shall be empowered to negotiate and adopt 
the necessary amendments to point (a) of the second subparagraph of paragraph 1 of 
Article 2 of this Agreement in case of notification in accordance with Article 15(2) of 
this Agreement because no agreement has been reached pursuant to Article 2(2) or (3) 
of this Agreement.

6. Except for Article 5, the Parties shall apply this Agreement provisionally as from the 
day following that of its signature, without prejudice to constitutional requirements.

Article 14

Dispute settlement

Where a dispute arises with regard to the application of this Agreement, the procedure set out 
in Article 10 of the Association Agreement shall apply.

Article 15
Suspension

1. The rights of legal entities established in Liechtenstein derived from the application of 
this Agreement may be suspended in line with paragraphs 5-7 of this Article by the 
Union, in case (a) of full or partial non-payment of the financial contribution due by 
Liechtenstein; (b) where the Financial Regulation is the subject of an amendment, a 
repeal, a replacement or a recast relevant to the BMVI and no agreement has been 
reached pursuant to Article 2(2) of this Agreement within 30 days of the entry into 
force of the amendment, repeal, replacement or recast of the Financial Regulation, or, 
where applicable, within 18 months of the notification by Liechtenstein that the act 
amending, repealing, replacing or recasting the Financial Regulation may become 
binding on Liechtenstein only after the fulfilment of constitutional requirements; or c) 
where the Financial Regulation is the subject of an amendment, a repeal, a replacement 
or a recast relevant to the BMVI and Liechtenstein has notified the Commission in 
accordance with Article 2(3) of this Agreement, that the act amending, repealing, 
replacing or recasting the Financial Regulation may become binding on Liechtenstein 
only after the fulfilment of constitutional requirements, and Liechtenstein is unable to 
implement the act or measure in question on a provisional basis as referred to in Article 
2(4) of this Agreement.

2. The Union shall notify Liechtenstein of its intention to suspend the rights of legal 
entities established in Liechtenstein derived from the application of this Agreement 
and, in this case, the matter shall be officially entered on the agenda of the Mixed 
Committee established under Article 3 of the Association Agreement.

3. The Mixed Committee shall be convened and the meeting shall take place within 30 
days after the notification referred to in paragraph 2. The Mixed Committee shall have 
90 days to settle the matter, counting from the date of adoption of the agenda on which 
the matter has been placed according to paragraph 2. Where the matter cannot be 
settled by the Mixed Committee within the 90-day deadline, this deadline shall be 
extended by 30 days with a view to reaching a final settlement.

10 OJ L 53, 27.2.2008, p. 52-79



4. Where the matter cannot be settled by the Mixed Committee within the deadline 
provided for in paragraph 3, the Union may suspend the rights of legal entities 
established in Liechtenstein derived from the application of this Agreement as referred 
to in paragraphs 5-7.

5. In case of suspension, legal entities established in Liechtenstein shall not be eligible to 
participate in award procedures not yet completed when the suspension takes effect. 
An award procedure shall be considered completed when legal commitments have 
been entered into as a result of that procedure.

6. The suspension does not affect the legal commitments entered into with the legal 
entities established in Liechtenstein before the suspension took effect. This Agreement 
shall continue to apply to such legal commitments.

7. Any operation necessary to protect the financial interest of the Union and to ensure the 
fulfilment of financial obligations stemming from commitments entered into under this 
Agreement prior to the suspension, may be carried out also after the suspension.

8. The Union shall immediately notify Liechtenstein once the amount of the financial or 
operational contribution due has been received by it, when the non-compliance with 
Article 2(2) of this Agreement has ended or when the matter related to the Financial 
Regulation is settled. The suspension shall be lifted with an immediate effect upon this 
notification.

9. As of the date when the suspension is lifted, legal entities of Liechtenstein shall be 
again eligible in award procedures launched after this date and in award procedures 
launched before this date, for which the deadlines for submission of applications has 
not expired.

Article 16

Termination

1. Either the Union or Liechtenstein may terminate this Agreement by notifying the other 
Party of its decision. The Agreement shall cease to apply 3 months after the date of 
such notification.

2. This Agreement shall be terminated automatically when the Association Protocol is 
terminated in accordance with Article 11 of thereof.

3. Where this Agreement is terminated in accordance with paragraph 1 or paragraph 2, 
the Parties agree that operations where the legal commitments were entered into after 
the entry into force of this Agreement, and before this Agreement is terminated, shall 
continue until their completion under the conditions laid down in this Agreement.

4. Any operation necessary to protect the financial interest of the Union and to ensure the 
fulfilment of financial obligations stemming from commitments entered into under this 
Agreement prior to its termination, may be carried out also after the termination of this 
Agreement.

5. The Parties shall settle by common consent any other consequences of termination of 
this Agreement.



Artide 17

Languages

This Agreement shall be drawn up in a duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, 
Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Gaelic, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, 
Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, and Swedish 
languages, each of those texts being equally authentic.



ANNEXI

Formula to calculate the annual financial contributions for the years 2021 to 2027 and 
payment details

1. The calculation of the financial contribution takes into account the amount referred to 
in Article 7(2) of the BMVI Regulation.

2. For the years 2024 to 2025 Liechtenstein shall make annual payments to the budget of 
the BMVI in accordance with the following table:

(All amounts in EUR)

2024 2025

Liechtenstein 739 017 739 017

The financial contributions referred to in this Article shall be due by Liechtenstein 
irrespective of the date of signature of the grant agreements.

3. The financial contribution of Liechtenstein to the BMVI is calculated as follows for 
the years 2026 and 2027 :

For each single year from 2020 to 2024, the figures of the nominal Gross Domestic 
Product (GDP) of Liechtenstein available as of 31 March 2026 on Eurostat (GDP at 
current prices) shall be divided by the sum of the nominal GDP figures of all the States 
participating in the BMVI for each respective year. The average of the obtained five 
percentages for the years 2020 to 2024 shall be applied to

• the sum of the commitment appropriations from adopted budget and subsequent 
amendments or transfers as committed at the end of each year for the BMVI for 
the years 2021 to 2025,

• the annual commitment appropriations from adopted budget for the BMVI for the 
year 2026 made at the beginning of the year 2026 and

• the annual commitment appropriation according to the budget for the BMVI for 
the year 2027 as included in the draft General budget of the European Union for 
the 2027 financial year adopted by the Commission

to obtain the total amount to be paid by Liechtenstein over the whole period of 
implementation of the BMVI.

From this amount, the annual payments effectively made by Liechtenstein in 
accordance with paragraph 2 of this Annex shall be substracted to obtain the total 
amount of its contributions for the years 2026 and 2027. Half of this amount shall be 
paid in 2026 and the other half in 2027.

4. The financial contribution shall be paid in euro, and the calculation of amounts due or 
to be received shall be expressed in euro.

5. Liechtenstein shall pay its respective financial contribution no later than 45 days after 
receiving the debit note. Any delay in payment of the contribution shall give rise to 
the payment of default interest on the outstanding amount from the due date. The 
interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main 
refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the 



European Union, in force on the first calendar day of the months in which the deadline 
falls, increased by 3.5 percentage points.

ANNEXII

Formula to calculate Liechtenstein ’s share of the revenues potentially remaining as defined in 
Article 86 of the ETIAS Regulation

For each financial year that there is a surplus generated as defined in Article 86 of the 
ETIAS Regulation and ending with the 2026 financial year, the figures of the nominal 
Gross Domestic Product (GDP) of Liechtenstein available as of 31 March on Eurostat 
(GDP at current prices) shall be divided by the sum of the nominal GDP figures of all 
the States participating in ETIAS for the respective year.

The average of the obtained percentages shall be applied to total surpluses generated. 
The 2027 financial contribution of Liechtenstein earmarked for the Thematic Facility 
shall be reduced by the resulting amount.





 

His Excellency  

Mr Pascal Schafhauser  

Ambassador, Head of Mission  

Mission of Liechtenstein to the European Union  

1 Place du Congrès  

1000 Bruxelles 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 

Office: LX46 05/073 - Tel. direct line +32 229-89821 
 

 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR MIGRATION AND HOME AFFAIRS 

 
 

The Director-General 

Brussels  
HOME.E.3/KH  

Subject: Agreement between the EU and Liechtenstein on supplementary 

rules for the instrument on border management and visa policy for 

the period 2021-2027 

Your Excellency, 

I hereby confirm, on behalf of the European Commission, that the wording of the draft 

"Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on 

supplementary rules in relation to the instrument for financial support for border 

management and visa policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the 

period 2021 to 2027" of 16 June 2023 annexed to this letter was agreed as final in the 

now completed negotiations between the European Commission and the delegation of 

Liechtenstein. The European Commission has no intention to modify it.  

 

Yours faithfully, 

 

Monique PARIAT 

 

Enclosure: Draft Agreement between the European Union and the Principality 

of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the instrument 

for financial support for border management and visa policy, as part 

of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 

2027 

Electronically signed on 26/06/2023 17:57 (UTC+02) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121
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